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Aufsätze

In einer Zeit, in der Digitalisierung nicht nur 

neue Möglichkeiten eröffnet, sondern 

auch grundlegende Veränderungen in 

nahezu allen Lebensbereichen bewirkt, 

steht die kommunale Verwaltung vor der 

Herausforderung, aktiv an der Gestaltung 

dieses Wandels mitzuwirken. Das Amt 

Hüttener Berge hat einen strategischen 

Rahmen geschaffen, um den digitalen 

Wandel in der Region gezielt zu fördern 

und zukunftsfähige Lösungen für Bürgerin-

formation und digitale Daseinsvorsorge zu 

entwickeln.

Dieser Beitrag beleuchtet, wie das Amt 

Hüttener Berge durch verschiedene An-

sätze und Technologien Transparenz, Bür-

gernähe und Effizienz steigert. Anhand 

konkreter Beispiele – vom Bürgerportal 

über Social-Media-Strategien bis hin zum 

Mobilitätsdienst – wird aufgezeigt, wie 

digitale Tools dazu beitragen, die regiona-

le Lebensqualität zu verbessern und 

gleichzeitig eine nachhaltige, vernetzte 

Kommunikation sicherzustellen. Der Arti-

kel gibt einen Einblick in die erfolgreiche 

Umsetzung von Maßnahmen und die 

strategischen Ziele, die hinter der Digitali-

sierung einer ländlichen Region stehen.

Strategischer Ansatz zur 

Bürgerinformation und 

digitalen Daseinsvorsorge

Das Amt Hüttener Berge hat sich als 

öffentlicher Dienstleister bewusst dafür 

entschieden, im digitalen Wandel eine 

aktive und gestaltende Rolle einzuneh-

men. Mit der Einführung der Digitalen 

Agenda im Jahr 2018 wurde ein strategi-

scher Rahmen geschaffen, der seitdem 

die Digitalisierungsbestrebungen des 

Amtes prägt. Das Leitmotiv der Digitalisie-

rungsmaßnahmen ist dabei die Überzeu-

gung, dass Digitalisierung – insbesonde-

re im ländlichen Raum – nicht nur von 

Das Zeitalter der Digitalität ist Fluch 

und Segen zugleich!

Gesamtheitliche Betrachtung der digitalen Bürgerinformation im 

Amt Hüttener Berge

Andreas Betz, Amtsdirektor des Amtes Hüttener Berge

Laura Kremeike, Zukunftskoordinatorin des Amtes Hüttener Berge

zentraler Bedeutung, sondern auch un-

vermeidbar ist, um den Herausforderun-

gen der Zukunft gerecht zu werden.

Die im Titel gewählte Formulierung „Zeital-

ter der Digitalität“ soll daher ausdrücken, 

dass wir uns in einer Phase tiefgreifender 

Veränderungen befinden, in der digitale 

Technologien nicht nur Innovationen er-

möglichen, sondern auch grundlegende 

gesellschaftliche, wirtschaftliche und kul-

turelle Prozesse prägen. Sie betont die 

Notwendigkeit, aktiv an der Gestaltung 

dieses Wandels teilzunehmen, um die 

Potenziale der Digitalisierung bestmög-

lich für die Region und ihre Bewohnerin-

nen und Bewohner zu nutzen.

Nicht zuletzt zeichnet sich das Zeitalter 

der Digitalität – basierend auf den Erfah-

rungen der letzten Jahre – auch dadurch 

aus, dass Bürgerinnen und Bürger nur 

dann effektiv mit Informationen und Betei-

ligungsangeboten erreicht werden kön-

nen, wenn eine aktive Informationspolitik 

auf den ihnen bekannten und genutzten 

Kanälen stattfindet.

Der vorliegende Beitrag beleuchtet vor 

diesem Hintergrund den Status quo der 

digitalen Daseinsvorsorge und Bürgerin-

formation im Amt Hüttener Berge. Ein 

besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf 

der Bürgerinformation. Der Text widmet 

sich insbesondere konkret umgesetzten 

Maßnahmen sowie den zugrundeliegen-

den Zielen und Entwicklungsschritten.

Umgesetzte Maßnahmen:

• Bürgerportal

• Bürgerbeteiligungsplattform

• Mängelmelder

• Mobilitätsdienst

• Seniorenportal digital.vital

• Regionalkarte

• Vernetzte Webseiten/Datendreh-

 scheibe

• Digitaler Aushangkasten 

 (ggf. inkl. Mobilitätsinfos)

• LED-Wand

• Sitzungsmanagement

• Soziale Medien

Hauptziel der Bürgerinformation im Amt 

Hüttener Berge ist, sicherzustellen, dass 

Informationen effektiv, effizient und zielge-

richtet an die Bürger vermittelt werden. 

Besondere Relevanz hat dies auch vor 

dem Hintergrund einer deutlich reduzier-

ten Presseberichterstattung über die öf-

fentlichen Sitzungen der gemeindlichen 

Gremien.

Mit der Verwendung unterschiedlichster 

Kommunikationskanäle sollen die Trans-

parenz und das Vertrauen gestärkt wer-

den, indem die Bürgerinnen und Bürger 

einfachen Zugang zu den relevanten In-

formationen erhalten. Dies fördert eine 

inklusive Informationsverteilung, die viele 

verschiedene Bevölkerungsgruppen er-

reichen kann. 

Bürgerinformation ist dabei auch untrenn-

bar verbunden mit der Bürgerbeteiligung, 

die gleichermaßen durch das Verwenden 

verschiedenster Ausgabemedien und 

das Erreichen vieler Zielgruppen gestärkt 

wird. 

Schließlich unterstützt eine breite Präsenz 

auch den Dialog zwischen Bürgern, Ent-
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scheidungsträgern und Verwaltung, was 

zu einer stärkeren Beteiligung und besse-

ren Entscheidungsfindung führt. Bewusst 

nach dem Prinzip „Viel hilft viel!“, jedoch 

unter gezielter Nutzung maximaler Syner-

gien, um ein effektives Verwaltungshan-

deln zu gewährleisten.

Der strategische Ansatz für Bürgerinfor-

mation und digitale Daseinsvorsorge im 

Amt Hüttener Berge umfasst sowohl die 

Entwicklung und Umsetzung von Konzep-

ten und Strategien – wie der Digitalen 

Agenda oder dem Social-Media-Konzept 

– als auch das Bekenntnis der Mitarbei-

tenden zu einer gemeinsamen und ein-

heitlichen Informationspolitik. Die Versor-

gung der Bürgerinnen und Bürger mit 

Informationen sowie deren Beteiligung an 

passender Stelle stellt ein gemeinsames 

Ziel aller Mitarbeitenden dar, denn nur 

durch diese gemeinsame Ausrichtung 

kann der Anspruch erfolgreich erfüllt 

werden.

Trotz der hohen Bedeutung einer profes-

sionellen Öffentlichkeitsarbeit und der 

damit verbundenen Außenwirkung, muss 

diese stets im Rahmen der verfügbaren 

personellen Ressourcen erfolgen. Als 

öffentlicher Dienstleister ist es daher 

essenziell, bei Bedarf klare Prioritäten zu 

setzen und die Erfüllung der Pflichtaufga-

ben sicherzustellen. Um in diesem Span-

nungsfeld schnelle und fundierte Ent-

scheidungen treffen zu können, ist die 

Öffentlichkeitsarbeit im Amt Hüttener 

Berge direkt beim Amtsdirektor angesie-

delt. Darüber hinaus werden die amtsan-

gehörigen Gemeinden und Zweckverbän-

de bei Bedarf gezielt unterstützt, um eine 

einheitliche und effektive Kommunikation 

sicherzustellen.

Abschließend lässt sich zum strategi-

schen Ansatz festhalten, dass sich die 

Bausteine der digitalen Daseinsvorsorge 

und Bürgerinformation, trotz bereits er-

zielter Erfolge und Meilensteine, weiterhin 

in einem agilen und flexiblen Prozess 

befinden. Dieser Prozess zielt darauf ab, 

kontinuierlich zu lernen und sich weiterzu-

entwickeln. Fehler werden dabei aus-

drücklich als wertvolle Chance für Verbes-

serungen betrachtet und sind ein unver-

zichtbarer Bestandteil des Entwicklungs-

prozesses. Zudem zeichnet sich eine 

zugewandte und dienstleistungsorientier-

te Verwaltung letztendlich immer auch 

dadurch aus, die persönliche Nähe zu 

den Bürgerinnen und Bürgern durch 

direkte Gespräche und analoge Kommu-

nikationswege aufrechtzuerhalten.

Bürgerportal: Alles aus einer Hand

In einer zunehmend digitalisierten Welt, 

die viele Chancen und eine große Vielfalt 

bietet – benötigen Bürgerinnen und Bür-

ger einen zentralen Zugangspunkt, um 

die digitalen Dienstleistungen ihrer Ver-

waltung zu überblicken. Von Verwaltungs-

leistungen im Rahmen des Onlinezu-

gangsgesetzes (OZG) bis hin zu Angebo-

ten der digitalen Daseinsvorsorge bündelt 

das Bürgerportal alle wichtigen Funktio-

nen an einem Ort. Es ermöglicht den Ein-

wohnerinnen und Einwohnern, zahlreiche 

Angelegenheiten bequem online zu erle-

digen – unabhängig von Ort und Zeit.

Das Bürgerportal des Amtes Hüttener 

Berge ist Teil des landesweiten Bürgerpor-

tals SH und zeichnet sich durch eine 

benutzerfreundliche Gestaltung sowie 

höchste Sicherheitsstandards aus. Es ist 

darauf ausgelegt, den Bürgerinnen und 

Bürgern einen zuverlässigen und leicht 

zugänglichen Service zu bieten. Die konti-

nuierliche Weiterentwicklung des Portals 

stellt sicher, dass es sich an die wachsen-

den Anforderungen und Bedürfnisse der 

Bevölkerung anpasst. Über ein personali-

siertes Bürgerportal-Konto (Servicekonto) 

können zahlreiche Dienstleistungen von 

Behörden beantragt und in Anspruch 

genommen werden – ohne lange Warte-

zeiten vor Ort. Die Nutzung eines Service-

kontos ist freiwillig und kostenlos. Viele 

digitale Dienste können Sie auch ohne 

Registrierung nutzen. Ein personalisiertes 

Bürgerportal-Konto bietet jedoch höheren 

Komfort: Antragsdaten wie Vor- und Nach-

name etc. werden für Sie vorausgefüllt 

und Sie erhalten Rückmeldungen in Ihr 

Servicekonto-Postfach. Für manche Dien-

ste ist ein Bürgerportal-Konto erforderlich, 

weil die Verwaltung die Identität des Bür-

gers wissen muss, oder Rückmeldungen 

auf digitale Anfragen ausschließlich digital 

erfolgen können (an ein Servicekonto-

Postfach).

Mit derzeit rund 900 monatlichen Besu-

chern beweist das Bürgerportal, wie effi-

zient und bürgernah digitale Lösungen 

gestaltet werden können. Gleichzeitig 

trägt es dazu bei, Behördengänge zu 

reduzieren und die Verwaltung moder-

ner, transparenter und zugänglicher zu 

machen. So ist es unser Ziel, dass das 

Bürgerportal immer mehr zur zentralen 

Drehscheibe für den digitalen Kontakt 

zwischen Bürgerinnen und Bürgern und 

der Amtsverwaltung wird. Auch hier ist es 

wichtig, dass uns dabei der ITV.SH feder-

führend als Dienstleister zur Verfügung 

steht und die digitalen Dienstleistungen 

für alle Verwaltungen in Schleswig-Hol-

stein bündelt und vorantreibt. Es gibt 

Umgesetzte Maßnahmen 

– Überblick und Gliederung
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einige Services, die im Rahmen der Infra-

struktur des Landes durch das Land SH 

als Basisdienste bereitgestellt werden 

und somit ebenfalls eine Synergie für alle 

bringt. Als Beispiel sind hier das Service-

konto, Postfach, E-Payment, KSH-Recht, 

„Zuständigkeitsfinder Schleswig-Hol-

stein“ (ZuFISH) erwähnt. 

Informationen hierzu 

gibt der ITV.SH. 

Zum Bürgerportal

Bürgerbeteiligungsplattform: 

Transparenz und Mitbestimmung in 

kommunalpolitischen Entscheidungen

Informelle Bürgerbeteiligung ist ein wichti-

ger Bestandteil der digitalen Daseinsvor-

sorge im Amt Hüttener Berge. Sie fördert 

nicht nur Transparenz, sondern weckt das 

Interesse der Bürgerinnen und Bürger für 

kommunalpolitische Willensbildungspro-

zesse und stärkt das Vertrauen in Ent-

scheidungen. Zudem kann sie dazu bei-

tragen, schwierige Themen frühzeitig 

aufzufangen und Missverständnisse zu 

vermeiden, bevor Konflikte entstehen.

Aus der Vielzahl verfügbarer Beteiligungs-

plattformen wurde mit adhocracy+ eine 

Lösung gewählt, die sowohl nutzerfreund-

lich als auch funktional vielseitig ist. Sie 

bietet den Bürgerinnen und Bürgern die 

Möglichkeit, sich aktiv an gemeindlichen 

Themen zu beteiligen, indem sie ihre 

Ideen, Vorschläge und Meinungen ein-

bringen oder z. B. an Abstimmungen teil-

nehmen können.

Die Plattform hat sich bereits in verschie-

denen Projekten bewährt. So konnten 

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 

Borgstedt ihre Meinung zur Errichtung 

eines Solarparks an der Autobahn äußern 

und die Planungen aktiv verfolgen. In 

Bünsdorf wurde adhocracy+ genutzt, um 

über verschiedene Entwürfe für ein neues 

Wohngebiet abzustimmen und zu disku-

tieren. Ein weiteres Beispiel ist die Ge-

meinde Sehestedt, wo Ideen zur Nachnut-

zung einer ehemaligen Gaststätte gesam-

melt und in die Entwicklung eines Nach-

nutzungskonzepts einbezogen wurden.

Ein großer Vorteil der Beteiligungsplatt-

form adhocracy+ ist die Verbindlichkeit, 

die durch die Registrierung aller Teilneh-

menden gewährleistet wird. Diese Zu-

gangsvoraussetzung sorgt, wie die Erfah-

rungen des Amtes Hüttener Berge zeigen, 

für einen respektvollen und konstruktiven 

Austausch, bei dem unsachliche oder 

irrelevante Beiträge selten vorkommen. 

Die Plattform schafft so eine vertrauens-

volle und effektive Grundlage für die Mit-

gestaltung der Region. Trotz anfänglicher 

Vorbehalte wurden mit dieser Form der 

Bürgerbeteiligung bisher nur gute Erfah-

rungen gemacht. 

Zur 

Beteiligungsplattform 

adhocracy+

Mängelmelder: Effizient Missstände 

melden und Lösungen schaffen

Der digitale Mängelmelder des Amtes 

Hüttener Berge ermöglicht Bürgerinnen 

und Bürgern, unkompliziert per App oder 

Webseite Missstände im öffentlichen 

Raum zu melden. Ob beschädigte Stra-

ßen, defekte Straßenlaternen oder illegal 

entsorgter Müll – die Plattform bietet eine 

schnelle und benutzerfreundliche Mög-

lichkeit, Anliegen zu erfassen und zu do-

kumentieren. Besonders gut angenom-

men wird die Funktion, Fotos direkt hoch-

zuladen und den Standort automatisch zu 

übermitteln, wodurch die Bearbeitung 

effizient und zielgerichtet erfolgen kann.

Die Anwendung Meldoo sorgt dafür, dass 

die gemeldeten Anliegen automatisch an 

die zuständigen Fachabteilungen weiter-

geleitet werden. Diese können zeitnah 

geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 

Probleme zu beheben. Darüber hinaus 

bietet der Mängelmelder den Vorteil, dass 

alle eingereichten Meldungen auf einer 

Karte einsehbar sind. Diese Transparenz 

gibt den Bürgerinnen und Bürgern einen 

klaren Überblick darüber, was bereits 

angezeigt wurde und wie sich der Bear-

beitungsstatus ihrer Anliegen gestaltet. 

Die Nutzung wird durch den ITV.SH für uns 

Kommunen kostenlos bereitgestellt. 

Weitere Informationen 

des ITV.SH

Zum Mängelmelder

Mobilitätsdienst: 

Vernetzt, flexibel, regional

Durch den Mobilitätsdienst – einem Ko-

operationsprojekt mit dem Kreis Schles-

wig-Flensburg – wird Mobilität im Amt 

Hüttener Berge neu gedacht. Der digitale 

Dienst eröffnet Bürgerinnen und Bürgern 

die Möglichkeit, ihre Wege komfortabel 

und umweltfreundlich zu planen. Ob 

ÖPNV mit Bus, Bahn, Carsharing-Ange-

bote (z. B. Dörpsmobil), Mitfahrerbänke, 

Leihfahrräder (z. B. SprottenFlotte) oder 

die Verfügbarkeit von Ladesäulen – der 

Dienst verbindet verschiedene Verkehrs-

mittel nahtlos miteinander und erleichtert 

so den Alltag. Nutzerinnen und Nutzer 

können beispielsweise eine Route pla-

nen, die mit einem Leihwagen zu einem 

Park-and-Ride-Platz führt, von dort mit 

Bahn oder Bus fortgesetzt wird und 

schließlich mit einem Leihfahrrad endet.

Dieser Ansatz der sogenannten intermo-

dalen Mobilität sorgt nicht nur für mehr 

Flexibilität, sondern unterstützt auch eine 

nachhaltige Fortbewegung. Der Mobili-

tätsdienst richtet sich an Pendler, Touris-

ten und Einwohner gleichermaßen und 

zeigt, wie digitale Lösungen den Zugang 

zu verschiedenen Mobilitätsangeboten 

vereinfachen können.

Der Mobilitätsdienst 2.0 des Amtes Hütte-

ner Berge basiert auf der Mobilitätsplatt-

form stadtnavi.de, die von der Stadt Her-

renberg in Baden-Württemberg entwickelt 

wurde. Diese Plattform nutzt die Open-

Source-Software-Projekte OpenTripPlan-

ner OTP (USA) und DigiTransit (Finnland) 

als technologische Grundlage. Neben 

Herrenberg und dem Amt Hüttener Berge 

bzw. dem Kreis Schleswig-Flensburg 

arbeitet auch der Verkehrsverbund Berlin-

Brandenburg mit dem Land Brandenburg 

an einer ähnlichen Lösung, dem bbnavi, 

das ebenfalls auf DigiTransit basiert. 

Langfristiges Ziel ist es, weitere Regionen 

in Schleswig-Holstein mit ihren individuel-

len Mobilitätslösungen in das System zu 

integrieren und so ein flächendeckendes, 

vernetztes Angebot zu schaffen sowie 

Parallelstrukturen zu vermeiden.

Zum Mobilitätsdienst 

(Testversion)

Seniorenportal digital.vital: 

Digitalisierung, die alle mitnimmt

Eine Digitalisierungsstrategie kann nur 

dann erfolgreich sein, wenn sie gleicher-

maßen Einsteigerinnen und Einsteiger wie 

auch Fortgeschrittene in der digitalen Welt 

anspricht und einbindet. Das vom Bun-

desministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft geförderte Seniorenportal di-

gital.vital des Amtes Hüttener Berge ver-

folgt genau diesen Ansatz. Es bietet älte-

ren Menschen eine benutzerfreundliche 

und sichere Plattform, die den Zugang zur 
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digitalen Welt erleichtert und gleichzeitig 

praktische Mehrwerte für den Alltag 

schafft.

Über zwei Jahre hinweg wurde das Portal 

in enger Zusammenarbeit mit Seniorinnen 

und Senioren sowie Haupt- und Ehren-

amtlichen der Seniorenarbeit entwickelt. 

Diese intensive Beteiligung zeigt sich in 

der Gestaltung und den Funktionen, die 

auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abge-

stimmt sind. Das Portal vereint praktische 

Anwendungen wie einen Terminkalender 

und eine Pinnwand mit hilfreichen Tipps 

zu Gesundheit, Ernährung und regionalen 

Angeboten.

Darüber hinaus wurde das Seniorenportal 

durch die Zusammenarbeit mit zwei wei-

teren Modellkommunen und über 240 

weiteren beteiligten Kommunen im Rah-

men interkommunaler Konferenzen zu 

einer innovativen Lösung, die leicht auf 

andere Regionen übertragen werden 

kann. 

Ein wichtiger Bestandteil der digitalen Teil-

habe im Amt Hüttener Berge sind neben 

dem Seniorenportal auch die kostenlosen 

Smartphone- und Tablet-Schulungen, die 

seit mehreren Jahren angeboten und stark 

nachgefragt werden. Über 350 ältere 

Menschen haben bereits an mindestens 

einem Schulungsangebot teilgenommen. 

Dabei stehen verschiedene Formate zur 

Verfügung: Schnupperkurse, die flexibel 

auf Anfrage angeboten werden, vertiefen-

de Volkshochschulkurse und die, beson-

ders beliebten, Digitalstammtische. Diese 

monatlich stattfindenden Treffen bieten in 

entspannter Atmosphäre Gelegenheit, 

Fragen zu klären und Unsicherheiten im 

Umgang mit digitalen Technologien abzu-

bauen. Zwei ehrenamtliche Digitalkümme-

rer und eine geringfügig beschäftigte Kraft 

organisieren insgesamt acht Stamm-

tische im Amtsgebiet. Termine und weitere 

Informationen finden Interessierte direkt 

im Seniorenportal. 

Zum Seniorenportal 

digital.vital

Regionalkarte: Digitale Transparenz 

in geographische Daten 

Um eine Region mit ihren individuellen 

Merkmalen und dem lokal verankerten 

Wissen sichtbar zu machen, ist eine digi-

tale Karte das ideale Werkzeug. Gerade 

Informationen über Sehenswürdigkeiten, 

Veranstaltungsorte oder besondere Treff-

punkte, die bislang oft nur innerhalb der 

Dorfgemeinschaft weitergegeben wur-

den, können so allen Bürgerinnen und 

Bürgern zugänglich gemacht werden. Die 

Regionalkarte des Amtes Hüttener Berge 

soll so einen schnellen und umfassenden 

Überblick über die gesamte Region 

schaffen. Zukünftig sollen Aktivitäten, 

Sehenswürdigkeiten, Unternehmen, De-

fibrillatoren, Gewerbeflächen und Veran-

staltungen auf einen Blick dargestellt 

werden können.

Durch die Integration von Daten aus Mo-

dulen wie einer Unternehmensdatenbank, 

einem Vereinsregister und Terminkalen-

dern wird die Regionalkarte schrittweise 

zu einem zentralen Informationsmedium 

weiterentwickelt. Bürgerinnen und Bürger 

sowie Gäste können gezielt nach relevan-

ten Informationen suchen und sich über 

die vielfältigen Angebote in der Region 

informieren.

Mit der ersten Sonderkarte, dem „Ein-

kaufs- und Gastronomieführer“, wurde 

das Potenzial der Regionalkarte ausge-

schöpft. Diese Karte listet lokale Geschäf-

te, Hofläden, Restaurants, Cafés, Imbisse 

und Automaten für regionale Produkte 

auf. Ergänzt werden diese Informationen 

durch Öffnungszeiten, Fotos, Kontaktda-

ten und eine Weiterleitung zur Navigation. 

Damit wird es für Nutzerinnen und Nutzer 

einfacher, regionale Angebote zu entde-

cken und aktiv zu unterstützen.

Weitere Sonderkarten sind in Planung, um 

die Regionalkarte thematisch auszubau-

en und ihre Funktionalität zu erweitern. 

Ziel ist es, die Regionalkarte zu einem 

umfassenden, digitalen Begleiter zu ent-

wickeln, der die Einzigartigkeit der Region 

sichtbar macht und sowohl Einheimi-

schen als auch Besuchern eine wertvolle 

Orientierungshilfe bietet.

Zur Regionalkarte

Neue Wege der Bürgerinformation

Mit traditionellen Methoden der Bürgerin-

formation wie gedruckten Aushängen 

bzw. Infokästen stoßen die Verantwortli-

chen zunehmend an Grenzen: Vieles wird 

übersehen, ist nicht immer aktuell und 

erreicht nicht alle Zielgruppen. 

Digitale Tools bieten hier entscheidende 

Vorteile. Informationen können mit wenig 

Aufwand in ansprechender Form und 

Länge angeboten werden. Zudem kann 

die Aktualisierung von Meldungen in 

Echtzeit erfolgen und an neue Gegeben-

heiten angepasst werden – sei es die 

kurzfristige Absage eines Termins, ein 

Wasserrohrbruch mit Straßensperrung 

oder eine spontane Veranstaltung. Da-

durch bleiben Bürgerinnen und Bürger 

stets auf dem neuesten Stand. Gleichzei-

tig erreichen digitale Lösungen mitunter 

eine größere Reichweite, reduzieren den 

Papierverbrauch und fördern die Nach-

haltigkeit.

Im Amt Hüttener Berge wurden im vergan-

genen Jahr neue Maßnahmen zur Verbes-

serung der digitalen Bürgerinformation 

umgesetzt. Neben einer intensiven Soci-

al-Media-Arbeit ermöglicht am Amtssitz in 

Groß Wittensee ein sogenannter digitaler 

Aushangkasten den Bürgerinnen und 

Bürgern, auf Bekanntmachungen, Termi-

ne und Neuigkeiten aus dem gesamten 

Amtsgebiet oder den einzelnen Gemein-

den zuzugreifen. Ein solcher digitaler Aus-

hangkasten – jedoch mit einer Mobilitäts-

erweiterung – findet sich auch in der 

Gemeinde Borgstedt an der zentralen 

Bushaltestelle. Eine angepasste Version 

der Benutzeroberfläche stellt neben den 

üblichen Informationen die Abfahrtszeiten 

der öffentlichen Verkehrsmittel dar. Die 

Gemeinde Owschlag wählt einen etwas 

anderen digitalen Weg. Eine großformati-

ge LED-Wand informiert mit kurzen über-

sichtlichen Texten und Bildern über lokale 

Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten sowie 

wichtige Gemeindebekanntmachungen. 

Vernetzung von Webseiten: 

Datendrehscheibe als ein 

Wegbereiter der Bürgerinformation

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Content Strategie ist die Schaffung der 

technischen Rahmenbedingungen, um 

Doppelarbeiten zu vermeiden, die Daten-

flüsse möglichst effizient bereitstellen zu 

können und so effektiv größere Reichwei-

ten zu erzielen.

Als Schwerpunkt dieser Umsetzung wur-

de das Element „regionale News“ defi-

niert. Ganz nach dem Motto: „Die Daten 

müssen laufen, nicht der Bürger“ erarbei-

tet das Amt Hüttener Berge mit verschie-

denen Akteuren und der Firma die Netz-

Werkstatt aus Rendsburg ein sogenann-

tes „Newsmanager-Modul“, welches die 

Inhalte in verschiedenste Ausgabeplatt-

formen implementiert und so als Daten-

drehscheibe fungiert. So pflegt eine Mitar-

beitende des Amtes eine Information nur 

ein einziges Mal ein und auf den jeweils 

voreingestellten Internetseiten / Ausgabe-

plattformen wie Amtsseite, Gemeindesei-

ten, digitaler Aushangkasten, Informa-

tionsstelen erfolgt ein automatisierter Da-

tenaustausch. Auf Softwarebasis kommt 

hierzu das Content-Management-Sys-

teme TYPO3 zum Einsatz. Dabei werden 
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Inhalte zentral verwaltet und verteilt, was 

konkret bedeutet, dass derselbe Inhalts-

baustein auf mehreren Nutzeroberflächen 

gleichzeitig verwendet wird. Es entfällt die 

Notwendigkeit, Inhalte mehrfach zu er-

stellen und zu pflegen, was erheblich Zeit 

spart. 

Funktionsweise der Datendrehscheibe

Digitaler Aushangkasten: 

Weniger Papier, mehr Möglichkeiten

Am Amtssitz in Groß Wittensee ersetzt ein 

digitaler Aushangkasten als interaktive 

55-Zoll-Touchscreen-Lösung seit einigen 

Monaten die klassischen Papieraushän-

ge. Er bietet Bürgerinnen und Bürgern 

eine moderne und benutzerfreundliche 

Anlaufstelle, sich auch außerhalb der Öf-

fnungszeiten zu informieren. Der Aufbau 

des Systems wurde dabei ganz bewusst 

auf das Wesentliche reduziert, um eine 

möglichst intuitive Benutzeroberfläche 

anbieten zu können. Hier gilt das Motto 

„weniger ist mehr“. Die Informationen sind 

in drei Hauptkategorien strukturiert: Neu-

igkeiten, amtliche Bekanntmachungen 

und Veranstaltungen. Dabei können die 

Nutzerinnen und Nutzer wählen, ob sie 

Informationen auf Amtsebene oder spezi-

fisch für eine der 16 Gemeinden abrufen 

möchten. 

Zusätzliche Funktionen sind das Abspie-

len der Imagefilme des Amtes sowie eine 

Verknüpfung zur Wander-App des Natur-

parks Hüttener Berge, die über einen QR-

Code einfach abrufbar ist. Diese Funktio-

nen tragen dem Umstand Rechnung, 

dass nicht nur Einheimische, sondern 

auch Touristen den digitalen Aushangkas-

ten nutzen, sei es, um Informationen über 

die Region zu erhalten oder Inspiration für 

Freizeitaktivitäten zu finden.

Auf weitere Inhalte, wie sie beispielsweise 

auf der umfangreicheren Amtswebsite zu 

finden sind, wurde bewusst verzichtet, um 

die Nutzerfreundlichkeit zu optimieren 

und eine schnelle Orientierung zu ermög-

lichen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Amtes begegnen verschiedenen Nutzer-

gruppen am digitalen Aushangkasten: Bür-

altgedienten Bekanntmachungskästen für 

Bekanntmachungen festschreiben. Im 

Rahmen der Ämterfusion im Jahr 2008 

wurde sich zudem bewusst gegen ein 

Bekanntmachungsblatt entschieden. 

Zuverlässigkeit schafft Akzeptanz

Der digitale Aushangkasten wurde vom 

Amt Hüttener Berge als Pilotprojekt von 

Grund auf neu entwickelt, um als Modell 

für mögliche weitere Informationsbild-

schirme oder Stelen in den amtsangehöri-

gen Gemeinden zu dienen. Ziel ist es, ein 

einheitliches System zu etablieren, das in 

allen Gemeinden eine konsistente und 

benutzerfreundliche Informationsquelle 

bietet. Von besonders hoher Bedeutung 

ist dabei, den Gemeindevertretungen zu 

demonstrieren, dass, neben der optimier-

ten Nutzeroberfläche, auch die eingesetz-

te Hardware technisch zuverlässig funk-

tioniert und an außenliegenden Standor-

ten langfristig einsetzbar ist. 

Die Zuverlässigkeit der Systeme prägt 

entscheidend die Akzeptanz und Bereit-

schaft der Gemeinden, das Modell zu 

adaptieren. So zeigen im Amt Hüttener 

Berge Erfahrungen aus der Vergangen-

heit, wie wichtig es ist, dass digitale Stelen 

und Bildschirme unter realistischen Be-

dingungen zuverlässig funktionieren. Als 

vor etwa fünf Jahren schon einmal einige 

dieser Geräte installiert wurden, zeigte 

sich deutlich, welche Herausforderungen 

mitunter hinsichtlich der Funktionalität, 

Wetterbeständigkeit und der Sensibilität 

der Touch-Oberflächen auftreten können. 

Diese Erfahrungen flossen direkt in die 

Entwicklung des jetzigen digitalen Aus-

hangkastens ein, um ein praxistaugliches 

und langlebiges System zu schaffen. Bei 

Digitaler Aushangkasten

gerinnen und Bürger, die auf ihren Termin 

im Bürgerbüro warten, können sich un-

kompliziert über aktuelle Themen informie-

ren. Gleichzeitig nutzen die Einwohnerin-

nen und Einwohner von Groß Wittensee 

den Aushangkasten, um Informationen aus 

ihrer Gemeinde zu erhalten. Infolge der 

Einführung des digitalen Systems wurden 

die herkömmlichen Aushangkästen am 

Amtsgebäude entfernt. Es ist im Amt 

jedoch immer noch so, dass die Hauptsat-

zungen der Gemeinden die Nutzung der 
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der Auswahl interaktiver Monitore ist es 

empfehlenswert, Modelle bestimmter 

Hersteller vor Ort zu testen und besonde-

res Augenmerk auf die technische Ro-

bustheit zu legen.

Digitaler Aushangkasten Borgstedt: 

Mobilitätserweiterung

Als erste Gemeinde im Amt adaptierte die 

Gemeinde Borgstedt das im Amt entwi-

ckelte System. Da die Möglichkeit be-

steht, den digitalen Aushangkasten in 

gewissem Rahmen an die lokalen Bedürf-

nisse anzupassen, installierte Borgstedt 

eine Stele im Hochformat (ebenfalls 55-

Zoll-Touchscreen). Durch das responsiv 

gestaltete Design der Nutzeroberfläche 

war dies mit nur wenigen Anpassungen 

möglich. Weitere individuelle Wünsche 

der Gemeinde umfassen einen Infobe-

reich über die Stromerzeugung der kom-

munalen Photovoltaikanlagen (in Pla-

nung) sowie die Integration von Echtzeit-

ÖPNV-Abfahrtzeiten, einschließlich Ver-

spätungsanzeigen, denn die Stele in 

Borgstedt befindet sich in direkter Nähe 

zu einer Bushaltestelle sowie einem Cars-

haring-Auto und einer Station der Sprot-

tenFlotte (Leihfahrräder). Aufgrund der 

Vielzahl an Mobilitätsangeboten gilt die-

ser Standort auch als anerkannte Mobili-

tätsstation. 

Owschlager LED-Wand: 

Großes Format, große Wirkung

Die Gemeinde Owschlag hat mit der In-

stallation einer großformatigen LED-Infor-

mationswand einen anderen, jedoch nicht 

weniger innovativen und gleichzeitig un-

gewöhnlichen Weg gewählt, um die Bür-

gerkommunikation zu optimieren. Die 

LED-Wand mit einer Displayfläche von 2,4 

x 3,6 Metern befindet sich an einer stark 

frequentierten Straße und erreicht so 

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger 

gleichermaßen. Von 7:00 bis 20:00 Uhr im 

täglichen Betrieb, dient sie nicht nur der 

Gemeinde, sondern auch ortsansässigen 

Vereinen als Plattform, um Neuigkeiten 

und Veranstaltungsankündigungen ta-

gesaktuell zu teilen.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung 

betrachten die LED-Wand in erster Linie 

als ein Mittel, um die Dorfgemeinschaft zu 

stärken, denn zeitgemäße Medien sind 

notwendig, um Menschen aller Generatio-

nen zu erreichen. Mit der LED-Wand wer-

den vor allem diejenigen angesprochen, 

die weder die gemeindliche Website 

häufig besuchen, noch die klassischen 

Aushangkästen regelmäßig beachten. 

Die prägnanten Anzeigentexte ermutigen 

die Bürgerinnen und Bürger, aktiv am 

Dorfleben teilzunehmen – sei es durch 

den Besuch von Veranstaltungen oder die 

Mitwirkung in Vereinen.

Interessanterweise hat eine technische 

Einschränkung der LED-Wand zu einer 

besonderen Stärke geführt. Aufgrund der 

vergleichsweise geringen Pixelanzahl 

können keine klassischen Veranstal-

tungsplakate dargestellt werden. Statt-

dessen beschränkt sich jede Meldung auf 

eine maximale Zeichenzahl, wodurch alle 

Beteiligten gezwungen sind, sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren. Diese 

Klarheit macht die LED-Wand zu einem 

effizienten Informationsmedium, das dem 

modernen Trend zu kurzen, prägnanten 

Nachrichten folgt.

Die erfolgreiche Umsetzung des Ow-

schlager LED-Wand-Projekts wurde maß-

geblich durch eine enge Zusammenarbeit 

mit dem Gewerbeverein und dem örtli-

chen Sportverein ermöglicht. Neben wert-

vollen Ideen, um sicherzustellen, dass die 

Ortsinformationstafel die Bedürfnisse der 

Bürgerinnen und Bürger erfüllt, beteiligt 

sich der Gewerbeverein auch finanziell an 

den laufenden Kosten. Die gewerbetrei-

Grafische Oberfläche des digitalen Aushangkastens
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benden Vereinsmitglieder nutzen im Ge-

genzug die Möglichkeit, sich in kurzen 

Firmenporträts auf der LED-Wand vorzu-

stellen. Dabei wurde großer Wert darauf

gelegt, ein einheitliches und zurückhal-

tendes Design zu entwickeln, um die LED-

Wand klar als Informations- und nicht als 

Werbefläche zu positionieren.

Während es im Laufe der Bauphase auch 

zurückhaltende Stimmen aus der Dorf-

gemeinschaft gab, überwiegen heute 

die positiven Rückmeldungen. Beson-

ders ältere Menschen berichten, dass 

sie sogar ihre alltäglichen Wege anpas-

sen, um regelmäßig an der LED-Wand 

vorbeizukommen. Vereine und Institutio-

nen der Gemeinde haben das Medium 

längst als festen Bestandteil ihrer Öffent-

lichkeitsarbeit etabliert. Die Bereitstel-

lung neuer Inhalte funktioniert reibungs-

los, digital vom Arbeitsplatz und es wird 

sogar von steigenden Besucherzahlen 

bei verschiedenen Veranstaltungen be-

richtet.

Von der baulichen und technischen 

Planung zur fertigen Stele

Die Installation digitaler Informationssys-

teme wie Stele oder LED-Wand erforder-

ten eine gründliche Planung und die enge 

Zusammenarbeit verschiedener Partner. 

Im Amt Hüttener Berge konnten die drei 

bestehenden Systeme im Rahmen des 

Breitbandausbaus mit einem Glasfaser-

anschluss ausgestattet werden – eine es-

senzielle Voraussetzung für eine schnelle 

und zuverlässige Datenverbindung. Zu-

sätzlich sind ein Fundament und ein sta-

biler Stromanschluss unerlässlich, um 

einen reibungslosen Betrieb sicherzustel-

len.

Die Software für die Nutzeroberfläche 

wurde von IT-Dienstleister – die NetzWerk-

statt – entwickelt, als maßgeschneiderte 

Webseite programmiert und auf die jewei-

ligen Anforderungen des Mediums – ob 

Hoch- oder Querformat oder großformati-

ge LED-Wand – abgestimmt. Nach Ab-

schluss der Programmierung stellt der IT-

Anbieter eine URL bereit, die im nächsten 

Schritt vom Hersteller der Stele zur weite-

ren Einrichtung genutzt wird.

Der Aufbau der Stele sowie die Inbetrieb-

nahme erfolgen in der Regel durch den 

Anbieter der Hardware. Dabei wird eine 

sogenannte Kiosk-Software installiert, die 

sicherstellt, dass die Benutzeroberfläche 

ausschließlich die vorgesehene Webseite 

anzeigt und nicht verlassen werden kann. 

Nach wenigen Testläufen, dem Einstellen 

einer Zeitschaltuhr und einigen letzten 

Anpassungen ist das System in der Regel 

bereit für den Einsatz – und die digitale 

Bürgerinformation kann ihren Betrieb auf-

nehmen. Die Dienstleister können Anpas-

sungen ab diesem Zeitpunkt zumeist mit 

wenigen Klicks aus der Ferne vornehmen.

Laufende Kosten entstehen durch Versi-

cherung, Strom, IT-seitiges Hosting, War-

tungs- und Lizenzkosten (Kiosksoftware) 

sowie durch den Service- und Wartungs-

vertrag mit dem Handware-Anbieter.

Sitzungsmanagement:

Ratsinformationssystem öffnet 

Türen zur Kommunalpolitik

Das Sitzungsmanagement mittels Ratsin-

formationssystem verfolgt das Ziel, Man-

datsträgern alle relevanten Informationen 

und Dokumente effizient bereitzustellen 

und gleichzeitig den Bürgerinnen und 

Bürgern transparenten Zugang zu Sit-

zungsterminen, Tagesordnungspunkten, 

Vorlagen und Niederschriften zu ermögli-

chen. Diese Praxis gehört mittlerweile 

zum Standard in Verwaltungen.

Effizientes Verwaltungshandeln sollte Dop-

pelarbeit vermeiden. Daher ist es essen-

ziell, dass Sitzungsdaten und -dokumente 

nahtlos in das bestehende Dokumenten-

management oder Ratsinformationssys-

tem der Verwaltung integriert werden. Im 

Amt Hüttener Berge ist der entsprechende 

Prozess wie folgt gestaltet: Das Ratsinfor-

mationssystem übernimmt Sitzungsdaten 

aus dem Dokumentenmanagementsys-

tem und stellt sie über das angebundene 

Online-Portal zur Verfügung. Gleichzeitig 

wird ein Veranstaltungseintrag in der Ter-

mindatenbank (Termine Regional) erstellt. 

Die Datenbank stellt die Veranstaltungsin-

formation zur Sitzung wiederum im Bürger-

portal sowie auf der Webseite der jeweili-

gen Gemeinde ein.

Ein vollständig integriertes Sitzungsma-

nagement mit standardisierten Abläufen 

und individuell anpassbaren Workflows 

erleichtert die Arbeit in der Verwaltung er-

heblich. Auch Funktionen wie die Freiga-

be von Sitzungsvorlagen durch Vorge-

setzte, die Beschlusskontrolle – auch mit 

elektronischer Signatur – und die automa-

tische Berechnung von Entschädigungen 

für Gremienmitglieder mit direkter Schnitt-

stelle zum Finanzinformationssystem sind 

unverzichtbare Bestandteile effizienter 

Verwaltungsprozesse.

Soziale Medien: Transparenz und 

regionale Identität

Unter anderem spielen die sozialen Me-

dien eine zentrale Rolle in der modernen 

Bürgerinformation des Amtes Hüttener 

Berge. Mit einer erweiterten Social-Media-

Strategie wurde im Jahr 2024 die Kommu-

nikation zwischen Verwaltung und Bür-

gern intensiviert und die Reichweite der 

Informationen signifikant erhöht.

Über Plattformen wie Facebook und Insta-

gram – aber auch über die Amtswebseite, 

einen WhatsApp-Kanal, DorfFunk und 

YouTube – teilt das Amt regelmäßig rele-

vante Informationen zu wichtigen Ent-

scheidungen, Veranstaltungen und Ent-

wicklungen in der Region. Neben klassi-

schen Mitteilungen setzt das Amt auch 

auf interaktive Formate, wie die Mitmach-

aktion „Frag den Amtsdirektor“, Bürgerfo-

to-Wettbewerbe oder regelmäßige Tipps 

fürs Wochenende, die die Einbindung der 

Einwohner fördern. Die sozialen Medien 

LED-Wand in Owschlag
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werden dabei nicht nur als Ergänzung zu 

klassischen Informationswegen gesehen, 

sondern als eigenständige Plattformen, 

die insbesondere jüngere Zielgruppen 

und Menschen mit wenig direktem Kon-

takt zu amtlichen Stellen ansprechen.

Die visuell ansprechende Präsentation 

von Inhalten, gepaart mit der Möglichkeit, 

unmittelbar Fragen zu stellen oder zu 

kommentieren, schafft Transparenz und 

Vertrauen. Das Amt setzt darauf, mit min-

destens drei bis vier Beiträgen pro Woche 

eine konstante Präsenz in den sozialen 

Medien zu gewährleisten und seine Follo-

wer-Zahl kontinuierlich zu steigern. Die 

gezielte Nutzung von Storys, Kommenta-

ren und das Teilen relevanter Inhalte 

erweckt das Amt digital zum Leben und 

ermöglicht Einwohnerinnen und Einwoh-

nern die Identifikation mit der Region 

Hüttener Berge.

Zum Instagram-Kanal

Zum Facebook-Kanal

Zum WhatsApp-Kanal

Organisatorische und personelle 

Ausrichtung 

Wie bereits in der Einleitung erläutert, liegt 

die Verantwortung für die Öffentlichkeits-

arbeit des Amtes Hüttener Berge beim 

Amtsdirektor. Die Erstellung von Inhalten 

zur Veröffentlichung über die Datendreh-

scheibe wird daher federführend von 

einer Mitarbeiterin der Stabsstelle des 

Amtsdirektors – Assistenz der Verwal-

tungsleitung – übernommen. Auch Beiträ-

ge für die sozialen Medien werden von 

Förderungen

Maßnahme  Förderung

Bürgerportal 1.0 Land SH / ITV.SH

Mobilitätsdienst Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

 schaft im Rahmen von Land.Digital / Gesellschaft  

 für Energie  und Klimaschutz Schleswig-Holstein 

 GmbH (EKSH)

Seniorenportal digital.vital Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

 schaft im Rahmen von IN FORM, Deutschlands Initia-

 tive für gesunde Ernährung und mehr Bewegung

Regionalkarte Regionalbudget der AktivRegion Eckernförder Bucht

Digitaler Aushangkasten über die AktivRegion Eckernförder Bucht im Rah-

 men von LEADER aus Mitteln für die Entwicklung 

 des ländlichen Raums (ELER)

Bürgerinfostele mit  Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirt-

Mobilitätserweiterung schaftsraum Rendsburg sowie aus Mitteln der 

 Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministe-

 riums für Wirtschaft und Klimaschutz

LED-Wand Zukunftsbudget des Landkreises Rendsburg-

 Eckernförde sowie über die AktivRegion Eckern-

 förder Bucht im Rahmen von LEADER aus Mitteln 

 für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Ansprechpartner

Inhaltliche Fragen:
Andreas Betz
Amtsdirektor - Amt Hüttener Berge
betz@amt-huettener-berge.de 

Laura Kremeike
Zukunftskoordinatorin - Amt Hüttener 
Berge
kremeike@amt-huettener-berge.de

Technische Fragen:
Dirk Meinke
Geschäftsführer – Die NetzWerkstatt 
GmbH & Co. KG
dmeinke@die-netzwerkstatt.de

den Mitarbeiterinnen der Stabsstelle ent-

wickelt und umgesetzt. Dabei sorgt eine 

festgelegte Vertretungsregelung für Konti-

nuität. Derzeit werden hierfür insgesamt 

rund 30 Wochenstunden eingesetzt.

Die Festlegung der Zuständigkeiten für 

die Pflege der in diesem Beitrag beschrie-

benen Plattformen und Anwendungen er-

fordert eine sorgfältige Abwägung. Effi-

zienz und Fachkompetenz sind dabei 

entscheidende Kriterien. Während es 

grundsätzlich sinnvoll ist, wenigen Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeitern feste Zu-

ständigkeiten für Inhaltspflege und Öf-

fentlichkeitsarbeit zuzuweisen, erfordern 

spezifische Themenbereiche – wie Beteili-

gungsaktionen zur Bauleitplanung auf der 

Beteiligungsplattform oder Informationen 

zu Gremiensitzungen – oft vertiefte Fach-

kenntnisse aus den entsprechenden 

Abteilungen.

So wurde entschieden, die Zuständigkeit 

für das Ratsinformationssystem (Sit-

zungsmanagement) der Abteilung Bür-

germeisterbüro (Hauptverwaltung) zu 

übertragen, während für die Beteiligungs-

plattform neben der festen Ansprechpart-

nerin auch ein Mitarbeiter des Bauamtes 

Zugangsdaten erhalten hat.

Die Weiterentwicklung der Plattformen 

und Systeme, die Projektleitung sowie die 

konzeptionelle Gesamtkoordination wer-

den in einem Team bestehend aus Amts-

direktor, Digitalisierungsmanagement 

und Zukunftskoordination bearbeitet. 

Neben den positiven Effekten der Bürger-

information auf das Image und die wahr-

genommene Transparenz der Verwaltung 

zeigen sich auch Vorteile im Hinblick auf 

die Mitarbeitermotivation. Eine gute Bür-

gerkommunikation und Öffentlichkeitsar-

beit stärken nicht nur die Zufriedenheit 

und Identifikation der Mitarbeitenden mit 

ihren Aufgaben und ihrem Arbeitgeber, 

sondern wirken sich auch positiv auf die 

Gewinnung neuer Fachkräfte aus.
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A. Hintergrund

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 

werden aufgrund der Entwicklung der 

Finanzsituationen der Gemeinden auch 

die Höhe der Hebesätze für die Gewerbe-

steuer diskutiert. Die Verwaltungen stellen 

dabei die Auswirkungen dar, insbesonde-

re zur Frage, ob und inwieweit die durch 

eine Erhöhung des Hebesatzes entste-

henden Mehrerträge bei der Gemeinde 

verbleiben.

B. Rechtliche Grundlagen

1. Festsetzung der Hebesätze im 

Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltung

Die kommunale Selbstverwaltungsga-

rantie aus Art. 28 Abs. 2 GG gibt den Kom-

munen das Recht, ihre örtlichen Angele-

genheiten selbst zu regeln. Die daraus 

resultierende kommunale Finanzhoheit 

umfasst zudem auch die Befugnis zu 

eigenverantwortlicher Einnahmen- und 

Ausgabenwirtschaft, d.h. im Rahmen 

eines gesetzlich geordneten Haushalts-

rechts frei über die zur Verfügung stehen-

den Finanzmittel zu disponieren; dazu 

gehört auch die Steuer- und Abgabenho-

heit der Gemeinden. Eine Kommune hat 

also das Recht zur Selbstverwaltung, aber 

auch die Eigenverantwortung hinsichtlich 

der Bewirtschaftung ihrer Erträge- und 

Aufwendungen. So soll sie beispielsweise 

nach dem geltenden Haushaltsrecht den 

Haushalt jeweils ausgleichen (Sollvor-

schrift in § 75 Abs. 3 GO).

Diese kommunale Finanzhoheit wird 

durch das Recht der Kommunen auf 

gewisse Einnahmen weiter ausgefüllt. So 

stehen den Gemeinden beispielsweise 

nach Art. 106 Abs. 8 Grundgesetz die 

Erträge aus der Grundsteuer und der Ge-

werbesteuer (Realsteuern) zu. Die Kom-

munen können die Höhe ihrer Steuerein-

nahmen in diesen beiden Bereichen nach 

Art. 106 Abs. 8 Satz 2 Grundgesetz i.v.m. 

§ 16 Gewerbesteuergesetz bzw. § 25 

Grundsteuergesetz insoweit eigenstän-

dig regeln. Dazu nutzen sie das Instru-

ment der sog. „Hebesätze“. Der jeweilige 

Steuermessbetrag wird also durch die 

Finanzbehörden festgestellt und mit 

einem von der jeweiligen Kommune fest-

gelegten Hebesatz multipliziert. Damit ist 

Wirkung von Nivellierungssätzen im 

kommunalen Finanzausgleich

Thorsten Karstens, stv. Geschäftsführer des SHGT

die Besteuerung dem Grunde und der 

Sache nach zwar überall bundesweit 

grundsätzlich gleich, aber der Höhe nach 

auf kommunaler Ebene, auch innerhalb 

von Bundesländern, recht heterogen. Die 

Frage, mit welchem Hebesatz der Steuer-

messbetrag multipliziert wird, entscheidet 

die Kommune.

Rechenformeln (vereinfacht):

2. Kommunaler Finanzausgleich 

und Nivellierungssätze

Nicht nur der kommunale Finanzausgleich 

(KFA) selbst wird im Finanzausgleichsge-

setz (FAG) geregelt, sondern auch die 

Festsetzung der sog. Nivellierungssätze. 

Beide Regelungen finden also ihre Grund-

lage im selben Gesetz und stehen auch in 

unmittelbarer Verbindung zueinander. Teil-

weise besteht ein Irrtum hinsichtlich der 

unmittelbaren Rechtsfolgen dieser Nivel-

lierungssatzanpassungen im FAG. Mit der 

Festsetzung der Nivellierungssätze im 

FAG wird ein landesweit rechnerisch ein-

heitliches Steuereinnahmenniveau bei der 

Grund- und der Gewerbesteuer festgelegt. 

Das Land errechnet also einen landesweit 

nivellierten Hebesatz, der die Steuerein-

nahmepotentiale vereinheitlichen soll, 

unabhängig von der individuellen tatsäch-

lichen Einnahmeausschöpfung vor Ort.

Von Nivellierungssätzen sind die sog. Realsteuern betroffen: 

 Grundsteuer A:  bezieht sich auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe

 Grundsteuer B:  bezieht sich auf bebaute und bebaubare Grundstücke

 Gewerbesteuer:  bezieht sich auf gewerbliche Betriebe

3. Bedarfsabhängige 

Schlüsselzuweisungen 

Die Schlüsselzuweisungen an die Ge-

meinden (Gemeindeschlüsselzuweisun-

 gen) setzen sich zusammen 

 aus den Schlüsselzuweisun-

 gen an die Gemeinden zum 

 Ausgleich unterschiedlicher 

 Steuerkraft und bedarfstrei-

 bender Bevölkerungsstruktur-

 lasten nach den §§ 7 bis 9 und 

 den Schlüsselzuweisungen an 

 die Gemeinden zum Ausgleich 

 bedarfstreibender Flächenlas-

 ten nach § 10. Die Flächenlast 

 wird dabei anhand der Ge-

meindestraßenkilometer berechnet. 

Die Schlüsselzuweisungen zum Aus-

gleich unterschiedlicher Steuerkraft und 

bedarfstreibender Bevölkerungsstruktur-

lasten werden nach § 7 Abs. 2 FAG wie 

folgt berechnet: Die Schlüsselzuweisung 

beträgt 70 % der Differenz zwischen der 

Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft-

messzahl (Schlüsselzahl). Ggf. erfolgt 

nach § 7 Abs. 3 FAG noch eine Erhöhung 

auf die Mindestgarantie in zwei Stufen. 

Die Ausgangsmesszahl ergibt sich nach 

§ 8 Abs. 1 FAG, in dem die bedarfsindu-

zierte Einwohnerzahl der Gemeinde (§ 35 

Abs. 3) mit dem einheitlichen Grundbe-

trag (Abs. 2) vervielfältigt wird. 

Der Grundbetrag errechnet sich maßgeb-

lich aus der Verbundmasse und der 

darauf basierenden Teilschlüsselmasse 

anhand der Parameter aller Gemeinden. 

Auf diese Aspekte wird im Folgenden 

nicht weiter eingegangen.



71Die Gemeinde SH 3/2025

4. Bedarfsinduzierte Einwohnerzahlen 

und Zensus 2022

Die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl wird 

nach § 35 FAG aus der Bevölkerungssta-

tistik ermittelt, maßgebend ist der 31. De-

zember des vorvergangenen Jahres, d.h. 

für 2025 der 31.12.2023. Für die Berech-

nung der bedarfsinduzierten Einwohner-

zahlen werden die Einwohnerinnen und 

Einwohner unter 18 Jahre nach § 8 Abs. 1 

Satz 2 FAG anteilig mit dem 0,5-fachen 

zur Einwohnerzahl hinzugerechnet. Fak-

tisch wird somit ein Minderjähriger als 1,5 

gezählt.

Liegt der Durchschnitt der Einwohnerzahl 

der letzten drei Jahre (für 2025 also 

31.12.2023, 31.12.2022 und 31.12.2021) 

höher als im maßgebenden Stichtag (hier 

31.12.2023), greift die sog. Demographie-

regelung, d.h. dieser Dreijahresdurch-

schnitt wird dann angesetzt.

Bei einem Vergleich der Einwohnerzahlen 

nach dem Zensus 2022 mit den fortge-

schriebenen Einwohnerzahlen nach dem 

Zensus 2011 kommt es bei einzelnen 

Gemeinden zu deutlichen Veränderun-

gen, sowohl bei einer Betrachtung der 

absoluten als auch der relativen Zuwäch-

se und Rückgänge. 

Grundsätzlich ist die fortgeschriebene 

Bevölkerung nach dem Stand des 31. 

Dezember des vorvergangenen Jahres 

für den kommunalen Finanzausgleich 

maßgeblich, siehe § 35 Abs. 1 Satz 1 FAG. 

Für das Jahr 2024 wären die Einwohner-

zahlen nach dem Zensus 2022 anzuset-

zen, da demnächst die fortgeschriebene 

Bevölkerung nach Zensus 2022 zum 

Stichtag 31. Dezember 2022 die (bisheri-

ge) fortgeschriebene Einwohnerzahl nach 

Zensus 2011 ersetzt.

Im Gegensatz zur Übergangsregelung 

aus 2013 zum Zensus 2011 kommt ab 

2024 die fortgeschriebene Bevölkerungs-

zahl des neuen Zensus schon ab 2024 zur 

Anwendung. Bei Kommunen mit sinken-

den Einwohnerzahlen wirkt sich das auf-

grund der vorstehenden Regelung zwar 

noch nicht vollständig, aber bereits zu 1/3 

aus.

Der Bedarf für eine Übergangsregelung 

wurde seitens des Landes aufgrund der 

aktuellen Gesetzeslage leider nicht gese-

hen und somit haben die Veränderungen 

bereits zu dem Zeitpunkt in das laufende 

Jahr 2024 massiv eingewirkt. Somit wur-

den die Schlüsselzuweisungen für viele 

Kommunen (also die mit sinkenden Ein-

wohnerzahlen durch den Zensus 2022) im 

Herbst gegenüber der vorläufigen Fest-

setzung aus dem Januar 2024 merkbar 

reduziert. Einige Kommunen bekommen 

damit deutlich weniger Schlüsselzuwei-

sungen als bisher. Ab 2025 verstärkt sich 

diese Wirkung.

5. Die Steuerkraft als maßgeblicher 

Faktor der Berechnung des 

Finanzausgleichs

Die Steuerkraft ist als Ausdruck der ei-

genen Einnahmekraft einer Gemeinde 

Grundlage für die Gewährung von Ge-

meindeschlüsselzuweisungen im kom-

munalen Finanzausgleich. Die Steuer-

kraftmesszahl einer Gemeinde wird ermit-

telt, indem die Steuerkraftzahlen der 

Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des 

Gemeindeanteils an der Einkommensteu-

er, des Gemeindeanteils an der Umsatz-

steuer und der Zuweisung des Landes an 

die Gemeinden nach § 32 FAG zusam-

mengezählt werden. 

Als Messbeträge werden die Messbeträ-

ge, die sich ergeben, wenn das Ist-

Aufkommen dieser Steuern im Zeitraum 

vom 1. Juli des vorvergangenen Jahres bis 

zum 30. Juni des vergangenen Jahres 

durch den Hebesatz des vergangenen 

Jahres für diese Steuern geteilt wird. Auf 

das Jahr 2025 bezogen bedeutet die Rege-

lung, dass das Ist-Aufkommen von Juni 

2023 bis Juni 2024 zugrunde gelegt wird.

Vereinfacht gesagt erhalten Gemeinden 

mit geringerer Steuerkraft höhere Schlüs-

selzuweisungen, während Gemeinden 

mit höherer Steuerkraft geringere Schlüs-

selzuweisungen erhalten. Darüber hinaus 

erhalten sehr steuerstarke (abundante) 

Gemeinden keine Gemeindeschlüsselzu-

weisungen, sondern müssen eine Finanz-

ausgleichsumlage abführen („negative 

Schlüsselzuweisungen“). Die Systematik 

der Nivellierungssätze schließt die Be-

rücksichtigung der tatsächlichen ge-

meindlichen Hebesätze im kommunalen 

Finanzausgleich aus, denn: Sofern eine 

Gemeinde gezwungen ist, ihre Hebesätze 

anzuheben, würde sie im Gegenzug 

geringere Schlüsselzuweisungen erhal-

ten. Andererseits würden Gemeinden, für 

die geringe Hebesätze auskömmlich 

sind, im Gegenzug höhere Schlüsselzu-

weisungen erhalten. Vor diesem Hinter-

grund ist in den kommunalen Finanzaus-

gleichssystemen der Flächenländer die 

Anwendung von landeseinheitlichen Ni-

vellierungssätzen, die sich regelmäßig an 

den tatsächlichen Hebesätzen orientie-

ren, bundesweit üblich. Die grundsätzli-

che Anwendung von Nivellierungssätzen 

hatte das Landesverfassungsgericht 
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Schleswig-Holstein in seinem Urteil vom 

27.01.2017 zum kommunalen Finanzaus-

gleich auch ausdrücklich bestätigt 

(LVerfG 4/15, Rn. 225).

Bei der Berechnung der Steuerkraft einer 

Gemeinde wird durch die Anwendung von 

Nivellierungssätzen nicht das tatsächli-

che Aufkommen an Realsteuern zugrun-

de gelegt, sondern ein normiertes Auf-

kommen. Infolge der Normierung der 

Steuerkraft wird insbesondere verhindert, 

dass sich Gemeinden durch ggf. takti-

sche Festlegung niedriger Hebesätze 

„künstlich arm machen“, um auf diese 

Weise zulasten der „kommunalen Fami-

lie“ und unter „Schonung“ der Steuer-

pflichtigen unter den eigenen Einwoh-

nern, mehr Landeszuweisungen zu erhal-

ten. Gleichzeitig wird verhindert, dass 

Gemeinden, die zum Erreichen des Haus-

haltsausgleichs (gem. § 75 Abs. 3 Ge-

meindeordnung) ihren Steuerzahlenden 

Hebesätze oberhalb der Nivellierungssät-

ze zumuten, bei der Gewährung der 

finanzkraftabhängigen Zuweisungen als 

besonders finanzkräftig angesetzt wer-

den und deshalb geringere oder gar keine 

Zuweisungen erhalten. 

Wie erfolgt die Nivellierung? Als Steuer-

kraftzahlen werden nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 

und 2 FAG bei der Grundsteuer von den 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

sowie bei der Grundsteuer von den Grund-

stücken die Messbeträge angesetzt, multi- 

pliziert mit 90 % des gewogenen Durch-

schnitts des Hebesatzes für die Grund-

steuer, der im vergangenen Jahr ermittelt 

wurde (Nivellierungssatz Grundsteuer), 

und bei der Gewerbesteuer die Messbe-

träge, multipliziert mit 90 % des gewoge-

nen Durchschnitts des Hebesatzes für die 

Gewerbesteuer, der im vergangenen Jahr 

ermittelt wurde, vermindert um den für die 

Ermittlung der Gewerbesteuerumlage 

maßgeblichen Prozentsatz, der im vorver-

gangenen Jahr Anwendung gefunden hat 

(Nivellierungssatz Gewerbesteuer).

Für das Finanzausgleichsjahr 2025 erge-

ben sich daher folgende Nivellierungssät-

ze:

Darüber hinaus ist die gemeindliche Steu-

erkraft Bestandteil der Umlagegrund-

lagen für die Erhebung der Kreisumlage 

(§ 27 Abs. 2 FAG) und der Amtsumlage 

(soweit nicht durch öffentlich-rechtlichen 

Vertrag anders festgelegt, § 22 Abs. 2 

Amtsordnung i.V.m. § 28 FAG), nämlich 

der sogenannten Finanzkraft.

Die Steuerkraft für die Realsteuern wird 

folglich pauschaliert ermittelt und beant-

wortet die Frage: „Wie hoch wäre das Real-

steueraufkommen der Gemeinde, wenn 

sie die normierten Hebesätze (Nivellie-

rungssätze) verlangen würde?“

Nach der vorläufigen Festsetzung des 

kommunalen Finanzausgleichs 2025 

(Erlass des MIKWS vom 24. Januar 2025) 

ergibt sich für den kreisangehörigen Be-

reich folgende Anteile an der Steuerkraft:

schwert, dass eine Gemeinde durch 

Hebesätze unterhalb der Nivellierungs-

sätze die eigenen (Steuer-)Bürgerinnen 

und Bürger schont und sich zusätzliche 

Einnahmen über Schlüsselzuweisungen 

vom Land, d.h. von allen Gemeinden des 

Landes, beschafft. Es soll also nicht be-

lohnt werden, die eigenen Bürger zu ent-

lasten (z.B. aus politischen Gesichts-

punkten), während der gesamte Rest des 

Landes dieses Handeln mittelbar mitfi-

nanzieren muss.

Auch im Gefüge des Finanzausgleiches 

innerhalb der kommunalen Familie (Amts-

umlagen/Kreisumlagen) hat die Nivellie-

rung eine entsprechende Funktion, denn 

diese Umlagen werden für die jeweilige 

Gemeinde/Stadt nur auf Basis der Nivel-

lierungssätze berechnet. Nimmt sie auf-

*=Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie 

Umsatzsteuereinnahmen nach § 32 FAG

Bei den Gemeindeanteilen wiederrum ist 

der Gemeindeanteil an der Einkommens-

steuer der maßgebliche Faktor.

6. Die Wirkung der Nivellierungssätze:

Die Nivellierung verhindert bzw. er-

grund übersteigender Hebesätze vor Ort 

mehr ein, muss sie hierfür auch keine zu-

sätzlichen Umlagen an das jeweilige Amt 

oder den jeweiligen Kreis zahlen. Diese 

verbleiben also zu 100 % im Haushalt der 

jeweiligen Gemeinde.

Zur Verdeutlichung: Für die Berechnung 

der Steuerkraft und der Finanzkraft und 

damit für den Finanzausgleich und Kreis- 

und Amtsumlagen auf Basis der Finanz-

kraft spielt es deshalb keine Rolle, ob der 

Hebesatz mit 1% oder 1.000% festgesetzt 

ist. Für die Finanzen der Gemeinde dem-

entgegen natürlich schon.

Eine Gemeinde, die tatsächlich einen 

höheren Hebesatz als den Nivellierungs-

satz erhebt, kann die zusätzlich einge-

nommenen Mittel ohne Einfluss auf die 

Zuweisungen behalten und für ihre Aufga-
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ben verwenden. Die Gemeinde, die einen 

niedrigeren Hebesatz festsetzt als den 

Nivellierungssatz, wird dagegen im kom-

munalen Finanzausgleich künstlich „rei-

cher“ gerechnet und erhält Zuweisungen 

(nur) in derjenigen Höhe, wie ihr zustehen 

würde, wenn sie ihre Hebesätze tatsäch-

lich in Höhe der Nivellierungssätze fest-

setzen würde. Dadurch gibt der Gesetz-

geber den hebesatzberechtigten Ge-

meinden einen gewissen Anreiz, ihre 

Hebesätze zumindest auf dem Niveau der 

Nivellierungssätze festzulegen.

7. Zu beachten: Die Wirkung der 

Hebesatzspirale 

Nachteilig in dieser Systematik ist, dass 

diese einen impliziten Automatismus in 

Richtung Steuererhöhungen schafft und 

damit teilweise für falsche Anreize sorgt. 

Für Kommunen mit unterdurchschnittli-

chen Realsteuerhebeätzen ist es in dieser 

Logik rational, die Hebesätze anzuheben. 

Steigende Durchschnittswerte lassen 

wiederum in Folgejahren die Nivellie-

rungshebesätze in die Höhe klettern. In 

diesem Zusammenhang spricht man von 

einer Hebesatzspirale. Sowohl bei der 

Grundsteuer als auch bei der Gewerbe-

steuer, denen im Finanzausgleich jeweils 

ein dynamischer Nivellierungshebesatz 

zugrunde liegt, finden sich die Kommu-

nen in einem „Gefangenendilemma“ wie-

der. Dies führt zu einer Aufwärtsspirale bei 

den Hebesätzen.

8. Auswirkungen der 

Grundsteuerreform auf den 

Finanzausgleich ab 2026

Durch die Änderungen der Hebesätze 

ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2026 

auch Auswirkungen auf das Steuerauf-

kommen nach dem FAG bzw. die Steuer-

kraft durch die Nivellierungssätze und 

damit auch auf die Schlüsselzuweisungen. 

 Aufkommen aus der zweiten Jahres-

 hälfte 2024 und der ersten Jahreshälfte 

 2025) mit den jeweiligen Hebesätzen 

 aus 2024/2025.

9. Hebesätze als Voraussetzungen 

für Fehlbetragszuweisungen/

Sonderbedarfszuweisungen

Für Fehlbetragszuweisungen und Son-

Zudem werden auch die Voraussetzungen 

für Fehlbedarfszuweisungen entsprechend 

anzupassen sein. Ferner ist die Ermittlung 

der Steuerkraft bei differenzierten Hebesät-

zen in der Grundsteuer B festzulegen. Für 

2026 bestünde nach jetziger Gesetzeslage 

die besondere Lage, dass das Aufkom-

men aus der zweiten Jahreshälfte 2024 

und der ersten Jahreshälfte 2025 mit dem 

Hebesatz aus 2025 ermittelt wird. Es wür-

den also Grundlagen aus der Phase vor 

dem Wirken der Grundsteuerreform und 

danach vermischt werden.

Die Länder Baden-Württemberg und Meck-

lenburg-Vorpommern haben für den Fi-

nanzausgleich bereits Übergangslösun-

gen geschaffen bzw. erarbeitet, nach 

denen zunächst auch für die Folgejahre 

zunächst auf die vorherigen Steuerkraft-

zahlen (2023, 2024) abgestellt wird. Die 

Übergangsfristen betragen zwei bzw. drei 

Jahre, anschließend erfolgt eine stufenwei-

se Umstellung auf die neuberechneten 

Steuerkraftzahlen. Denkbar sind folgende 

Wege:

• Übergangsregelung für 2025 oder län-

 ger, nach der die Steuerkraft für die 

 Grundsteuer auf dem Istaufkommen 

 und den Hebesätzen des zweiten Halb-

 jahres in 2024 basiert.

• Übergangsregelung für 2025, nach der 

 die Steuerkraft für die Grundsteuer auf 

 dem Istaufkommen und den Hebesät-

 zen 2025 basiert.

• Eine angepasste Mischvariante (das 

derbedarfszuweisungen legt das Ministe-

rium für Inneres, Kommunales, Wohnen 

und Sport Mindesthebesätze fest. Für die 

Gewerbesteuer betragen diese derzeit 

380%. Sind diese Vorgaben im Jahr der 

Antragstellung nicht erfüllt, ist eine Zuwei-

sung ausgeschlossen. Sind diese Vorga-

ben zwar im Jahr der Antragstellung er-

füllt, aber nicht im betroffenen Haushalts-

jahr, erfolgt eine entsprechende Kürzung. 

Wenn die Hebesätze im betroffenen Haus-

haltsjahr nicht mindestens in Höhe der in 

dem Jahr geltenden Mindesthebesätze 

festgesetzt waren, ist die Differenz bei der 

Berechnung des unvermeidlichen Defizits 

abzuziehen, d.h. der Fehlbedarf wird – un-

abhängig von anderen möglichen Kür-

zungen – insoweit nicht übernommen.

Für die Grundsteuer hat das Ministerium 

in der Richtlinie zur Gewährung von Fehl-

betrags- und Sonderbedarfszuweisun-

gen (§§ 17 und 18 FAG) (Änderung vom 

13.11.2024, Amtsbl. Schl.-H. Nummer 

2024/76) darauf abgestellt, wie sich die 

Werte im Transparenzregister des Landes 

zur Grundsteuer verhalten. Danach gilt für 

2025 folgendes:

Die Gewerbesteuer muss auf mindestens 

380 Prozent festgesetzt sein. 

Für die Grundsteuern A und B gilt bei 

Antragstellung im Jahr 2025:

a) Gemeinden, die im Jahr 2024 die

 Grundsteuer A auf den Mindesthebe-

 satz von 380 Prozent und die Grund-

 steuer B auf den Mindesthebesatz von 

 425 Prozent festgesetzt hatten, müs-

 sen mindestens die aufkommensneu-

 tralen Hebesätze nach Transparenzre-

 gister festsetzen.

b) Gemeinden, die im Jahr 2024 die 

 Grundsteuer A über 380 Prozent und 

 die Grundsteuer B über 425 Prozent 

 festgesetzt hatten, erfüllen die Voraus-

 setzungen für eine Antragstellung 

 auch dann noch, wenn sie die Grund-

 steuern niedriger als die aufkommens-

 neutralen Hebesätze nach Transpa-

 renzregister festsetzen, jedoch nicht 

 niedriger als der Wert, der im selben 

 Verhältnis zum aufkommensneutralen 

 Hebesatz nach Transparenzregister 

 steht, wie ihr Hebesatz im Jahr 2024 im 

 Verhältnis zum bisherigen Mindest-

 he  besatz stand.

c) Gemeinden, die im Jahr 2024 die 

 Grundsteuer A unter 380 Prozent und 

 die Grundsteuer B unter 425 Prozent 

 festgesetzt hatten, müssen den jeweili-

 gen Hebesatz nach Transparenzregis-  

 ter im selben Verhältnis erhöhen, wie 

 der Hebesatz im Jahr 2024 hätte er-

 höht werden müssen, um den bishe-

 rigen Mindesthebesatz zu erreichen.
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d) Wenn eine Gemeinde zwischen Nicht-

 wohngrundstücken und Wohngrund-

 stücken differenzierende Hebesätze 

 festsetzt, muss das Gesamtaufkom-

 men der Grundsteuer B mindestens 

 demjenigen Aufkommen entsprechen, 

 das im Jahr 2024 bei einem Hebesatz 

 von 425 Prozent angefallen wäre.

10.  Exkurs: Gewerbesteuerumlage 

einer Gemeinde

Bund und Länder können durch eine 

Umlage an dem Aufkommen der Gewer-

besteuer beteiligt werden (Art. 106 Abs. 8 

Satz 3 Grundgesetz). Nach dem Gesetz 

nur Neuordnung der Gemeindefinanzen 

(Gemeindefinanzreformgesetz) haben 

die Gemeinden von ihrem Gewerbesteu-

eraufkommen eine Gewerbesteuerumla-

ge an Bund und Land abzuführen (Bun-

des- und Landesvervielfältiger). Diese 

Gewerbesteuerumlage mindert somit be-

reits das gemeindliche Gewerbesteuer-

aufkommen. Da den Gemeinden dieser 

Anteil tatsächlich nicht zur Verfügung 

steht, wird die gemeindliche Steuerkraft 

um die Gewerbesteuerumlage reduziert. 

Das geschieht in der Weise, dass vom 

landeseinheitlichen Nivellierungssatz der 

Gewerbesteuerumlagesatz des vorver-

gangenen Jahres abgezogen wird (vgl. 

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 FAG).

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage 

einer Gemeinde errechnet sich, indem 

das Ist-Gewerbesteueraufkommen der 

Gemeinde durch den von der Gemeinde 

erhobenen Hebesatz dividiert wird und 

mit dem Vervielfältiger (derzeit 35 %) 

multipliziert wird. Eine Veränderung eines 

Gewerbesteuerhebesatzes hat somit kei-

nen Einfluss auf die Höhe der Gewerbe-

steuerumlage.

C. Wirkung anhand eines Beispiels

Die Wirkungen einer Erhöhung insbeson-

dere der Gewerbesteuer auf die Finanzen 

der Gemeinde, bzw. welche Anteile an der 

Beispielgemeinde. Die Berechnung der 

Steuerkraftmesszahl kann nur musterhaft 

erfolgen, da sich die Wirkungen der Hebe-

sätze aufgrund der Systematik des Fi-

nanzausgleichs immer erst zu einem 

späteren Zeitpunkt in der Berechnung der 

Schlüsselzuweisungen ergeben (siehe 

auch unter 3.):

 Gewerbesteuer  Messbetrags- Steuerkraftmesszahl

 einahmen brutto   Hebesatz volumen Gewerbesteuer
     

bisher 8.500.000 �  340% 2.500.000 �  7.900.000 � 

fiktiv 9.500.000 �  380% 2.500.000 �  7.900.000 � 

Erhöhung im Rahmen einer Erhöhung 

verbleiben, werden nachfolgend an 

einem Beispiel aufgezeigt. Die Schlüssel-

zuweisungen zum Ausgleich unterschied-

licher Steuerkraft und bedarfstreibender 

Bevölkerungsstrukturlasten werden nach 

§ 7 Abs. 2 FAG wie folgt berechnet: Die 

Schlüsselzuweisung beträgt 70 % der 

Differenz zwischen Ausgangsmesszahl 

und Steuerkraftmesszahl (Schlüsselzahl). 

Die Ausgangsmesszahl ergibt sich nach 

§ 8 Abs. 1 FAG, in dem die bedarfsindu-

zierte Einwohnerzahl der Gemeinde (§ 35 

Abs. 3) mit dem einheitlichen Grundbe-

trag (Abs. 2) vervielfältigt wird. Da sich 

diese Daten bei einer Erhöhung des Hebe-

satzes nicht ändert, ist die Steuerkraft 

maßgebend.

Die nachfolgende beispielhafte Rech-

nung zeigt die Folgen einer Erhöhung des 

Hebesatzes für die Gewerbesteuer für die 

Die Steuerkraftmesszahl bleibt demnach 

unverändert und somit auch die Berech-

nung der Schlüsselzuweisungen bzw. 

ggf. der Finanzausgleichsumlage. Die 

Berechnung zeigt, dass Mehreinnahmen 

aus einer Erhöhung des Hebesatzes aus 

der Gewerbesteuer vollständig bei der 

Gemeinde verbleiben. Auch die Gewer-

besteuerumlage verändert sich nicht.

D. Fazit:

Eine Veränderung des Hebesatzes spielt 

für die Berechnung der Schlüsselzuwei-

sungen sowie für die Kreisumlage bzw. 

Amtsumlage keine direkte Rolle. D.h. die 

Mehreinnahmen einer Erhöhung verblei-

ben unmittelbar bei der Gemeinde. Im 

Gegenzug trägt die Gemeinde die voll-

ständige finanzielle Last, wenn sie die 

Hebesätze senkt bzw. unterhalb der Nivel-

lierungssätze festsetzt. 

Unter dem Gesetz mit drei F, dem Einweg-

kunststofffondsgesetz (im Folgenden: 

EWKFondsG), versteckt sich ein gewisser 

Paradigmenwechsel der Gesetzgebung. 

Wie mittlerweile des Öfteren zu beobach-

ten, schafft die Gesetzgebung (aus Berlin 

und/oder Brüssel gesteuert) eine soge-

nannte erweiterte Herstellerverantwor-

tung.

Einwegkunststofffondsgesetz 

– Geldregen oder zusätzliche 

Bürokratie für die Gemeinden?

Sascha Plietzsch, SHGT

Hintergrund ist die EU-Richtlinie 2019/904 

über die Verringerung der Auswirkungen 

bestimmter Kunststoffprodukte auf die 

Umwelt (Einwegkunststoffrichtlinie). Ziele 

dieser Richtlinie waren, den Verbrauch 

von Einwegkunststoffen zu reduzieren, 

die Umweltverschmutzung durch Einweg-

kunststoffe zu verringern, das sogenann-

te Littering zu bekämpfen und dadurch 

die Stadtsauberkeit zu verbessern sowie 

Mehrwegprodukte zu stärken.

Das EWKFondsG hat weitreichende Aus-
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wirkungen auf die Gemeinden. Es bietet 

ihnen die Möglichkeit, für die von ihnen 

erbrachten Reinigungsleistungen eine 

finanzielle Erstattung zu erhalten. Diese 

Regelung fördert nicht nur die Sauberkeit 

in den Gemeinden, sondern unterstützt 

auch die Bemühungen zur Reduzierung 

von Einwegkunststoffen in der Umwelt. 

Ziel des SHGT ist es, dass die Gemein-

den, Ämter und Zweckverbände mit ver-

tretbarem Aufwand und trotz des bürokra-

tischen Verfahrens eine Chance haben, 

möglichst viel Geld aus dem Fonds abzu-

rufen. An entsprechenden Lösungen 

haben wir mit dem Umweltbundesamt 

(UBA) und dem MEKUN gearbeitet.

Aber wie wird der Fonds gefüllt?

Seit dem 01.01.2024 sind Hersteller von 

Einwegkunststoffprodukten verpflichtet, 

eine Abgabe an den Einwegkunststoff-

fonds zu leisten. Diese Verpflichtung gilt 

für Hersteller der in Anlage 1 des EWK 

FondsG gelisteten Produkte, wie z. B. 

Lebensmittelbehälter, Getränkebecher, 

leichte Kunststofftragetaschen oder Luft-

ballons. Ab 2026 sind auch Hersteller von 

Feuerwerkskörpern von dem Gesetz be-

troffen. Die Verteilung der zur Verfügung 

stehenden Mittel erfolgt anteilig an alle 

Anspruchsberechtigten. Das UBA hat ur-

sprünglich mit einem Fondsvolumen von 

430 Mio. Euro gerechnet. Wie der Presse 

in der letzten Zeit zu entnehmen ist, 

scheint die Wirklichkeit davon aber noch 

eine ganze Ecke entfernt zu sein. Aber 

noch hat das UBA ordnungsrechtliche 

Mittel in der Hinterhand, um die Hersteller 

zur Registrierung zu motivieren.

Wer ist anspruchsberechtigt und 

welche Kosten sind erstattungsfähig?

Anspruchsberechtigt sind öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger (örE) und 

sonstige juristische Personen des öffentli-

chen Rechts, wenn sie zuständig sind, eine 

oder mehrere der zur Kostenerstattung 

führenden Leistungen im Sinne des § 3 Nr. 

12 bis 15 EWKFondsG durchzuführen. 

Damit sind in Schleswig-Holstein im Prin-

zip auch alle Gemeinden sowie teilweise 

die Ämter und diverse Zweckverbände 

und Gemeindewerke anspruchsberech-

tigt, da sie z. B. für die Straßenreinigung, 

Leerung von öffentlichen Papierkörben, 

Pflege von Gräben und Gewässern, Reini-

gung von Naherholungsflächen etc. zu-

ständig sind. Bei Sonderkonstellationen, 

wie zum Beispiel die Ausschreibung der 

Aufstellung und Leerung von Abfallbehäl-

tern, muss immer ein Blick darauf gewor-

fen werden, ob die Kommune am Ende 

finanziell für die Arbeit aufkommt. Ist dies 

der Fall, sollten auch diese Leistungen 

durch die Kommune eingereicht werden 

können.

Eine Übertragung der Rechte und Pflich-

ten ist nur an andere Anspruchsberech-

tigte (sog. Masteranspruchsberechtige) 

im Sinne des EWKFondsG möglich, 

einschließlich der Registrierung. Eine Re-

gistrierung durch Dritte ist ausgeschlos-

sen.

Wie registriere ich meine Gemeinde?

Für die Registrierung von Anspruchsbe-

rechtigten sieht das EWKFondsG keine 

Frist vor. Es ist jedoch zu beachten, dass 

die Registrierung Voraussetzung für die 

Leistungsmeldung ist und aufgrund der 

Bearbeitungsdauer des Umweltbundes-

amtes frühzeitig erfolgen sollte. Die Lei-

stungsmeldung hat jährlich bis zum 

15.05. des Folgejahres stattzufinden. Wie 

das UBA bekanntgegeben hat, wird die 

Frist zur Meldung der Leistungsdaten im 

Jahr 2025 bis zum 15.06. verlängert.

Voraussetzung für die Anspruchsberech-

tigung ist zudem die von einer Landesbe-

hörde ausgestellte Bestätigung der An-

spruchsberechtigung unter Angabe der 

Rechtsgrundlage. Dabei ist die Angabe 

einer Rechtsgrundlage ausreichend, die 

den potenziellen Anspruchsberechtigten 

zur Durchführung mindestens einer in § 17 

EWKFondsG genannten Leistung be-

rechtigt. Für Schleswig-Holstein hat das 

Ministerium für Energiewende, Klima-

schutz, Umwelt und Natur (MEKUN) ent-

sprechende Regelungen und ein Informa-

tionsschreiben veröffentlicht. Es wird drin-

gend empfohlen die mit dem Ministerium 

abgestimmten Anspruchsgrundlagen zu 

nutzen.

Der SHGT hat erreicht, dass alle Ämter 

und Gemeinden in Schleswig-Holstein in 

sogenannten Sammelbestätigungen auf-

genommen wurden. Damit ist, in den 

meisten Fällen, keine weitere Bestätigung 

der zuständigen Landesbehörde erforder-

lich. Die Sammellisten stehen im Mitglie-

derbereich der Homepage www.shgt.de 

unter „Downloads“ bereit.

Welche Leistungen finden Beachtung? 

Welche Leistungen der Kommunen Be-

achtung finden, ist in § 3 der Einwegkunst-

stofffondsverordnung (EWKFondsV) fest-

gelegt. Dazu zählen:

• Sammlungskosten

• Reinigungskosten

• Sensibilisierungskosten

• Kosten für Datenerhebung und -über-

 mittlung

Diese Leistungen werden nach innerorts 
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und außerorts differenziert und anhand 

von Parametern wie zurückgelegte Reini-

gungsstrecken, gereinigte Flächen, ge-

leerte Papierkörbe, gereinigte Sinkkästen, 

Abfallmengen und eingesetzten Mitarbei-

terstunden bewertet.

Die Geschäftsstelle empfiehlt, die An-

tragsstellung gemeinsam über die Ämter 

zu organisieren, alle Gemeinden zu regi-

strieren, die entsprechende Leistungen 

erbringen, und durch Meldung der Lei-

stungsdaten für 2024 Mittel abzurufen. 

Wer also für seine Kommune Geld aus 

dem Fonds abrufen will, sollte folgende 

Schritte beachten:

1. Baldmögliche Registrierung der Ge-

 meinde auf der Seite www.einwegkunst

 stofffonds.de.  Dafür kann die vom 

 SHGT zur Verfügung gestellten Sam-

 melbestätigung des Umweltministeri-

 ums genutzt werden.

2. Nach Abschluss der Registrierung ist 

 bis zum 15. Juni 2025 die Eingabe der 

 Leistungsdaten für das Jahr 2024 er-

 forderlich. Ab 2025 wird die Frist zur Leis- 

 tungsmeldung auf dem 15.05. liegen.

Hinweise und Kontakt

Eine Vielzahl weiterer Informationen ist bei 

DIVID, der Einwegkunststofffonds-Platt-

form des Umweltbundesamts, zu finden. 

Dort wird auch ein FAQ geführt, welches 

bereits viele aufkommende Fragen beant-

wortet.

Für Fragen steht Referent Sascha 

Plietzsch (sascha.plietzsch@shgt.de) 

beim Schleswig-Holsteinischen Gemein-

detag gerne zur Verfügung.

Von A wie Agenda 2030 bis Z wie Zero 

Waste – Nachhaltigkeit ist komplex und 

vielfältig. Neben dem internationalen 

Sprachgebrauch kommt das auch immer 

mehr durch Abkürzungen und Schlagwor-

te zum Ausdruck. 

Falls noch nicht bekannt: KNBV steht für: 

Kompetenzzentrum für Nachhaltige Be-

schaffung und Vergabe. 

Auf der Homepage: www.knbv.de/an

gebot/nachhaltigkeits-abc hat das Kom-

petenzzentrum einschlägige Begrifflich-

keiten kurz erklärt, einschließlich Verwei-

sen zu  weiterführenden Informations-

quellen und Kontakten. „Wir ergänzen 

damit unsere vielfältigen Hilfs- und Unter-

stützungsangebote für öffentliche Auftra-

Nachhaltigkeits-ABC und mehr 

– Neues vom KNBV

Anja Jacobsen, Marret Bähr, Kompetenzzentrum für nachhaltige Beschaffung 

und Vergabe

(©
: 

K
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)

geber/innen“, so Marret Bähr und Anja 

Jacobsen vom KNBV. 

Nachhaltigkeit in der öffentlichen Verwal-

tung / im Unternehmen und in Organisa-

tionen ist eine Querschnittsaufgabe und 

lebt insbesondere von dem Austausch 

und der Vernetzung. In diesem Sinn war 

das diesjährige Online-Vernetzungs-

treffen zur nachhaltigen Beschaffung in 

SH am Valentinstag wieder ein großer 

Erfolg. Neben dem allgemeinen Aus-

tausch zu neuesten Entwicklungen waren 

praxisbezogene Vortragsinhalte aus dem 

Kreis Plön und der Stadt Neustadt beson-

ders wertvoll. Die Referent/innen haben 

Einblick in den Prozess zur nachhaltigen 

Beschaffung in ihren Kommunen gewährt 

und damit wichtige Anstöße zur Nachah-

mung geliefert. Wollen Sie mehr erfahren? 

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns 

auf: info@knbv.de und Save the Date: Am 

30. September 2025 haben Sie in Flintbek 

wieder die Chance sich zu vernetzen und 

zu informieren. Eine Anmeldung für diese 

Veranstaltung – hybrid und kostenlos – ist 

über das BNUR (Veranstaltungsnummer 

2025-35) schon jetzt möglich. Die Veran-

staltungsgemeinschaft, bestehend aus 

dem Bildungszentrum für Natur, Umwelt 

und ländliche Räume (BNUR), dem Minis-

terium für Energiewende, Klimaschutz, 

Umwelt und Natur (MEKUN), dem Bünd-

nis Eine Welt Schleswig-Holstein e.V. (BEI) 

und dem KNBV wird zeitnah weitergehen-

de Informationen veröffentlichen.

Fragen und Hilfestellung zur 

Nachhaltigen Beschaffung

Die an das KNBV gerichteten Beratungs-

anfragen kommen primär direkt aus den 

Kommunalverwaltungen. Neben spezifi-

schen Produktanfragen geht es oft um die 

Nachhaltige Beschaffung und Vergabe 

als Prozess, d.h. um Möglichkeiten und 

Methoden einer Verankerung im Arbeits-
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alltag. Eine Fragestellung, mit denen sich 

zunehmend auch kommunale Unterneh-

men an das KNBV wenden. Mit dem Vor-

trag „Nachhaltige Beschaffung – Grundla-

gen, Möglichkeiten und gute Beispiele“ 

richtete sich das KNBV im Rahmen der 

VKU-Baubetriebshoftage am 20. März in 

Rendsburg gezielt an diese Bedarfsstel-

len.  

dungs- und Schulungsangebote. So z. B. 

Online-Grundlagenschulungen von der – 

beim Beschaffungsamt des Bundesinnen-

ministeriums angesiedelten – Kompetenz-

stelle für nachhaltige Beschaffung (KNB). 

Die KNB hat jüngst einen Projektbericht zur 

Frage, wie Nachhaltigkeit bei öffentlichen 

Vergaben von Dienstleistungen berück-

sichtigt werden kann, veröffentlicht. Er 

mepage unter der Rubrik Aktuelles.  

Ein Instrument, mit dem Nachhaltigkeit 

innerhalb Beschaffungsprozesse berück-

sichtigt werden kann, ist die Orientierung 

an Gütesiegeln. Die Auswahl ist vielfältig, 

wie also Durchsteigen im vermeintlichen 

„Labeldschungel“? Die Themenseite 

„Siegel und Label“ beim Umweltbun-

desamt (UBA) bringt es „auf den Punkt“ 

und verweist auf fünf Top-Siegel, liefert 

aber auch weitergehende Informationen.

Ganz gemäß dieser Reduzierung führt 

Marret Bähr vom KNBV aus: „es muss 

nicht immer gleich „der große Wurf“ sein, 

wesentlich ist, sich auf den Weg zu ma-

chen. Ein erster Schritt könnte die gezielte 

Betrachtung einer Produktkategorie oder 

Dienstleistung sein, die ohnehin gerade 

zur Beschaffung bzw. Ausschreibung an-

steht.“ Auch mit dem Ausschluss be-

stimmter Produkte ist ein Anfang ge-

macht. Mit Blick auf die Gartensaison wäre 

das z. B. der Verzicht von Torf und Pestizi-

den. Im Weiteren der Vorzug von standort-

gerechtem Saat- und Pflanzgut sowie der 

Einsatz von emissionsfreiem Arbeitsgerät. 

Unter der KNBV-Website-Themenrubrik 

„Produkt- und Vergabekategorien“, finden 

sich vielfältige Informationen und weitere 

Handlungsfelder zur Grünpflege – auch 

für den privaten Umgang und Konsum.

„Was wir heute tun, entscheidet darüber, 

wie die Welt morgen aussieht“ 
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Kompetenzzentrum für Nachhaltige 

Beschaffung und Vergabe

Marret Bähr und Anja Jacobsen

Küterstraße 30, 24103 Kiel

Tel. 0170 242 8104 und 0151 28198337

www.KNBV.de  •  info@knbv.de

Sie wünschen einen vergleichbaren In-

put? Das KNBV hält dieses kostenlose An-

gebot auf Anfrage für öffentliche Auftrag-

gebende in Schleswig-Holstein vor. 

Darüber hinaus finden Sie auf der KNBV-

Homepage: www.knbv.de  unter der ,

Rubrik „Termine“, zahlreich weitere Fortbil-

richtet sich an öffentliche Auftraggeber des 

Bundes, der Länder und Kommunen. Der 

Bericht vermittelt Grundlagen, beleuchtet 

konkrete Kriterien und zeigt Anwendungs-

fälle in den Bereichen Transport und Kurier 

sowie IT-Weiterbildung auf. Auch den Ver-

weis darauf liefert Ihnen die KNBV-Ho-

Rechtsprechungsberichte

1. BGH: Überfahrtbaulast begründet 

kein zivilrechtliches Wegerecht

Der BGH hat in einem Urteil vom 24. Janu-

ar 2025 (Az.: V ZR 51/24) klargestellt, dass 

eine (Überfahrt)-Baulast kein zivilrechtli-

ches Wegerecht begründet. Denn eine 

Baulast als öffentlich-rechtliche Baube-

schränkung gewährt privatrechtlich we-

der dem dadurch Begünstigten einen 

Nutzungsanspruch noch verpflichtet sie 

den Eigentümer, die Nutzung zu dulden.

In dem der Entscheidung zugrundelie-

genden Sachverhalt sind die Parteien 

Eigentümerinnen benachbarter Grund-

stücke, die durch Grundstücksteilung 

entstanden sind. Das zu Wohnzwecken 

genutzte Grundstück der Klägerin verfügt 

über einen Hof und zwei Garagen. Die 

Zufahrt zu den Garagen erfolgt über einen 

gepflasterten, über das Grundstück der 

Beklagten verlaufenden Weg. Eine weite-

re Zufahrtsmöglichkeit besteht derzeit 

nicht. Auf dem Grundstück der Beklagten 

ruht eine Überfahrtbaulast zur Gewäh-

rung der Zufahrt zum Grundstück der 

Klägerin. Mit ihrer Klage verlangt die Klä-

gerin von der Beklagten die Instandset-

zung des beschädigten Wegs durch 

fachgerechtes Pflastern, dessen Instand-

haltung, die Entfernung jeglicher Gegen-

stände von dort, welche die Überfahrt 

beeinträchtigen, sowie die Erstattung 

vorgerichtlicher Anwaltsgebühren. Die 

Marret Bähr erläutert Wege in die nachhaltige Beschaffung im Rahmen des 

Baubetriebshof-Tages Nord am 20. März 2025 in Rendsburg.

Foto: Maximilian Forster/Wiebke Maurer, VKU
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Klage ist bei Amts- und Landgericht ohne 

Erfolg geblieben.

Das Berufungsgericht meint, die Beklagte 

sei schon nicht verpflichtet, die Nutzung 

der Zufahrt zu dulden und müsse den 

Weg daher weder instand halten noch die 

Überfahrt behindernde Gegenstände 

entfernen. Eine Duldungspflicht ergebe 

sich nicht aus der Baulast, da diese keine 

unmittelbare zivilrechtliche Wirkung habe. 

Insbesondere ergebe sich hieraus kein 

Nutzungsanspruch des Eigentümers des 

begünstigten Grundstücks. Der Klägerin 

stehe auch kein Notwegrecht aus § 917 

BGB zu. Die Erreichbarkeit der Garagen 

gehöre nicht zur notwendigen Verbin-

dung, weil das Grundstück über eine 

öffentliche Straße erreichbar sei und sich 

dort Parkmöglichkeiten befänden. Das 

gelte selbst dann, wenn die Zufahrt mittels 

einer Baulast gesichert sei. Fehlten die 

Voraussetzungen des § 917 BGB, ergebe 

sich auch aus dem nachbarrechtlichen 

Gemeinschaftsverhältnis kein Wegerecht. 

Laut BGH hält das revisionsrechtlicher 

Nachprüfung stand.

2. OVG Berlin-Brandenburg 

zur wechselseitigen 

Abstandsflächenunterschreitung 

benachbarter Windenergieanlagen

Das OVG Berlin-Brandenburg hat mit 

Urteil vom 18. Februar 2025 (Az.: OVG 7 A 

42/24) entschieden, dass ein Grund-

stückseigentümer kein Abwehrrecht 

gegen eine Abstandsflächenunterschrei-

tung einer benachbarten Windenergiean-

lage hat, wenn er für die auf seinem 

Grundstück befindliche Windenergiean-

lage in gleichem Maß eine Abstandsflä-

chenreduzierung in Anspruch nimmt. Das 

vollständige Urteil wurde noch nicht veröf-

fentlicht.

Der Kläger ist Eigentümer eines Grund-

stücks, das er an einen Windenergieanla-

genbetreiber verpachtet. Auf dem Nach-

bargrundstück in 169 Metern Entfernung 

ist ebenfalls eine Windenergieanlage 

geplant. Der Genehmigungsantrag der 

nachbarlichen Anlage war zuerst prüffä-

hig und genießt daher gegenüber der 

Windenergieanlage auf dem Grundstück 

des Klägers Priorität. Dies hat zur Folge, 

dass die klägerische Windenergieanlage 

bei bestimmten Windgeschwindigkeiten 

Abschaltzeiten hinnehmen muss, um die 

Standsicherheit der Anlagen zu gewähr-

leisten. Mit seiner Klage vor dem Oberver-

waltungsgericht begehrte der Kläger die 

Aufhebung der Genehmigung für die 

benachbarte Windenergieanlage. Er 

rügte die Abstandsflächenunterschrei-

tung und begründete dies im Wesentli-

chen mit verringerten Pachteinnahmen 

und einer Beeinträchtigung der Bebau-

barkeit seines Grundstücks.

Das OVG wies die Klage zurück. Eine 

Berufung des Klägers auf die Abstands-

flächenreduzierung sei schon nach den 

Grundsätzen der wechselseitigen Ab-

standsflächenverletzung ausgeschlos-

sen, so das Gericht zur Begründung. 

Danach könne der Kläger sich nicht auf 

die Verletzung abstandsflächenrechtli-

cher Vorschriften berufen, wenn die Be-

bauung auf seinem Grundstück die er-

forderlichen Abstandsflächen in ver-

gleichbarem Umfang selbst nicht ein-

hält.

Das OVG stellte weiter fest, dass die Redu-

zierung der Abstandsflächentiefe recht-

mäßig sei. Abstandsflächen würden der 

Belichtung, Besonnung, Belüftung und 

der Wahrung eines Sozialabstands die-

nen. Der Schutzzweck der Abstandsflä-

chen bestehe demgegenüber nicht darin, 

den Nachbarn vor einem Einnahmever-

lust zu schützen. Auch die von dem Kläger 

angestrebte maximale Ausnutzbarkeit 

seines Grundstücks könne nicht zu einer 

Entscheidung gegen die Abstandsflä-

chenreduzierung führen.

Darüber hinaus verneinte das OVG eine 

Verletzung des bauplanungsrechtlichen 

Gebots der Rücksichtnahme aus § 35 

BauGB. Die Abschaltzeiten und die hier-

aus folgenden Ertragseinbußen seien 

vom Kläger infolge des Prioritätsprinzips 

hinzunehmen. Zudem habe der Kläger 

eine erhebliche Ertragsminderung nicht 

nachgewiesen, sondern nur pauschal 

Mindereinnahmen „im fünf- oder sogar 

sechsstelligen Bereich“ vorgetragen, 

ohne diese konkret zu belegen. Die Revi-

sion zum BVerwG wurde vom OVG nicht 

zugelassen. Hiergegen ist die Beschwer-

de eröffnet.

3. OVG Thüringen 

zum Rechtsweg bei Einstellung der 

Trinkwasserversorgung

Das OVG Thüringen hat mit Beschluss 

vom 27. September 2024 (Az.: 4 VO 

350/24) zur Frage entschieden, welcher 

Rechtsweg bei einer Einstellung der Trink-

wasserversorgung einschlägig ist, wenn 

die Trinkwasserversorgung im Rahmen 

eines privatrechtlichen Nutzungsverhält-

nisses erfolgte. Besonderheit im zu ent-

scheidenden Fall war, dass im Rahmen 

einer Rumpfsatzung ein Anschluss- und 

Benutzungszwang öffentlich-rechtlich 

geregelt wurde. Die Wasserlieferung zum 

Kunden erfolgte dagegen nach Maßgabe 

der Verordnung über Allgemeine Bedin-

gungen für die Versorgung mit Wasser 

(AVBWasserV).

Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, 

dass bei privatrechtlicher Ausgestaltung 

des Benutzungsverhältnisses für eine öf-

fentliche Einrichtung die Einstellung der 

Trinkwasserversorgung dem privatrechtli-

chen Benutzungsverhältnis und nicht 

dem öffentlich-rechtlichen Anschluss- 

und Benutzungsrecht zuzuordnen ist.

Die Erwägungen des Gerichts ergeben 

sich aus den nachfolgenden Leitsätzen:

1. Ob eine Streitigkeit öffentlich-rechtlich 

oder bürgerlich-rechtlich ist, richtet sich 

nach der Natur des Rechtsverhältnisses. 

Bei der Inanspruchnahme bzw. Zugang 

zu öffentlichen Einrichtungen bzw. zur 

kommunalen Daseinsvorsorge, zu denen 

auch die Trinkwasserversorgung gehört, 

ist auf die in der Rechtsprechung der 

Verwaltungsgerichte entwickelte und vom 

Bundesverwaltungsgericht seit langem 

gebilligte „Zweistufentheorie“ zurückzu-

greifen.

2. Ein für die Trinkwasserversorgung zu-

ständiger Aufgabenträger ist befugt, das 

Benutzungsverhältnis für seine öffentliche 

Einrichtung entweder privatrechtlich oder 

öffentlich-rechtlich zu gestalten.

3. Bei privatrechtlicher Ausgestaltung 

des Benutzungsverhältnisses für eine 

öffentliche Einrichtung ist die Einstellung 

der Trinkwasserversorgung dem privat-

rechtlichen Benutzungsverhältnis und 

nicht dem öffentlich-rechtlichen An-

schluss- und Benutzungsrecht zuzuord-

nen.

4. Der öffentlich-rechtliche Benutzungs-

anspruch erschöpft sich auch bei privat-

rechtlicher Ausgestaltung des Benut-

zungsverhältnisses in der Bereitstellung 

des Trinkwasseranschlusses und erfasst 

nicht die Benutzung desselben durch die 

Abnahme von Trinkwasser.

Anmerkung des DStGB

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Auf-

gabenträger das in Ziff. 2 des Leitsatzes 

beschriebene Wahlrecht nur hat, wenn er 

in öffentlich-rechtlicher Rechtsform han-

delt. Handelt es sich dagegen um eine 

juristische Person des Privatrechts, kann 

diese nur privatrechtlich handeln. Ihr fehlt 

die hoheitliche Befugnis, öffentlich-

rechtliche Satzungen zu erlassen.
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Aus dem Landesverband

Der Landesvorsitzende Thomas Schreit-

müller hat seine Vorstandskolleginnen 

und -kollegen sowie Mitarbeiter der SHGT-

Geschäftsstelle am 19. und 20. Februar 

2025 herzlich zu der diesjährigen Klausur-

tagung in der Hauptgeschäftsstelle des 

Deutschen Städte- und Gemeindebundes 

(DStGB) in Berlin begrüßt. Neben einem 

Gespräch mit DStGB-Hauptgeschäfts-

führer Dr. André Berghegger standen 

Themen wie Weiterentwicklung des Kom-

munalverfassungsrechts, Finanzaus-

gleich und ambulante und stationäre Pfle-

ge sowie ärztliche Versorgung auf der 

Tagesordnung der zweitägigen Sitzung. 

Die Tagungsteilnehmer waren zudem in 

der Landesvertretung Schleswig-Holstein 

zu Gast, wo sie von Staatssekretärin San-

dra Gerken, Bevollmächtigte des Landes 

beim Bund, zu einem Gespräch empfan-

gen worden sind. 

Wahlkampf in heißer Phase 

DStGB-Hauptgeschäftsführer André 

Berghegger begrüßte den SHGT herzlich 

in den Räumlichkeiten des DStGB: „Ich 

freue mich, dass Sie hier sind und wir in 

den Austausch gehen.“ Berghegger 

sprach zunächst über aktuelle kommuna-

le Themen und über den Bundestags-

wahlkampf, der sich nur wenige Tage vor 

der Wahl in der heißen Phase befand. Er 

skizzierte die Anforderungen der kommu-

nalen Verbände an die künftige Bundesre-

Der Landesvorstand des SHGT ist am 19. und 20. Februar 2025 in der Hauptgeschäfts-
stelle des DStGB in Berlin zu seiner jährlichen Klausurtagung zusammengekommen.
Fotos: Rehder

Gemeinsame Marschroute festgelegt

Intensiver Austausch bei Klausurtagung des SHGT in Berlin 

gierung und nahm dabei unter anderem 

die wirtschaftliche Entwicklung und das 

Thema Migration in den Blick. Zudem ging 

er auf grundsätzliche Probleme bei der 

Umsetzung der Konnexität ein: Wie der 

Hauptgeschäftsführer ausführte, wird 

dies immer wieder dadurch ausgehebelt, 

dass Bund und Länder die Kommunen 

zur Aufgabendurchführung von Bundes-

gesetzen verpflichten, der Bund aber 

nicht für eine ausreichende Finanzierung 

sorgt. 

Weitere Themen im Gespräch mit Berg-

hegger waren Forderungen nach einer 

Erhöhung des kommunalen Anteils an 

den Gemeinschaftssteuern, nach einer 

Bündelung der zahlreichen Förderpro-

gramme und nach einer Reduzierung der 

Mischzuständigkeiten von Bund, Land 

und Kommunen. 

Änderungen im 

Kommunalverfassungsrecht

Nach dem interessanten Austausch mit 

dem DStGB-Hauptgeschäftsführer ging 

Landesgeschäftsführer Jörg Bülow auf 

die Weiterentwicklung des Kommunalver-

fassungsrechts sowie auf die Stärkung 

der ehrenamtlichen Bürgermeister und 

Amtsvorsteher ein. „Das Kommunalver-

fassungsrecht befindet sich aktuell wieder 

einmal in Überarbeitung“, sagte Bülow. 

Zwei Gesetzesänderungen seien bereits 

verabschiedet, ein weiterer Gesetzent-

wurf liege dem Landtag vor und sei wegen 

noch ausstehender Bundesgesetzge-

bung zunächst zurückgestellt worden. 

Zudem sei ein weiteres Sammelgesetz mit 

diversen Änderungen des Kommunalver-

fassungsrechts geplant. Bei den verab-

schiedeten Änderungen der Kommunal-

verfassung sei insbesondere die Pflicht 

zur Durchführung von hybriden Sitzungen 

auf Antrag ab 2027 für die Kommunen kri-

tisch. Der Landesvorstand beschloss 

zahlreiche Reformvorschläge für die Ge-

meindeordnung, die an das Land heran-

getragen werden. 

Der Landesvorstand beschäftigte sich bei 

seiner Klausurtagung auch mit der Nut-

zung von Social Media durch Verwaltun-

gen und Verwaltungschefs. Amtsdirektor 

Andreas Betz (Amt Hüttener Berge) und 

Am ersten Abend stand ein reger Austausch mit Staatssekretärin Sandra Gerken, 

Bevollmächtigte des Landes beim Bund, in der Landesvertretung an.
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Bürgermeister Marc Trampe (Rellingen), 

die in Schleswig-Holstein zu den Vorrei-

tern in Sachen Social Media gehören und 

bereits erfolgreich verschiedene Kanäle 

bespielen, haben zu dem Thema vorge-

tragen und aus der täglichen Arbeit mit 

Social Media berichtet.

Im weiteren Sitzungsverlauf ging Landes-

geschäftsführer Bülow auf das Thema Ab-

bau von Bürokratie und Aufgaben ein. Es 

bestehe Einigkeit mit der Staatskanzlei, 

dass es sich dabei um eine Daueraufgabe 

handele und die ersten auf den Weg 

gebrachten Entbürokratisierungsmaßnah-

men nur ein Anfang seien. Dementspre-

chend sei vereinbart worden, bei dieser 

Thematik noch viel entschlossener voran-

zugehen. 

Neues Wärmekompetenzzentrum 

Bülow sprach als weiteres Thema die 

Zusammenarbeit des Unterstützungsper-

sonals an Schulen an, bevor Referent 

Daniel Kiewitz den Vorstand über den ak-

tuellen Stand in Sachen Energiewende- 

und Klimaschutzgesetz (EWKG) und Wär-

meplanung informierte. Kiewitz erläuterte 

unter anderem das vereinfachte Verfahren 

bei der Wärmeplanung, das für 478 Ge-

meinden infrage kommt und stellte den 

Sachstand zum geplanten Wärmekompe-

tenzzentrum vor, das beim Breitbandkom-

petenzzentrum im Haus der kommunalen 

Selbstverwaltung angesiedelt wird und 

die Kommunen aktiv bei der Wärmepla-

nung unterstützen soll. 

Zukunftsweisende Lösungen 

erforderlich

Referent Sascha Plietzsch, der seit Okto-

ber 2024 für das neu geschaffene Referat 

V Ordnungsrecht und Infrastruktur zustän-

dig ist, berichtete über die Ausgangslage 

und die aktuellen Entwicklungen bei der 

ambulanten und stationären Pflege sowie 

der ärztlichen Versorgung. In der an-

schließenden Diskussion wurde deutlich, 

dass die Versorgungslücken zunehmend 

auch von medizinischen Zentren in kom-

munaler Hand aufgefangen werden. Der 

Vorstand war sich einig, dass die Versor-

gung auch im ländlichen Raum sicherge-

stellt sein muss und es der Entwicklung 

zukunftsweisender Lösungen bedarf.

Der stellvertretende Landesgeschäfts-

führer Thorsten Karstens ging im weiteren 

Sitzungsverlauf auf verschiedene Aspek-

te der Finanzen der Kommunen ein. Er 

berichtete unter anderem über Änderun-

gen im Finanzausgleichsgesetz, die zum 

Teil auf rechtlichen Anforderungen und 

auf Änderungsbegehren der Kommuna-

len Landesverbände sowie auf Anträgen 

aus dem Parlament basierten. Der Vor-

stand diskutierte abschließend über 

weitere erforderliche Anpassungen des 

FAG.

Bei der zweitägigen Klausurtagung in Ber-

lin haben sich der Vorstand und die Ge-

schäftsstelle intensiv zu strategischen 

Themen und aktuellen Problemlagen aus-

getauscht und die gemeinsame Marsch-

route festgelegt. 

 Danica Rehder 

Landesgeschäftsführer Jörg Bülow hat 

am 12. März 2025 gemeinsam mit Ener-

giewendeminister Tobias Goldschmidt 

den Startschuss für das Wärmekompe-

tenzzentrum (WKZ.SH) gegeben. Bei dem 

Pressetermin im Haus der kommunalen 

Selbstverwaltung, wo das WKZ.SH als 

gemeinsame Einrichtung von Land und 

Kommunen beim Breitbandkompetenz-

zentrum (BKZ.SH) angesiedelt ist, wurde 

zudem die landesweite Wärmepotenzial-

karte des MEKUN als Instrument und 

Hilfsmittel für die kommunale Wärmepla-

nung vorgestellt.    

Wichtiger Meilenstein

Bülow und Goldschmidt zeigten sich 

erfreut über den Start des WKZ: „Das 

Wärmekompetenzzentrum nimmt seine 

Arbeit auf. Das ist ein wichtiger Meilen-

stein für die Wärmewende in Schleswig-

Holstein. Mit der kommunalen Wärmepla-

nung haben unsere Gemeinden in den 

kommenden Jahren eine wichtige Aufga-

be zu stemmen. Das Land lässt sie dabei 

nicht alleine. Die Kommunalen Landes-

verbände und die Landesregierung su-

chen den Schulterschluss. Gemeinsam 

Startschuss für 

Wärmekompetenzzentrum

schaffen wir ein Angebot, welches unse-

ren Gemeinden die nötige Starthilfe und 

Unterstützung auf dem Weg hin zu einer 

sauberen Wärmeversorgung gibt...“, 

sagte der Energiewendeminister. 

Synergien werden 

genutzt

Bülow ergänzte: 

„Uns war es wichtig, 

dass das WKZ beim 

Breitbandkompe-

tenzzentrum ange-

bunden ist. Denn wir 

wollen bestehende 

Synergien heben. 

Das Breitbandkom-

petenzzentrum ist 

fester Bestandteil 

der kommunalen 

Familie. Außerdem 

hat es beste Kon-

takte zu den Stadt- 

und Gemeindewer-

ken als essentiellen 

Playern der Wärme-

wende auf kommu-

naler Ebene. Die 

neue Struktur ermöglicht es uns, die Kom-

munen bestmöglich auf dem Weg zur 

Klimaneutralität im Wärmebereich zu 

begleiten.“

Treibhausgasneutrale Wärmeversorgung

Ziel des Wärmekompetenzzentrums ist es, 

die Gemeinden bei der Aufgabe der Erstel-

lung der kommunalen Wärmeplanung zu 

unterstützen und gleichzeitig Rückmel-

dungen aus den Kommunen in die weitere 

Gestaltung der energiepolitischen Vorga-

BKZ-Geschäftsführer Johannes Lüneberg (l.), der auch das 

WKZ leiten wird, freut sich ebenso wie Energiewendeminister 

Tobias Goldschmidt (M.) und Landesgeschäftsführer Jörg 

Bülow (r.) über den Startschuss für das Wärmekompetenz-

zentrum (WKZ).                                                Foto: Rehder
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ben und der Förderangebote des Landes 

für eine erfolgreiche Wärmewende einflie-

ßen zu lassen. Das WKZ, das vom BKZ-

Geschäftsführer Johannes Lüneberg ge-

leitet wird, unterstützt die Gemeinden in 

Schleswig-Holstein bei der erfolgreichen 

Erstellung der kommunalen Wärmepla-

nung als wichtiges Instrument zur Errei-

chung einer treibhausgasneutralen Wär-

meversorgung. 

Verschiedene Aufgaben

Als zentrale Austauschplattform und Ko-

ordinator ist es Aufgabe des WKZ, bei der 

Systematisierung von Erfahrungen und 

der Entwicklung von Lösungen bei der 

Umsetzung einer flächendeckenden 

kommunalen Wärmeplanung mitzuwir-

ken. Konkret haben die Kommunalen 

Landesverbände, das MEKUN und das 

WKZ folgende Aufgaben identifiziert: 

- Erstkontakt und aktive Ansprache der 

 Kommunen für die Beratung der kom-

 munalen Wärmeplanung 

- Teilnahme an kommunalen Gremien- 

 sitzungen 

- Beratungen der Kommunen im Bereich 

 des Konvoi-Verfahrens 

- Beratungen der Kommunen im Bereich 

 des vereinfachten Verfahrens 

- Beratung der Verwaltungen zur Erstel-

 lung von Beschlussvorlagen für die kom-

 munale Wärmeplanung 

- Beantwortung und Beratung zu Fragen 

 zur kommunalen Wärmeplanung 

- Beratung der Kommunen zu Abgren-

 zungsfragen der kommunalen Wärme-

 planung im Hinblick auf das Energie-

 wende- und Klimaschutzgesetz Schles- 

 wig-Holstein und das Wärmeplanungs-

 gesetz 

- Unterstützung bei Ausschreibungen 

- Erstellung von FAQ zur kommunalen 

 Wärmeplanung 

Eröffnung und Begrüßung

Auch die 37. Landestagung des Fachver-

bandes wurde in dynamischen und kom-

plexen Zeiten geplant, die die Schleswig-

Holsteinischen Kommunen nachhaltig prä-

gen und die Gemeinde- und Amtsverwal-

tungen ganz besonders herausfordern. 

Die Tagung wurde unter dem Motto „The 

papierkram is killing me …“ ausgestaltet 

und sollte ihren Beitrag dazu leisten, einen 

realistischen Blick auf die aktuelle Situati-

on zu gewinnen, Entwicklungs- sowie 

Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 

verschiedene Perspektiven zu erörtern 

und Orientierung zu geben. 

Dieter Staschewski begrüßt alle 86 Teil-

nehmer/-innen, stimmt auf die Themen 

der Tagung ein und gibt kurze, logistische 

Hinweise. Er freut sich, dass sehr viele 

Seminarteilnehmer/-innen der Einladung 

gefolgt seien und neben den zentralen 

Inhalten der Landestagung auch wieder 

die Gelegenheit zur Netzwerkbildung und 

zum persönlichen Austausch besteht. Er 

bedankt sich ausdrücklich bei Jörg Hau-

enstein für die Organisation des Pro-

gramms und die Einwerbung der Refe-

rent/-innen. 

Auch der Akademiedirektor Dr. Christian 

„The papierkram is killing me …“

37. Landestagung des Fachverbandes der Hauptverwaltungsbeamten der 

Kommunen in Schleswig-Holstein

12. - 14. Februar 2025 in der Akademie Sankelmark

- Erarbeitung und Veröffentlichung von 

 Arbeitshilfen und Kommunikationsma-

 terial zur kommunalen Wärmeplanung 

Wärmepotenzialkarte veröffentlicht

Der Energieminister stellte im Rahmen 

des Pressetermins auch die neue Wärme-

potenzialkarte des Landes als Unterstüt-

zungs-Tool vor. Die Karte dient insbeson-

dere als Hilfestellung zur Nutzung der 

verkürzten Wärmeplanung nach § 14 

Wärmeplanungsgesetz (WPG, § 11 Abs. 3 

EWKG neu). Die verkürzte Wärmeplanung 

gilt für Teilgebiete, die sich mit hoher Wahr-

scheinlichkeit nicht für ein Wärmenetz 

oder ein Wasserstoffnetz eignen. 

Der Start des Wärmekompetenzzentrums 

ist erfolgt. Nun folgt der zügige und zielge-

richtete Aufbau des WKZ, damit es in 

naher Zukunft das operative Geschäft an-

gehen kann.                                                                               

Danica Rehder                  

Pletzing begrüßt die Teilnehmer/-innen 

der Landestagung unter kreativer Nut-

zung verschiedener Begrüßungsworte, 

die mithilfe von Künstlicher Intelligenz 

(Chat-GPT) entstanden sind. 

Deutschland vor der Wahl, Lage 

der Kommunen und welche 

Erwartungshaltungen bestehen

(Uwe Zimmermann, Stellv. Hauptge-

schäftsführer DStGB Berlin)

Dieter Staschewski stellt Uwe Zimmer-

mann als stellvertretenden Hauptge-

schäftsführer des DStGB vor und eröffnet 

unter Verweis auf die anstehenden Wah-

len, die Finanzsituation von Bund, Län-

dern und Kommunen und mit Blick auf 

das zeitlose Thema der Entbürokratisie-

rung das Themenfeld der aktuellen Lage 

in den Kommunen. 

Uwe Zimmermann beginnt seinen Bericht 

mit einem Blick auf die kommunale 

Finanzsituation, welche sich nach einer 

vorübergehenden Beruhigung in den 

Vorjahren leider in 2024 negativ entwickelt 

habe und dieser Trend sich auch in der 

Prognose fortsetzen würde. Er stellt 

heraus, dass eine so negative Entwick-

lung – auch in den eigentlich finanzstärke-

ren, süddeutschen Bundesländern – 

bislang so noch nicht existierte, so dass 

von einer ernsthaften Krise gesprochen 

werden könne. Dabei seien die Einnahme- 

und Ausgabesituation gleichermaßen 

betroffen. Erhebliche Ausgabenexplosio-

nen seien insbesondere im Bereich der 

Sozialleistungen, aber auch der Personal-

kosten durch Tarifsteigerungen festzustel-

len. Daneben entwickelten sich die Inves-

titionen nicht in einem erforderlichen 

Maße. In einer Konferenz im Juli 2024 im 

BMF, an der auch die kommunalen Inter-

essenvertretungen teilgenommen haben, 

sei diese Entwicklung diskutiert worden. 

Bundesseitig gäbe es Überlegungen für 

eine Verbesserung der Einnahmesituation 

auf kommunaler Ebene, wobei insbeson-

dere die Erhöhung der gemeindlichen 

Anteile an Gemeinschaftssteuern im Fo-

kus stand. Allerdings würden sich die 

Effekte und die Realisierungsmöglichkei-

ten in Abhängigkeit von der konkreten 

Steuer sehr unterschiedlich darstellen. 

Der DStGB betrachte ein Modell der Zu-/ 

Abschlagsrechte auf z.B. die Einkom-

menssteuer und Körperschaftssteuer 

derzeit eher kritisch, da dadurch insbe-

sondere die Konkurrenzsituation inner-

halb der kommunalen Familie befördert 

werde – für Ausgabensteigerungen, die 

eigentlich durch Bundes- und Landesre-

gelungen und gerade nicht durch kommu-

nale Entscheidungen verursacht würden.

Daneben verweist Uwe Zimmermann auf 

den nach einer Hochrechnung des KfW-

Kommunalpanels in 2024 bestehenden 
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Investitionsrückstand in den Kommunen 

in Höhe von rund 186 Mrd. �. Hinzu kämen 

zusätzliche Investitionsbedarfe für ver-

schiedene Themenfelder wie Transforma-

tionsthemen (Mobilität, Energie, Klima-

wandel), Gesundheitsinfrastruktur, Digita-

lisierung, Zivil- und Katastrophenschutz in 

einem Volumen von mehreren Billionen � 

in den nächsten 2 Jahrzehnten. Im euro-

päischen Vergleich zeige sich Deutsch-

land bei staatlichen Investitionen auch 

tendenziell eher im unterdurchschnittli-

chen Niveau.

Zur Migrations- und Integrationspolitik 

führt Uwe Zimmermann aus, dass im 

letzten Jahrzehnt rund 4 Mio. Asylsuchen-

de nach Deutschland gekommen seien 

und so erhebliche Herausforderungen 

auch für die Kommunen in verschiedenen 

Bereichen mit sich gebracht haben.

Er verweist außerdem auf die angestiege-

nen Cyber-Angriffe auf Kommunen in den 

zurückliegenden Jahren und die im Jah-

ressteuergesetz 2024 umgesetzten Ver-

änderungen. U.a. wurden die Optionsfrist 

bis Ende 2026 verlängert und die Umsatz-

steuerfreiheit von Bildungsleistungen 

gesetzlich geregelt. Allerdings wären da-

bei die Interessen und Belange der Volks-

hoch- und Musikschulen nur unzurei-

chend berücksichtigt worden. Hier er-

scheinen weitere Regelungsänderungen 

nicht unwahrscheinlich.

hungen um die kommunalen Themen. 

Jörg Bülow gibt diesen Dank ausdrücklich 

an das fast vollständig anwesende Refe-

renten-Team der Geschäftsstelle weiter 

und bedankt sich seinerseits für die gute 

Zusammenarbeit und Leistung im zurück-

liegenden Jahr. Er begrüßt in Abwesenheit 

auch einen neuen Referenten in der Ge-

schäftsstelle zu den Themen Ordnungs-

recht und Infrastruktur – Herrn Sascha 

Plietzsch.

Jörg Bülow beginnt mit einem Blick auf 

die Gesamtsituation und nimmt aus-

drücklich Bezug auf die von Uwe Zimmer-

mann geschilderten Eindrücke. Er stellt 

fest, dass die Bundes- und Landespolitik 

regelmäßig ehrgeizige Ziel verfolge, die 

im Ergebnis aber für Bürger/-innen nichts 

kosten sollen und über die zur Realisie-

rung in den Kommunen (Aufgaben, Büro-

kratie) nicht abschließend nachgedacht 

zu werden scheine. Außerdem sei auch 

innerhalb der politischen Mitte eine 

Schärfe im Diskurs wahrzunehmen, die 

viele Jahre so nicht feststellbar war. Er 

zeigt sich besorgt, dass insbesondere in 

der jüngeren Vergangenheit 7 ehrenamtli-

che Bürgermeister/-innen in SH zurück-

getreten sind. In allen Fällen sei der 

Umgang mit diesen Personen durch die 

Bürger/-innen und auch innerhalb der 

Kommunalpolitik als Grund angegeben 

worden.

V.l.n.r.: SHGT-Landesgeschäftsführer Jörg Bülow, LVB Jörg Hauenstein, 

stv. DStGB-Hauptgeschäftsführer Uwe Zimmermann und 

Amtsdirektor Dieter Staschewski

Aktuelles vom SHGT

(Jörg Bülow, geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied des Schleswig-

Holsteinischen Gemeindetags, Kiel)

Dieter Staschewski begrüßt Jörg Bülow 

und das Team des SHGT. Er bedankt sich 

ausdrücklich für die Leistungen des SHGT 

auch in 2024 und die intensiven Bemü-

Finanzsituation

Nach diesen allgemeinen Situationsschil-

derungen widmet sich Jörg Bülow ver-

schiedenen Themenfeldern und startet 

mit der Finanzsituation. Die Lage der 

Kommunen mit einem Rekorddefizit sei 

auch in Schleswig-Holstein immer spür-

barer. Der aktuelle Landeshaushalt bringe 

zusätzliche Verschlechterungen für Kom-

munen. Besonders zu erwähnen seien 

Kürzungen von Straßeninvestitionen, 

Sportstätten oder eine Kürzung der FAG-

Mittel um 20 Mio. �, wobei dies einen 

einseitigen Bruch der vor 5 Jahren abge-

stimmten Vereinbarung zwischen Land 

und Kommunen zur Finanzausstattung 

darstelle. Im Zuge der Kürzung der FAG-

Mittel sei außerdem der Versuch wahr-

nehmbar gewesen, die Kommunen ge-

geneinander auszuspielen. Dies sei – 

auch im Zusammenwirken aller KLV – 

nicht gelungen. Der SHGT habe (erstma-

lig) konkrete Einsparvorschläge für den 

Landeshaushalt gemacht und dazu u.a. 

eine Resolution in der Delegiertenver-

sammlung beschlossen. Diesen Weg 

wolle man fortsetzen und parallel zu den 

Überlegungen zum Landeshaushalt 2026 

zeitnah beginnen.

Daneben seien mehrere, neue Aufgaben 

durch bundes- und landesrechtliche Re-

gelungen entstanden. Zu diesen fehlen 

noch finanzielle Kompensationen nach 

dem Konnexitätsprinzip. Hierzu befinde 

man sich mit der Landesregierung derzeit 

in Verhandlungen. Außerdem beabsichti-

gen die KLV einen Impuls zur verfas-

sungsrechtlichen Stärkung der Kommu-

nen gegenüber dem Land.

Jörg Bülow thematisiert die Reform der 

Grundsteuer im Rückblick sowie zu aktu-

ellen Entwicklungen und artikuliert den 

Wunsch nach einem Feedback aus den 

Kommunen. Er stellt fest, dass alle bishe-

rigen Gerichtsurteile entgegen der Aussa-

gen von  Haus & Grund das Bundesmo-

dell bestätigt hätten. 

Er weist auf eine Verhandlung beim Lan-

desverfassungsgericht am 14.2. hin, in 

der eine inhaltliche Befassung mit dem 

Normenkontrollantrag von SPD und FDP 

zu den Notkrediten im LHH 2024 erfolge. 

Ein Urteil könnte sich ggf. auf das Investi-

tionsprogramm Ganztagsausbau auswir-

ken.

Er wirbt außerdem um Teilnahme an einer 

geplanten Finanzumfrage des SHGT 

(Trendabfrage) bei den Kommunen, de-

ren Ergebnisse der Verband für die Kom-

munikation mit Politik und Medien nutzen 

wolle.

Aufgaben- / Bürokratieabbau

Jörg Bülow stellt fest, dass der Aufgaben-

zuwachs in den Kommunen und auch in 

den Ministerien in den zurückliegenden 

Jahren zu groß sei. Im Frühjahr 2024 habe 

der SHGT eine Umfrage zum Bürokratie-

abbau durchgeführt, die viele Vorschläge 

erbracht habe. Eine große Auswahl dieser 

Vorschläge sei gemeinsam mit allen KLV 
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an die Landesregierung herangetragen 

und durch die Staatskanzlei sowie die 

Fachministerien geprüft worden. Das nun 

entstandene Entbürokratisierungsgesetz 

enthalte kleinere Maßnahmen u.a. zum 

Gemeindehaushaltsrecht oder dem Ent-

fall der ZBau-Prüfung bei Landesförde-

rungen. Auch werde derzeit eine Vereinfa-

chung bei der Gebührenerhebung bei 

Feuerwehreinsätzen mit Unterstützung 

des Ministeriums geprüft. Bei vielen An-

sätzen der KLV hätten die Fachministerien 

einer Entbürokratisierung nicht zuge-

stimmt, sondern vielmehr am Status Quo 

festgehalten. Jörg Bülow stellt – wie zuvor 

auch Uwe Zimmermann vom DStGB – 

fest, dass die Ursache dafür regelmäßig 

am fehlenden Vertrauen der verschiede-

nen staatlichen Ebenen untereinander zu 

suchen sei. Der SHGT beabsichtige eine 

weitere Abfrage und bittet die Ämter und 

Kommunen dafür um weitere Vorschläge.

Leider müsse man aber auch konstatie-

ren, dass trotz aller Bemühungen neue 

bürokratische Vorgaben aufgewachsen 

seien, so sollen zukünftig u.a. alle DeMini-

mis-Beihilfen auch unterhalb der Wert-

grenzen gemeldet werden.

Bildung

Zum Ganztagsausbau berichtet Jörg 

Bülow zunächst über das Investitionspro-

gramm. 86 Mio. � seien in 2024 zur Vertei-

lung vorgesehen gewesen, 150 Beschei-

de seien ergangen, allerdings seien auch 

rund 6 Mio. � in 2024 nicht zugewiesen 

worden. Nach Eindruck des SHGT beste-

he diesbezüglich teilweise eine intranspa-

rente Situation im Ministerium. Es sei nicht 

überraschend, dass das Förderpro-

gramm um rund 200 Mio. � überzeichnet 

(50%) sei und die KLV haben die bisheri-

gen Absprachen mit der Landesregierung 

stets so verstanden, dass dieses Pro-

gramm fortgesetzt werden müsse; dies 

werde derzeit von der Landesregierung 

aber nicht proaktiv vorangetrieben.

Zu der Finanzierung der Betriebskosten 

befänden sich das Land und die KLV noch 

in Verhandlungen zur Realisierungsver-

einbarung. Das Land hatte zugesichert 

75% der Betriebskosen zu übernehmen. 

In der praktischen Umsetzung dieser Zu-

sage zeigten sich aber nun sehr zähe 

Diskussionen im Detail, erste Entwürfe 

haben die KLV als wirklichkeitsfern bewer-

tet. Ziel sei es, eine Richtlinie bis Mitte 

2025 fertigzustellen.

Bei der Thematisierung des neuen KitaG 

bestätigt Jörg Bülow, dass viele neue, 

komplizierte Regelungen in den Einrich-

tungen und Amtsverwaltungen umgesetzt 

werden müssten. Es seien massive Pro-

bleme durch fehlerhafte Dateneingaben 

und die Komplexität der Datenbank beim 

ersten Zahllauf sichtbar geworden. Aus 

seiner Sicht erscheinen noch lange Ausei-

nandersetzungen dazu absehbar. Für den 

SHGT sei eine nachvollziehbare Schlie-

ßung der Finanzierungslücke nicht er-

kennbar, vielmehr würden erhebliche 

finanzielle Risiken auf die Kommunen 

verlagert. Ein Gesamtbild ließe sich noch 

nicht abschließend darstellen, weitere 

Klärungen seien erforderlich. Der SHGT 

habe Lese- und Schreibrechte für die 

Amtsverwaltungen in der Datenbank ge-

fordert, da vielfach Einrichtungsträger 

falsche Angaben machten, die einer Kor-

rektur bedürften.

Energiewende und Klimaschutz

Zur Novelle des EWKG mit deutlich ehr-

geizigeren Klimazielen als Bund und EU 

hinterfragt Jörg Bülow, ob diese realis-

tisch umsetzbar seien. Es entstünden 

neue Aufgaben für Kommunen an, u.a. 

eine Meldepflicht für Energieverbrauchs-

daten aller kommunalen Liegenschaften 

ab 2026. Die kommunale Wärmeplanung 

sei nun für alle verpflichtend, allerdings 

gäbe es in vielen Fällen die Möglichkeit, 

über eine verkürzte oder vereinfachte 

Wärmeplanung den Aufwand dafür zu re-

duzieren. Für die Kostenerstattung habe 

man eine Regelung ausgehandelt, die 

zwar etwas komplizierter sei als das 

ursprünglich angedachte Verfahren, dafür 

bedeute diese aber umfangreichere Er-

stattung aller anfallenden Kosten. Darü-

ber hinaus werde ein Wärmekompetenz-

zentrum beim Breitbandkompetenzzen-

trum installiert.

Er lobt die Rekordbeteiligung bei der 

Energieolympiade und kritisiert, dass 

nach Eindruck des SHGT die aktuelle 

Landesregierung und die Fachministerien 

den Klimaschutz vorwiegend mit Ord-

nungsrecht und Bürokratie (Meldepflich-

ten, Kontrolle etc.) anstelle einer Finanzie-

rung von Anreizinstrumenten erreichen 

wollen.

Kommunalverfassungsrecht

Jörg Bülow berichtet von den gerade 

beschlossenen und den im weiteren 

Jahresverlauf geplanten Änderungen im 

Kommunalverfassungsrecht. 

Beschlossen sei bisher eine Erweiterung 

im Gemeindewirtschaftsrecht um den 

Rohrleitungs- und Trassenbau sowie die 

Möglichkeit der hybriden Sitzungsteilnah-

me für Mitglieder von kommunalen Gre-

mien. Hybride Sitzungen bedeuteten 

zusätzliche finanzielle und organisatori-

sche Aufwände und könnten zunächst als 

freiwillige Lösung in Kommunen im Rah-

men einer Änderung der Hauptsatzungen 

realisiert werden. Ab 2027 seien diese ver-

pflichtend vorgesehen. Der SHGT habe 

sich stets für eine freiwillige Lösung im 

Rahmen des Selbstverwaltungsrechts der 

Kommunen eingesetzt und lehne eine 

Verpflichtung ab.

Er berichtet außerdem von einer besonde-

ren Problematik bei Sitzungsladungen per 

Ratsinformationssystem, die nach einem 

Urteil des OVG nun Auswirkungen auf 

mutmaßlich alle Kommunen in SH haben 

könnte. Das OVG habe die Gemeindeord-

nung und die betreffende Geschäftsord-

nung dahingehend ausgelegt, dass eine 

wirksame Ladung der Mitglieder einer Ge-

meindevertretung nur schriftlich, d.h. im 

Original mit Unterschrift erfolgen könne. 

Eine mögliche Heilung könne per GeschO 

erfolgen, wenn dies explizit geregelt sei 

und alle Gremienmitglieder bei der betref-

fenden Sitzung anwesend oder bei Fehlen 

entschuldigt seien. Der SHGT bemühe 

sich um eine Gesetzeslösung und wird 

kurzfristig Lösungsmöglichkeiten über ein 

info-intern herausgeben. Die Rechtspre-

chung des OVG könne Probleme insbe-

sondere bei konfliktären Themen in Ge-

meinden verursachen. Als Zwischen-

lösung wird im Kreis der Anwesenden 

diskutiert, ob möglicherweise eine schrift-

liche Bestätigung aller Gremienmitglieder, 

dass die Ladung zugegangen sei oder 

eine entsprechende protokollarische Fest-

stellung in TOP 1 mögliche Alternativen 

seien.

Jörg Bülow erklärt, dass in 2025 eine wei-

tere Novelle der Gemeindeordnung ge-

plant sei, in der eine Sammlung vieler 

kleinerer Änderungen analog der Koali-

tionsvereinbarungen umgesetzt werden 

sollen.

Geflüchtete

Zur Situation der Unterbringung und 

Integration von Geflüchteten greift Jörg 

Bülow die aktuell geplante Bezahlkarte 

für Asylsuchende auf. Der im November 

vom Mi-nisterium erstellte Grundlagener-

lass sei bereits teilweise überholt, der 

konkrete Ausführungserlass noch nicht 

fertiggestellt. Eine geplante Pilotierung 

sei bisher weder realisiert noch konkret 

geplant. Derzeit diskutiere man mit dem 

Sozial-ministerium über die neue Überle-

gung, Überweisungen über die Bezahl-

karte zuzulassen. Das Ministerium habe 

die Vorstellung, dass eine Freischaltung 

spezifischer IBANs durch die Sozialämter 

erfolgen solle. Zu diesem Vorschlag habe 

der SHGT eine klare Ablehnung artiku-

liert.
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Verschiedenes

Jörg Bülow wirbt für eine Teilnahme am 

Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bei 

dem der SHGT als Mitausrichter auftrete, 

da die Landesregierung diesen habe 

nicht fortsetzen wollen. Er stellt außerdem 

die Plattdeutsche Ausgabe der Kinderbü-

cher des SHGT „Wat maakt mien Ge-

meende?“ vor.

Zu der jüngsten Entwicklung der Einrich-

tung eines Einwegkunststoff-Fonds er-

klärt Jörg Bülow, dass hohe bürokratische 

Hürden zur Missbrauchsprävention instal-

liert worden seien. Geplant seien über 

diesen Fonds anteilige Geldzuweisungen 

an Berechtigte in Abhängigkeit zu einer 

jeweils zu ermittelnden Punktzahl entspre-

chend der Anspruchsberechtigung im 

Vergleich, so dass die tatsächlichen Sum-

men, die auch Kommunen aus diesem 

Fonds erhalten könnten, derzeit nicht ab-

sehbar seien. Er bittet um Rückmeldun-

gen zu tatsächlichen Geldzuweisungen, 

sofern Kommunen bzw. Amtsverwaltun-

gen einen entsprechenden Antrag bei 

diesem Fonds stellen.

Er verweist auf ein Urteil des VG Schles-

wig zum Prüfmaßstab für die zuständige 

Landesbehörde bei F-Planung, in dem die 

Bedeutung der kommunalen Planungs-

hoheit  gestärkt wurde. Das Gericht hatte 

Zweckmäßigkeitsüberlegungen durch die 

Landesplanung als unzulässig erachtet.

Jörg Bülow erinnert außerdem an eine 

Umfrage des SHGT zum modularen Bau 

von Feuerwehrgerätehäusern und bittet 

eine möglichst große Zahl an Kommunen 

um Teilnahme. Über diesen Weg solle ein 

kostengünstiger Mindeststandard als 

Bausatz entwickelt werden, der dann 

wiederum allen Kommunen zugutekom-

men könnte.

Und schließlich berichtet er davon, dass 

eine Öffnung des Aufstiegsverfahrens 

nun auch für Tarifbeschäftigte vorgesehen 

sei.

Dieter Staschewski bedankt sich für die 

engagierte und kompetente Interessen-

vertretung durch den SHGT.

Das novellierte EWKG … wohin 

geht die Reise? 

(Ina-Marie Völker und Milena Schulz-

Gärtner, Ministerium Energiewende, 

Klimaschutz, Umwelt und Natur 

Schleswig-Holstein, Kiel)

Ina-Marie Völker stellt anhand einer Prä-

sentation die Novelle des EWKG vor, die 

am 30.01.2025 im Landtag beschlossen 

worden ist. Das Inkrafttreten sei mit der 

Verkündung zeitnah vorgesehen. Ziele 

der EWKG-Novelle seien gewesen:

- Umsetzung Ziele aus Koalitionsvertrag 

 (Klimaneutralität 2040, Ausbau erneu-

 erbarer Energien)

- Anpassung an bundesrechtliche Rege-

 ungen

- Neustrukturierung für mehr Übersicht-

 lichkeit

Die Umsetzung des EnEfG des Bundes 

sei in § 5 EWKG geregelt. Ab 2026 sei eine 

jährliche Berichtspflicht zu Endenergie-

verbräuchen vorgesehen sowie zu einem 

späteren Zeitpunkt eine Einsparverpflich-

tung von jährlich 1,9%. In ihrer Präsentati-

on zeigt Ina-Marie Völker u.a. einen Ent-

wurf der für die Meldungen zu nutzenden 

Tabelle, die einen Umfang von mind. 13 x 

13 Feldern hat. Der dafür vorgesehene 

Konnexitätsausgleich werde im Nach-

gang geregelt.

Frau Völker weist darauf hin, dass durch 

das neue EWKG zukünftig eine Berück-

sichtigungsverpflichtung zum Klima-

schutz für Kommunen im Rahmen ihrer Auf-

gabenerledigung geregelt sei. 

Außerdem sei die Verpflichtung zur Wär-

meplanung für alle Kommunen aufge-

nommen worden. Die Regelungen wer-

den im Detail durch Milena Schulz-Gärt-

ner erläutert. Ein spezifischer Leitfaden 

mit Musterleistungsverzeichnis werde 

derzeit durch das MEKUN erstellt. Um 

auch den Bedürfnissen und der Realität in 

den Kommunen gerecht zu werden, eröff-

ne das EWKG verschiedene Möglichkei-

ten der Vereinfachung. So gäbe es u.a. 

die Option der verkürzten Wärmeplanung, 

bei der auf eine aufwändige Bestands-

analyse verzichtet werden könne, sofern 

eine entsprechende Vorbewertung in der 

Wärmepotenzialkarte bestünde. Kriterien 

dafür seien eine Wärmebedarfsdichte von 

mehr als 150 MWh (ha*a) und eine Größe 

von mind. 10 HA. Daneben gäbe es künf-

tig die Option des vereinfachten Verfah-

rens für Kommunen unter 10.000 EW, bei 

der auf diverse Prüfungsanteile in der 

Wärmeplanung verzichtet werden könne. 

Die ausgehandelte Konnexitätsregelung 

sehe Vorschusszahlungen in 3 jährlichen 

Tranchen (auf Antrag) für alle Kommunen 

vor. Spätestens ein Jahr nach Abschluss 

der Wärmeplanung schließe sich dann 

eine Spitzabrechnung der tatsächlich an-

gefallenen Kosten an. Aus dem Kreis der 

Teilnehmenden wird die Frage gestellt, ob 

Gemeinden, die ihre Wärmeplanung be-

reits über eine Förderung des Bundes 

finanziert haben, den Eigenanteil der 

Kosten auch weiterhin selbst finanzieren 

müssten oder ob hier ebenfalls eine Ko-

Finanzierung durch das Land möglich sei.  

Frau Schulz-Gärtner sagt eine weitere 

Prüfung derartiger Sachverhalte zu.

Frau Völker berichtet von der geplanten 

Einrichtung eines Preisportals für Fern-

wärme und eines Wärmeportals zur öf-

fentlichen Darstellung von Wärmenetzen, 

bei denen künftig eine Verpflichtung für 

Wärmenetzbetreiber zur Eintragung ihrer 

Daten vorgesehen sei.

Das neue EWKG sehe außerdem weitere 

Pflichten zur Errichtung von PV-Anlagen 

vor. Beim Neubau von Parkplätzen ab 70 

Stellplätzen oder bei Neubau bzw. Reno-

vierung von Gebäuden (mind. 10% der 

Dachfläche bei Nichtwohngebäuden). 

Befreiungen sind grundsätzlich möglich, 

z.B. bei Unwirtschaftlichkeit, Feuerwehr-

zufahrt oder anderen Nutzungen. Außer-

dem gilt als Übergangsregelung, dass bei 

Baubeginn innerhalb der ersten 12 Mona-

te nach dem Inkrafttreten des EWKG die 

Verpflichtung nicht durchgesetzt werde.

Zur Mobilität regele das EWKG eine Treib-

hausgasneutralität für den SPNV bis 2030 

und beim ÖPNV einen vollständigen Ener-

giebezug aus erneuerbaren Energien ab 

2040. Konnexitätsregelungen werden da-

für allerdings nicht konkret getroffen.

Das Klimaanpassungsgesetz des Bun-

des werde im EWKG ebenfalls aufgegrif-

fen und eine Verpflichtung Kreise / kreis-

freie Städte zur Erstellung von Klimaan-

passungskonzepten bis 06/2029 instal-

liert. Als Konnexitätsmittel für diese Auf-

gabe werden allen Kreisen einmalig 

150.000 � in 2027 zugewiesen.

Ina-Marie Völker und Milena Schulz-

Gärtner beantworten viele interessierte, 

teilweise auch kritische Nachfragen aus 

dem Kreis der Teilnehmenden.

Neue militärische Bedrohungslage

… was kommt auf uns zu?

(Tilo von Riegen, Ministerium für 

Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport, Kiel

Oberst Axel Schneider, Kommandeur 

Landeskommando SH)

Oberst Schneider beschreibt differenziert 

die sich aus Sicht der Bundeswehr in den 

zurückliegenden Jahren entwickelnde 

Sicherheitslage. Dabei sind moderne Ent-

wicklungen in Konflikten und Kriegen 

durch hybride Elemente geprägt. Er erläu-

tert die strategische Bedeutung von 

Schleswig-Holstein aufgrund der beson-

deren geografischen Lage und Strukturen.

Er verweist auf den Operationsplan 

Deutschland, der die zivile und auch die 

militärische Verteidigung Deutschlands 

vorstrukturieren soll. Dieser liege der NATO 

vor und an diesen sei eine entsprechende 

Befehlsgebung für den konkreten Einsatz-

fall gekoppelt. Er verdeutlicht die Erwartun-

gen und Herausforderungen, die in diesem 
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Zusammenhang auch für die Kommunen 

bestehen. Er verdeutlicht am Beispiel von 

Brunsbüttel und Querungsstellen über den 

NOK die Bedrohungslage für kritische 

Infrastrukturen im kommunalen Bereich. Er 

zeigt den Raum- und die Versorgungsbe-

darfe einer Brigade auf, sofern diese im 

Einsatzfall Deutschland durchqueren und 

dabei versorgt werden müsse. Eine solche 

Situation sei bereits mit unmittelbaren Aus-

wirkungen und großen Herausforderungen 

für die Kommunen verbunden. Er em-

pfiehlt, sich mit der eigenen kritischen 

Infrastruktur sowie vorhandenen Bunker-

strukturen vorsorglich auseinanderzuset-

zen und diese ggf. für einen Einsatzfall zu 

ertüchtigen. Im April 2025 werde eine über-

arbeitete Fassung des Operationsplanes 

herausgegeben werden.

Tilo von Riegen berichtet im Anschluss an 

den Vortrag von Oberst Schneider zur 

Konzeption der sog. Zivilen Verteidigung 

und deren Bedeutung für die Kommunen. 

Er stellt fest, dass sich das aktuelle Vorge-

hen beim Bund durch verschiedene Ge-

schwindigkeiten auszeichne: Während die 

Bundeswehr bzw. das Verteidigungsminis-

terium in sehr hohem Tempo arbeiten, 

scheine das Bundesinnenministerium die-

se Dynamik nicht mitgehen zu können, 

auch stünden Haushaltsmittel für die zivile 

Verteidigung bisher nicht zur Verfügung. 

Grundsätzlich sei es nämlich der Bund, der 

die für die Zivilen Verteidigung erforderli-

chen Zweckausgaben tragen müsse. Die 

Planung der Zivilen Verteidigung solle bis 

spätestens 2029 vollständig fertiggestellt 

und umgesetzt sein. Das MIKWS beteilige 

sich an den laufenden Planungen. Im 

MIKWS sei eine neue Abteilung „Bevölke-

rungsschutz + Ordnungsrecht“ eingerich-

tet worden. Diese nehme konkrete Pla-

nungen in einer ressortübergreifenden AG 

auf Landesebene ab 01.04.2025 mit ver-

schiedenen Beteiligten auf. Die rechtlichen 

Grundlagen dafür müssten auf Bundes- 

und Landesebene noch geschaffen wer-

den.

Die Zivile Verteidigung teile sich in 4 Säu-

len auf:

- Aufrechterhaltung Staats- und Regie-

 rungsfunktionen (bei Behörden der krit. 

 Infrastruktur)

- Zivilschutz

- Versorgung der Bevölkerung und der 

 Wirtschaft

- Unterstützung der Streitkräfte

Tilo von Riegen erläutert die in diesem 

Zusammenhang notwendige Zivile Alarm-

planung (ZAPl), die verzugslos und durch-

gängig Maßnahmen zur zivilen Krisenreak-

tion im Ereignisfall veranlassen solle. Kern-

element sei ein Alarmkalender als Steue-

rungselement mit detaillierten Beschrei-

bungen aller vorzunehmenden Maßnah-

men und Abläufe. Dieser Alarmkalender 

werde über das BMI und Fachressorts vor-

bereitet. Die Kommunikation erfolge dann 

im Ereignisfall über festgelegte Kennzif-

fern. Diese Alarmplanung werde sich ab-

sehbar im Einzelfall auch auf die Kommu-

nen erstrecken.

Er verweist kurz auf das vom Land SH auf-

gelegte aktuelle Sirenenförderprogramm.

Auf Nachfrage bestätigt Tilo von Riegen, 

dass es sachgerecht sei, wenn das Land 

Standards für Vorbereitungen auch für den 

kreisangehörigen Bereich der Ämter defi-

niere, damit entsprechende Vorplanungen 

in angemessenem Umfang angestoßen 

werden können. Diese Impulse nehme er 

in die weiteren Planungen mit.

den geführt. Diese umfassen u.a. die 

erforderlichen finanziellen und personel-

len Ressourcen oder die Risiken der 

Störung ordnungsgemäßer Beschluss-

fassungen, z.B. in kritischen Satzungsbe-

schlüssen.

Er weist als nächstes Thema auf das ge-

plante Kommunalpaket II hin, für das der-

zeit an einem weiteren Gesetzentwurf ge-

arbeitet werde. Darin sollen eher redaktio-

nelle und klarstellende Regelungen in der 

Kommunalverfassung getroffen werden. 

Diese seien u.a. 

- Fristregelungen bei Bürgerbegehren, 

- der Einsatz von Beauftragten anstelle 

 von Beiräten, 

- die Reduzierung der Einwohner-Gren-

 ze für die Hauptamtlichkeit bei Bürger-

 meister/-innen, 

- die Verfassungstreue als Wählbar-

v.l.n.r.: Abteilungsleiter Tilo von Riegen, LVB Jörg Hauenstein, Oberst Axel Schneider 

und Amtsdirektor Dieter Staschewski

Neues aus der Kommunalabteilung

(Tobias Berger, Ministerium für 

Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport, Kiel)

Herr Berger stellt sich als neuer Leiter der 

Kommunalabteilung vor und hat für die 

Teilnehmenden der Tagung 4 verschiede-

ne Themenfelder mitgebracht.

Er beginnt mit der jüngsten Rechtsände-

rung der Gemeindeordnung zu hybriden 

Sitzungen, die am 31.01.2025 durch den 

Landtag beschlossen wurde. Er verweist 

auf die zweistufige Regelung, die zu-

nächst als Option und ab 2027 als Ver-

pflichtung vorgesehen sei. Herr Berger 

schlägt vor, ggf. mit dem ITV.SH dafür ge-

meinsame Lösungen zu entwickeln. 

Konnexitätsmittel würden für diese Neu-

entwicklung nach einer abschließenden 

Prüfung durch das Land nicht bereitge-

stellt. Eine rege und durchaus differen-

zierte Diskussion wird zu dieser Neurege-

lung und den damit verbundenen Her-

ausforderungen im Kreis der Teilnehmen-

 keitsvoraussetzung für Bürgermeis-

 ter/-innen, 

- die Erhöhung der Grenze für die Spen-

 denberichtspflicht auf 500 �, 

- das Ersetzen gemeindliches Einver-

 nehmen durch die untere Bauauf-

 sichtsbehörde anstelle der Kommunal-

 aufsicht.

Zur neuen Ausgestaltung des Kommuna-

len Finanzausgleichs führt Tobias Berger 

aus, dass für die Festlegung der Teil-

schlüssel leider eine nicht optimale Da-

tenbasis ursächlich sei. Ein wissenschaft-

liches Gutachten habe daher auf keiner 

vertieften Datenanalyse fußen können 

und im Ergebnis sei eine Fortschreibung 

des Status Quo empfohlen worden. Eine 

entsprechend dezidierte Prüfung solle im 

Rahmen der nächsten Regelüberprüfung 

in 2030 erfolgen, wenn die Datenbasis 

dann wesentlich verbessert sein solle.

Tobias Berger thematisiert abschließend 

ein OVG-Urteil zu möglichen Ladungsfeh-
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lern bei Gemeindevertretungssitzungen. 

Hintergrund sei einerseits eine veraltete 

Geschäftsordnung der betroffenen Ge-

meinde gewesen. Nach Auffassung des 

OVG sei aus § 34 Abs. 4 GO außerdem 

abzuleiten, dass andererseits eine La-

dung in Schriftform (also mit eigenhändi-

ger) Unterschrift zu erfolgen habe. Im 

elektronischen Verfahren könne dieses 

nur ersetzt werden mit qualifizierten, elek-

tronischen Signaturen. Das MIKWS prüfe 

derzeit eine Änderung der Gemeindeord-

nung, z.B. im Rahmen des geplanten 

Kommunalpakets II. Darüber hinaus wer-

de derzeit geprüft, ob ggf. Übergangsre-

gelungen geschaffen werden könnten. 

Die Teilnehmenden bitten mit Nachdruck 

um eine sehr kurzfristige Regelung der 

bestehenden Rechtsunsicherheiten – 

nach Möglichkeit auch rückwirkend. Herr 

Berger empfiehlt, die im Original unter-

zeichnete Tagesordnung in einer E-Mail an 

die Mitglieder der Ausschüsse/Gemein-

devertretung mit finaler Beschlussfassung 

zuzustellen und ggf. auch eine elektroni-

sche Zustellbestätigung voreinzustellen. 

Im Kontext der Ankündigung der Herab-

setzung der Einwohner-Grenze für die 

Hauptamtlichkeit bei Bürgermeister/-in-

nen wird aus den Reihen der Anwesenden 

heraus der Wunsch geäußert, die ehren-

amtlich verwalteten Ämter „abzuschaffen“ 

und nach einer gewissen Übergangszeit 

nur noch hauptamtlich verwaltete Ämter 

unter der Leitung von Amtsdirektor/-innen 

einzurichten. Begründet wurde diese For-

derung u.a. mit der höheren Besoldung 

für hauptamtliche Bürgermeister/-innen in 

ehrenamtlich verwalteten Ämtern gegen-

über den dort tätigen LVB sowie der in 

den zurückliegenden Jahren feststellbar 

schwierigen Bewerberlage für die Stellen 

der LVB. 

Ganztagsförderung, Ganztags-

betreuung… wie geht es weiter?

(Dr. Maike Abshagen, Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft, Forschung 

und Kultur, Kiel)

Zu den Entwicklungen in der Ganztagsbe-

treuung referiert Dr. Maike Abshagen. 

Frau Abshagen erläutert zunächst die 

aktuellen Sachstände zum Thema Ganz-

tagsbetreuung und den zugrundeliegen-

den Rechtsanspruch, der ab dem Schul-

jahr 2026 / 2027 für die dann ersten Klas-

sen beginnen werde. Der Rechtsan-

spruch umfasse eine Betreuung von täg-

lich 8 Stunden sowie zusätzlich ein ausrei-

chend dimensioniertes Ferienangebot. 

Eine Schließzeit von 4 Wochen sei mög-

lich. Für die notwendigen Investitionskos-

ten wurde ein Förderprogramm durch das 

Land mit einer Deckung von 196 Mio. � 

aufgelegt. Die Verausgabung für 2024 sei 

erfolgreich abgeschlossen worden, die 

Bescheide für 2025 seien bereits unter 

Haushaltsvorbehalt erstellt worden. Bis-

lang seien 164 Bewilligungen erteilt wor-

den. Die Bundesmittel wurden bislang 

nicht beschieden und verausgabt.

Dr. Maike Abshagen stellt ergänzend die 

Grundsatzvereinbarung für die Betriebs-

kosten im Ganztag vor, die den Kommu-

nen 25% und dem Land 75% der durch-

schnittlich anfallenden Kosten auferlege. 

Eine Detailregelung dazu gäbe es bis-

lang nicht, lediglich Vorüberlegungen, 

die einer Verprobung zugeführt werden 

sollten. Hierfür sollen einige Schulträger 

beteiligt werden, um festzustellen, ob die 

angedachten Pauschalen realistisch sei-

en. Geplant sei eine Fertigstellung der 

Förderrichtlinie zum Sommer 2025. Dane-

ben werde auch an der Erstellung eines 

pädagogischen Rahmenkonzeptes ge-

arbeitet, welches an die bekannten Rege-

lungen anknüpfe. Dieses werde die 3 

Themenkomplexe Kompetenz- und Lei-

stungsentwicklung, Chancengerechtig-

keit und auch Wohlbefinden sowie Per-

sönlichkeitsentwicklung umfassen.

Im Anschluss an den Kurzvortrag entsteht 

eine rege Diskussion zu verschiedenen 

Aspekten der Ganztagsbetreuung. Auf 

Nachfrage erklärt Frau Dr. Abshagen, 

dass in der finalen Regelung eine Decke-

lung der Elternbeiträge bei rechtsan-

sprucherfüllenden Plätzen vorgesehen 

sei. Außerdem werde derzeit überlegt, ob 

eine unterschiedliche Staffelung der För-

dersätze mit Blick auf die differenzierten 

Qualitäten des eingesetzten Betreuungs-

personals realisiert werden könne. Darü-

ber hinaus stehe bereits fest, dass eine 

Erstattung von Kosten lediglich auf die 

konkret genutzten Plätze erfolgen werde 

und nicht auf die kalkulativ zu schaffenden 

Plätze. Einige Fragen und Unklarheiten 

können in der Diskussion aufgrund des 

noch nicht abgeschlossenen Bearbei-

tungsstandes nicht abschließend geklärt 

werden.

KI in der Verwaltung: Möglichkeiten, 

Prozesse und Problemzonen

(Prof. Dr. Boris Pawlowski, 

Fachhochschule Kiel)

Der dritte Veranstaltungstag stand unter 

dem Zeichen von Digitalisierung und 

Künstlicher Intelligenz.

Zu diesem Zukunftsthema führt Prof. Dr. 

Boris Pawlowski zunächst in die Begriff-

lichkeit und auch den Stand der Nutzung 

von KI (auch in der öffentlichen Verwal-

tung) ein. Digitalisierungstreiber – auch 

für die Nutzung von KI – seien in der 

öffentlichen Verwaltung vorwiegend Fach-

kräftemangel, Wissensmanagement oder 

auch gesetzliche Vorgaben wie das OZG. 

Ein wesentliches Ziel aktueller Bestrebun-

gen sei die digitale Daseinsvorsorge und 

die Unterstützung der klassischen Da-

seinsvorsorge. Diese werden sich per-

spektivisch in alle Lebensbereiche erstre-

cken (z.B. Medizin, Ver- und Entsorgung, 

Schule etc.).

Studien zu Pilotprojekten zeigten, dass 

eine Effizienzsteigerung von 30% möglich 

sei.

Prof. Dr. Pawlowski erläutert, dass KI-

Systeme ihre Umgebung (Sensorik) ana-

lysieren und autonom handeln, um Ziele 

zu erreichen. Dabei könne KI regelbasiert 

(Experten-Regelwissen) oder lernbasiert 

(maschinelles Lernen) eingesetzt werden. 

Prof. Dr. Pawlowski konstatiert, dass KI-

Systeme herausragend arbeiten können, 

wenn der Nutzer darum wisse, sie richtig 

anzusprechen. In der Forschung zeigten 

KI-Systeme sogar eine gewisse Kreativi-

tät, die zusätzliche Fortschritte erreichbar 

mache. KI funktioniere stets nach demsel-

ben Muster und basiere auf einem Algo-

rithmus, der von Menschen gemacht sei. 

Ergebnisse könnten daher auch fehlerhaft 

sein, insbesondere wenn die Datengrund-

lage fehlerhaft sei oder nicht zu den „Trai-

ningsdaten“ passe. KI sei manipulierbar. 

Für eine abschließende Qualitätssiche-

rung und ggf. Korrektur bedürfe es stets 

zusätzlich menschlicher Expertise. 

KI werde unterschieden in schwache KI 

(ausschließlich auf einem Gebiet speziali-

siert, derzeit in der Regel genutzte KI-

Form) und starke KI (könne Schlüsse von 

einem Gebiet auf andere Gebiete übertra-

gen, derzeit noch in der Entwicklung). 
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Diese Technologien benötigten insbeson-

dere bei der Verarbeitung großer Daten-

mengen derzeit noch viel Strom / Energie. 

KI werde im Alltag durch Dienstleister be-

reits eingesetzt, z.B. bei präventiver Kün-

digungsverhinderung oder bei Kaufange-

boten. 

Die Mehrzahl der Rechenzentren befinde 

sich derzeit noch außerhalb von Deutsch-

land und der EU, was insbesondere da-

tenschutzrechtliche Problemstellungen 

mit sich bringe.

Der Einsatz von KI in der Verwaltung 

könne zur Effizienzsteigerung, Arbeitsent-

lastung oder auch einer verbesserten 

Kommunikation mit Bürger/-innen sowie 

Qualitätssteigerungen bei Servicedienst-

leistungen beitragen. Um KI einzusetzen, 

bedürfe es in den Behörden eines gewis-

sen digitalen Reifegrades. Das Unterstüt-

zungspotenzial durch KI hänge allerdings 

auch von konkreten Berufsfeldern bzw. 

deren konkreten Aufgaben ab, d.h. dass 

KI in der Steuerverwaltung deutlich besser 

einsetzbar sei als z.B. in einer KiTa.

Prof. Dr. Pawlowski beantwortet die Frage, 

wann KI sich tatsächlich für Behörden 

lohnen könne, anhand von verschiedenen 

Beispielen. Wirtschaftlich lohne sich der 

Einsatz in Betätigungsfeldern ab 5.000 bis 

10.000 wiederkehrenden Vorgängen pro 

Jahr. Eine Grundvoraussetzung sei außer-

dem ein standardisierter Bearbeitungsab-

lauf sowie das Vorhandensein strukturier-

ter Daten. Trainingsdaten müssten verfüg-

bar sein und die Komplexität der Entschei-

dungsfindung sollte sich auf einer gerin-

gen bis mittleren Ebene bewegen. Vorteil-

haft sei der Einsatz auch nur dann, wenn 

ca. 30 % Zeit- und Kostenersparnis er-

reicht werden könnten. Bei der erfolgrei-

chen Einführung seien klassische Ele-

mente des Change- und Projektmanage-

ments wesentlich. Er schätzt, dass ein 

sachgerechter Einführungsprozess einen 

Zeitraum von 2-3 Jahren umfasst. Prof. Dr. 

Pawlowski weist auf verschiedene beste-

hende Angebote hin und empfiehlt inter-

essierten Behörden, die Einführung von KI 

mit einem überschaubaren Pilotprojekt zu 

starten und dafür themeninteressierte 

Mitarbeitende einzusetzen. 

Er zeigt die anfallenden Kosten anhand 

verschiedener Beispiele auf. So kalku-

liert er die Kosten jeweils für die Dauer von 

3 Jahren für einen LLM (Chatbot) von da-

taport auf ca. 440.000 – 880.000 � und die 

KI-basierte Verarbeitung von Bauanträgen 

auf 820.000 – 1.640.000 �. Eine KI-ba-

sierte Buchhaltung dürfte mind. 500.000 

bis 1 Mio. � in der Entwicklung und Einfüh-

rung kosten, eine KI für Beschaffungspro-

zesse erfordere 625.000 – 1.250.000 �. Die 

Entscheidung über den Einsatz solcher 

Systeme sei mit Blick auf die hohen Kosten 

und die teilweise nicht monetär messba-

ren Erfolge (Servicequalität, Fehlerredukti-

on), aber auch die verschiedenen Heraus-

forderungen im Einführungsprozess poli-

tisch zu treffen. Durch Förderprogramme 

könnten Kosten reduziert werden. 

Bislang erfahren nach seinem Kenntnis-

stand die bekannten Projekte eine hohe 

Akzeptanz bei den Bürger/-innen. Zentra-

le Voraussetzung sei für die Nutzer/-innen 

ein leichter und sicherer Zugang. Prof. Dr. 

Pawlowski zeigt konkrete Projektbeispiele 

der öffentlichen Verwaltung aus Baden-

Württemberg, Gelsenkirchen, der Bun-

desagentur für Arbeit oder auch aus Est-

land, Finnland und Holland auf. Dazu 

zählen auch Beispiele zum Einsatz von KI 

zur Prognose menschlichen Verhaltens in 

der Zukunft. Derartige Systeme enthielten 

allerdings kritische Aspekte im Zusam-

menhang mit Datenschutz und Diskrimi-

nierungsrisiken. Diese bedürften daher 

regelmäßiger Audits der Algorithmen. 

Weitere Problemzonen beim Einsatz von 

KI seien u.a. die IT-Sicherheit, die oft veral-

tete Infrastruktur oder auch die noch nicht 

vorhandene Kompetenz von KI, fehlerfreie 

Schlussfolgerungen zu ziehen.

Er zieht das Fazit, dass KI ein sinnvolles 

Werkzeug in der öffentlichen Verwaltung 

sein könne, das gut vorbereitet werden 

müsse und bei dem Behörden auf vorhan-

dene Erfahrungen und Angebote zurück-

greifen können. Den Teilnehmenden der 

Tagung stellt er weiterführende Informatio-

nen zur Verfügung.

KI Roboter „Robbie“ im 

täglichen Einsatz

(Anton Kiebert, Kreisverwaltung 

Rendsburg-Eckernförde) 

Anton Kiebert, Chief Digital Officer (CDO) 

der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckern-

förde, stellt das KI-Projekt „Robbie“ vor. In 

diesem werden große Zahlen von Rech-

nungen automatisiert und mit KI-Unter-

stützung verarbeitet. Grundlage sei ein 

Eingang von durchschnittlich mehr als 

260 Rechnungen pro Tag gewesen. Herr 

Kiebert beschreibt die mit KI und Roboter 

neu gestalteten und automatisierten Ar-

beitsprozesse und führt diese auch live 

vor. Der Roboter mache die Rechnungen 

zunächst über eine OCR-Erkennung au-

tomatisiert lesbar und übergebe diese 

Daten an eine KI (LLM), die wiederum 

einen zuvor definierten Datensatz ausle-

sen und diesen anschließend zur weiteren 

Bearbeitung an den Roboter zurückge-

ben würde. Der Roboter bringe die ausge-

lesenen Daten über dieselben Eingabe-

masken in das von allen Mitarbeitenden 

zu nutzende Fachverfahren. Dabei unter-

nehme er dieselben Arbeitsschritte, die 

auch die Mitarbeitenden der Verwaltung 

selbst durchführen würden bzw. bisher 

durchgeführt haben. Bei Unklarheiten 

oder unvollständigen Daten würden die 

betreffenden Rechnungen in einem durch 

die Mitarbeitenden gesondert zu bearbei-

tenden „Fehler-Ordner“ abgelegt und von 

dort weiterverarbeitet. Außerdem würden 

fehlerhafte Prozesse durch vorab definier-

te Dokumentationsschritte auch durch 

den Roboter selbst umfangreich aufberei-

tet, so dass eine Fehlerbehebung durch 

die Fachbereiche und / oder den IT-Be-

reich leicht und schnell möglich sei. 

Die sachliche und rechnerische Richtig-

keit werde – wie üblich – nach der Daten-

erfassung durch die zuständigen Fachbe-

reiche geprüft und die eigentliche Bu-

chung werde durch diese freigegeben. 

Durch die Roboter-Lösung bedurfte es 

keiner Installation von Schnittstellen, da 

dieser auf derselben Oberfläche arbeite 

wie die Mitarbeitenden.

Im Laufe der Nutzung habe der Roboter 

seine Arbeitsweise stetig zu verbessern 

gelernt. Der Roboter verarbeite bis zu 110 

Rechnungen pro Tag mit einer Fehlerquo-

te von 2-5%. Hierdurch könnten ca. 10 

Stunden Zeitersparnis pro Tag erreicht 

werden. Herr Kiebert betont, dass die Ar-

beitsgeschwindigkeit maßgeblich durch 

die Geschwindigkeit der Datenverarbei-

tung in den Fachverfahren limitiert werde.

Auf Nachfrage erläutert Herr Kiebert, dass 

der Ressourcenaufwand für die Roboter-

Lösung einmalig 25.000 � und monatlich 

1.500 � zzgl. ca. 80 Stunden einmaliger, 

interner Personalaufwand betrage. Dieser 

Ressourcenaufwand lohne sich insbeson-

dere bei Behörden, bei denen große Da-

tenmengen in verschiedenste Fachverfah-

ren eingegeben werden müssen und bei 

denen Schnittstellen nicht oder nur teilwei-

se vorhanden seien. Dabei bestehe keine 

Begrenzung auf Finanzverfahren, vielmehr 

sei ein vielfältiger Einsatz vorstellbar. Ver-

änderungen durch die Weiterentwicklung 
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Infothek

der Fachverfahren-internen KI oder auch 

die Umstellung auf E-Rechnungen seien 

nicht unwahrscheinlich und würden durch 

den Kreis RD-Eck aufmerksam beobach-

tet. Bei neuen Dokumentformaten oder 

auch Veränderungen (Updates) in den 

Fachverfahren würden in geringem Um-

fang personelle Ressourcen erforderlich, 

um Anpassungen in der Programmierung 

des Roboters vorzunehmen. 

Auf Nachfrage aus dem Kreis der Teilneh-

menden bestätigt Herr Kiebert, dass eine 

Weitergabe an andere Verwaltungen nach 

dem EfA-Prinzip und entsprechender 

Lizenzierung vorstellbar wäre.

Resümee der Tagung

(Dieter Staschewski, Landesvorsitzen-

der)

Landesvorsitzender Dieter Staschewski 

zieht ein positives Resümee der Tagung. 

Hoch aktuelle Themenschwerpunkte mit 

vielfältigen Facetten und guten Referent/-

innen hätten den Teilnehmer/-innen wie-

der viele Informationen, aber auch den 

Dialog mit den Expert/-innen geboten. 

Auch die Möglichkeit des persönlichen 

Austauschs und der Netzwerkpflege sei 

wieder ein wesentliches Element der Ta-

gung gewesen. Der kulturelle Beitrag am 

Donnerstagabend sei eine sehr anspre-

chende Ergänzung gewesen. 

Er freut sich über das große Interesse und 

verweist auf die Tagung in 2026. Die 

Anzahl von 86 Teilnehmer/-innen bestätig-

te die inhaltliche Gestaltung der Tagung. 

Die organisatorischen Rahmenbedingun-

gen werden von den Teilnehmenden 

wieder positiv bewertet.  

Dieter Staschewski bittet die Teilnehmen-

den um Rückmeldungen zu Themen, Re-

ferent/-innen Inhalten und Rahmenbe-

dingungen sowie Themenwünschen für 

das Folgejahr – auch im Nachgang zur 

Tagung sowie über die Kreisvorsitzen-

den. Anregungen aus dem Teilnehmen-

denkreis sind u.a. eine Verbesserung der 

Akustik (mehr Einsatz von Mikrofonen).

Dieter Staschewski dankt Jörg Hauens-

tein als Sankelmarkbeauftragten für die 

Organisation der Tagung sowie Juliane 

Bohrer für die Protokollführung. 

Die nächste Tagung findet vom 15. - 

17.04.2026 statt.

 

gez. Dieter Staschewski,    

Landesvorsitzender      

 

gez. Juliane Bohrer,

Protokollführerin

Stellungnahme der kommunalen 

Spitzenverbände zur 

EU-Vergaberechtsnovelle 

Vor dem Hintergrund der Konsultation der 

EU-Kommission zur Evaluierung der EU-

Vergaberichtlinien haben die deutschen 

und österreichischen kommunalen Spit-

zenverbände und der Verband kommuna-

ler Unternehmen (VKU) eine aktuelle Stel-

lungnahme/Position erarbeitet. 

Bei diesem Papier handelt es sich um 

einen ersten Beitrag im Rahmen der Kon-

sultation, der im weiteren Verlauf der 

Reform des öffentlichen Auftragswesens 

auf EU-Ebene nachgeschärft wird. Mit der 

Positionierung fordern die Verbände – 

neben zentralen inhaltlichen Aspekten – 

die Organe der Europäischen Union auch 

zu einem regelmäßigen Austausch zur 

Weiterentwicklung des europäischen Ver-

gaberechts auf. Angesichts der vielen 

drängenden Aufgaben, z.B. wenn es um 

die Modernisierung von Infrastrukturen 

oder um den Erhalt der Wettbewerbsfä-

higkeit in der EU geht, erwarten die Kom-

munen, dass sich die Reform des Verga-

berechts auf die Aspekte der Vereinfa-

chung, Entbürokratisierung, Beschleuni-

gung und auf die Stärkung der Hand-

lungsfähigkeit des Staates fokussiert. Nur 

so können in Zeiten knapper Personalres-

sourcen öffentliche Investitionen, gerade 

auch von kommunaler Seite, zügig umge-

setzt werden. Alle weiteren Einzelheiten 

können dem Positionspapier (Stand: März 

2025) entnommen werden. 

Weitere Informationen: 

Weitere Informationen zur EU-Vergabe-

rechtsnovelle sowie das Positionspapier 

sind zu finden unter: www.dstgb.de (Ru-

brik Aktuelles)

EU-Aktionsplan für bezahlbare Energie

Die EU-Kommission hat einen Deal für 

eine saubere Industrie (Clean Industrial 

Deal) vorgelegt, der Vorschläge zur Ener-

giepolitik enthält. Mit konkreten Maßnah-

men sollen Energiepreise gesenkt, Ge-

nehmigungsverfahren erleichtert und bü-

rokratische Anforderungen abgebaut 

werden. Die Stoßrichtung dieser Vorschlä-

ge ist aus kommunaler Sicht zu begrüßen. 

Insbesondere bezahlbare Energiepreise 

sind zentral für die Zukunft des Wirt-

schaftsstandortes Deutschland und das 

Gelingen der Energiewende.

Agenda des Clean Industrial Deals

Ziel des Clean Industrial Deals ist eine 

Verbesserung der Wettbewerbsbedin-

gungen für die europäische Industrie. 

Anders als noch beim Green Deal stehen 

dabei nach Angabe der EU-Kommission 

Antworten auf die hohen Energiekosten 

und auf den „harten und oft unfairen glo-

balen Wettbewerb“ im Fokus. Wie bisher 

wird aber auch die Dekarbonisierung als 

starker Wachstumsmotor für die europäi-

sche Industrie gesehen.

Der Deal für eine saubere Industrie kon-

zentriert sich hauptsächlich auf die mitei-

nander verbundenen Sektoren: energiein-

tensive Industrien und saubere Technolo-

gien. Die Kreislaufwirtschaft ist ebenfalls 

ein zentrales Element der Vorschläge. Ziel 

ist es, die begrenzten Ressourcen der EU 

optimal zu nutzen und die übermäßige 

Abhängigkeit von Rohstofflieferanten aus 

Drittländern zu verringern.

Eine Übersicht über die Elemente des 

Clean Industrial Deals ist unter folgendem 

Link abrufbar: germany.representation.ec.

europa.eu

Aktionsplan für bezahlbare Energie

Die Kommission bewertet bezahlbare 

Energie als Grundlage der Wettbewerbs-

fähigkeit in der EU. Daher hat die Kommis-

sion auch einen Aktionsplan für bezahlba-

re Energie vorgestellt, um die Energiekos-

ten für Industrie, Unternehmen und Haus-

halte zu senken. Das Gesetz soll die Ein-

führung sauberer Energie beschleunigen, 

die Elektrifizierung vorantreiben, den 

Energiebinnenmarkt mit physischen Ver-

bundnetzen vollenden, Energie effizienter 

nutzen und die Abhängigkeit von impor-

tierten fossilen Brennstoffen verringern.

Der Aktionsplan ist unter folgendem Link 

abrufbar:

ec.europa.eu/commission/presscorner
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Verbesserung des Regulierungsumfelds 

und Bürokratieabbau

Die Kommission will schließlich Maßnah-

men ergreifen, um das Regelungsumfeld 

effizienter zu gestalten und gleichzeitig 

bürokratische Hürden für Unternehmen 

abzubauen. Konkret sollen Vorschriften 

zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von 

Unternehmen und zur EU-Taxonomie er-

leichtert werden.

Eine Übersicht der Maßnahmen ist unter 

folgendem Link abrufbar: ec.europa.eu/

commission

Anmerkung des DStGB

Die grundsätzliche Stoßrichtung der politi-

schen Initiative der EU ist aus kommuna-

ler Sicht zu begrüßen. Besonders das Ziel, 

die Energiepreise zu senken, hat eine 

nicht zu unterschätzende Bedeutung für 

den Wirtschaftsstandort Deutschland und 

das Gelingen der Energiewende. Bezahl-

bare Energiepreise sind für private Haus-

halte und die Wirtschaft, aber auch für die 

Kommunen von großer Bedeutung. Der 

Ausbau von Netzen und die Installation 

von Wind- und PV-Anlagen hängt maß-

geblich von der Zustimmung der Bevölke-

rung ab. Dies ist in den letzten Jahren im-

mer deutlicher geworden. Die Energie-

preise spielen deshalb in dieser Diskussi-

on eine besondere Rolle. Wichtig sind 

zudem die vorgesehenen Erleichterungen 

bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

sowie der Abbau von Bürokratie durch 

vereinfachte Genehmigungsverfahren. 

Davon werden u.a. kommunale Unterneh-

men profitieren.

Plattform für gewerbliche Abwärme 

ist online

Abwärme ist nicht nur ein zentraler Bau-

stein für eine technologieoffene, finanzier-

bare und sozialgerechte Wärmewende, 

sondern darüber hinaus eine Erfüllungs-

option von gesetzlichen Vorgaben, u. a. 

aus dem Wärmeplanungsgesetz. Jetzt 

wurde die Plattform für Abwärme von der 

Bundesstelle für Energieeffizienz erst-

mals veröffentlicht, die Daten zu gewerbli-

chen Abwärmepotenzialen zur Verfügung 

stellt.

Gemäß Energieeffizienzgesetz sind Unter-

nehmen mit einem durchschnittlichen 

Gesamtendenergieverbrauch von mehr 

als 2,5 Gigawattstunden pro Jahr verpflich-

tet, ihre unmittelbar anfallenden und bis-

lang energetisch nicht genutzten Abwär-

mepotenziale in die Plattform für Abwärme 

(PfA) einzutragen. Die erstmalige Über-

mittlungsfrist endete am 01.01.2025. 

Die Plattform schafft dadurch erstmals 

eine Übersicht zu gewerblichen Abwär-

mepotenzialen in Deutschland. Ziel ist es, 

diese Abwärme nutzbar zu machen und 

damit die Energieffizienz in Deutschland 

weiter zu steigern.

Nicht verpflichtet sind Kommunen, kom-

munale Regie- und Eigenbetriebe sowie 

Betriebe in öffentlich-rechtlicher Rechts-

form, die hoheitlich handeln und deren 

Tätigkeit nach geltendem Recht nicht 

gleichermaßen durch private Dritte aus-

geübt werden kann. Das gilt insbesonde-

re für Betriebe im Bereich der Abwasser-

beseitigung.

Die PfA wird im Auftrag des BMKW von 

der Bundesstelle für Energieeffizienz 

beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle administriert. Die auf der PfA 

gemeldeten Daten können ohne Regi-

strierung abgerufen werden.

Laut BMWK umfassen die Meldungen 

über 2.600 Unternehmen mit insgesamt 

über 19.000 Abwärmepotenzialen an tau-

senden von Standorten und einer Abwär-

memenge von über 160 TWh.

Die Plattform für Abwärme der Bundes-

stelle für Energieeffizienz ist erreichbar 

unter  www.bfee-online.de

Carsharing in immer mehr 

Kommunen

Die deutsche Carsharing-Branche stellt 

im Vergleich zum Vorjahr mehr Fahrzeuge 

bereit und konnte ihr Angebot in zahlrei-

chen Städten und Gemeinden ausweiten 

oder neu einführen. Dies geht aus der 

Carsharing-Statistik des Bundesverband 

Carsharing hervor.

Einer Pressemeldung des Bundesver-

band Carsharing nach können immer 

mehr Menschen durch das wachsende 

Angebot auf klima- und ressourcenscho-

nende Pkw-Mobilität zugreifen. Erstmals 

berechnet der Verband im Rahmen der 

Statistik auch die Wirkung von Carsha-

ring-Angeboten auf Verkehr und Klima.

Zu Beginn des Jahres 2025 wurden dem-

nach in Deutschland 45.400 Carsharing-

Fahrzeuge von 297 Anbietern in 1.393 

Gemeinden bereitgestellt. Gegenüber 

dem Vorjahr stieg die Zahl der Carsharing-

Fahrzeuge um 5,3 Prozent. Die Zahl der 

Gemeinden mit einem Carsharing-An-

gebot wuchs um 8,4 Prozent. Vor allem 

die stationsbasierten und kombinierten 

Carsharing-Anbieter konnten ihr Angebot 

ausweiten. Sie expandierten in 114 zu-

sätzliche Städte und Gemeinden und 

stockten die Flotten um 1.240 Fahrzeuge 

auf.

Bewerbungsphase für den 

„Förderpreis Helfende Hand 2025“ 

startet 

Das Bundesministerium des Innern und 

für Heimat ruft bundesweit zum 17. Mal 

zur Bewerbung für den Förderpreis Hel-

fende Hand 2025 auf. Gesucht werden 

Preisträger in den Kategorien Innovative 

Konzepte, Nachwuchsarbeit sowie Unter-

stützung des Ehrenamtes im Bevölke-

rungsschutz. Zudem ist ein Sonderpreis 

zum Thema Inklusion im Bevölkerungs-

schutz vorgesehen. 

Laut der Pressemitteilung des Bundesmi-

nisteriums können sich Ehrenamtliche im 

Bevölkerungsschutz ab dem 1. März 2025 

mit ihrem Projekt auf den Förderpreis Hel-

fende Hand bewerben. Die Bewerbungs-

phase läuft bis zum 30. Juni 2025. Mit der 

Auszeichnung werden jährlich Projekte 

von Organisationen, Unternehmen sowie 

Einzelpersonen gewürdigt, die sich auf 

besondere Weise ehrenamtlich im Bevöl-

kerungsschutz engagiert haben.

Online bewerben 

Grundsätzlich können sich alle Organisa-

tionen, Unternehmen oder Einzelpersonen 

mit ihrem Projekt auf die Helfende Hand 

bewerben, sofern sie mit ihrem Einsatz 

das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz 

stärken. Die Bewerbung kann einfach 

online unter www.helfende-hand-foerder

preis.de eingereicht werden. Als Hilfestel-

lung für das Ausfüllen des Formulars 

stehen eine Musterbewerbung sowie ein 

Erklärvideo auf der Website zur Verfügung.

Drei Kategorien, ein Sonderpreis und 

ein Publikumspreis 

Der Förderpreis Helfende Hand wird in den 

Kategorien Innovative Konzepte, Nach-

wuchsarbeit und Unterstützung des Ehren-

amtes verliehen. Die Jury wählt unter allen 

Einreichungen in jeder Kategorie fünf Nomi-

nierte aus. Zusätzlich wird im Jahr 2025 ein 

Sonderpreis für Inklusion im ehrenamtli-

chen Bevölkerungsschutz vergeben. Pro-

jekte, die das Thema Inklusion im Bevölke-

rungsschutz stärken, sichtbar machen 

oder erfolgreich umsetzen, können sich auf 

die besondere Auszeichnung bewerben. 

Außerdem wird unter allen Nominierungen 

ein Publikumspreis verliehen. Alle Informa-

tionen zu den Kategorien sind auf der 

Website der Helfenden Hand zu finden.

Die Bedeutung des Ehrenamtes 

Mit dem Förderpreis würdigt das Bundes-

ministerium des Innern und für Heimat 

jährlich die im Bevölkerungsschutz aktiven 

Ehrenamtlichen und fördert das Bewusst-

sein für ehrenamtliches Engagement als 
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Treiber für den Zusammenhalt in der 

Gesellschaft. Der Förderpreis bietet die 

Möglichkeit, sich bei ehrenamtlichen Hel-

ferinnen und Helfern zu bedanken und die 

Begeisterung für das Ehrenamt zu fördern.

Weiterführende Informationen:

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 15 Pro-

jekte mit dem Förderpreis ausgezeichnet. 

Eine Übersicht über alle Gewinnerprojek-

te gibt es unter www.helfende-hand-

foerderpreis.de. 

Die vollständige Pressemitteilung ist zu 

finden unter: 

www.helfende-hand-foerderpreis.de

Termine:

02.04.2025: Landesvorstand des SHGT

04.04.2025: Amtsvorstehertagung des 

SHGT

14.05.2025: Landesvorstand des SHGT

15.05.2025: Zweckverbandsaus-

schuss des SHGT

02. - 03.06.2025: Deutscher Kommunal-

kongress des DStGB

Der DStGB begrüßt die Bundestagsent-

scheidungen für ein resilienteres und wirt-

schaftsstärkeres Deutschland. Die finan-

ziellen Spielräume sind entscheidend für 

Sicherheit und Infrastruktur. Jetzt gilt es, 

zukunftsgerichtete Koalitionsverträge zu 

schaffen, die Städte und Gemeinden 

entlasten und Deutschland digitaler und 

weniger bürokratisch machen. Ein State-

ment von Dr. André Berghegger, DStGB-

Hauptgeschäftsführer. 

Der Deutsche Städte- und Gemeinde-

bund begrüßt, dass der Bundestag heute 

den Weg für ein resilientes und wirt-

schaftsstarkes Deutschlands frei ge-

macht hat. Sowohl für innere und äußere 

Sicherheit als auch für die dringend not-

wendigen Investitionen in die Infrastruktur 

in den Städten und Gemeinden sind die 

heute beschlossenen finanziellen Spiel-

räume von existenzieller Bedeutung.

Dies zeugt von staatspolitischer Verant-

wortung der demokratischen Mitte auf der 

Bundesebene. Es ist ein Aufbruchssignal. 

Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln 

Mitteilungen des DStGB

Statement von DStGB-Hauptgeschäftsführer Dr. André Berghegger 

vom 19. März 2025 

„Finanzwende ist ein Aufbruchssignal“

und mit der Arbeit an einem guten und 

zukunftsgerichteten Koalitionsvertrag zu 

beginnen. Wir dürfen keine weitere Zeit 

verlieren. Grundvoraussetzung für alle 

weiteren Schritte ist eine Vereinbarung, 

die von Innovationsbereitschaft und 

schlanken Prozessen geprägt ist. Dazu 

zählt auch, eine deutliche Entlastung der 

Städte und Gemeinden, etwa bei Migrati-

on und Integration. Auf die nun vollzogene 

Finanzwende muss eine Migrationswen-

de folgen, die illegale Migration deutlich 

begrenzt und die Integration der Men-

schen mit Bleibeperspektive stark unter-

stützt.

Um die nun gewonnenen Spielräume für 

Investitionen in die Infrastruktur wirklich 

nutzen zu können, muss es gelingen, die 

dringend benötigten Gelder dorthin zu 

lenken, wo sie für Schulen, Straßen und 

Brücken gebraucht werden. Dabei sollte 

der Grundsatz gelten, dass die vor Ort 

bestehenden Investitionsbedarfe maß-

geblich sind. Die Entscheidung, welche 

Vorhaben wann und in welcher Reihenfol-

ge angegangen werden, muss auf der 

kommunalen Ebene getroffen werden. 

Von Seiten des Bundes ist festzulegen, 

wie die Gelder möglichst frei von Bürokra-

tie und zusätzlichem Zeit- und Personal-

aufwand in den Kommunen ankommen.

Städte und Gemeinden, aber auch die 

Wirtschaft, brauchen zwingend Verläss-

lichkeit und Planbarkeit, um notwendige 

Kapazitäten für Bau und Planung zu 

schaffen. Hier gilt es auch, alle möglichen 

und erforderlichen Vorteile, die wir aktuell 

noch ungenutzt lassen, auszuschöpfen. 

Hier ist die Digitalisierung an vorderster 

Stelle zu nennen. Deutschland hinkt hier 

deutlich hinterher. Die nun anstehenden 

Reformen bieten die Möglichkeit, auch im 

Bereich der digitalen Verwaltungen effi-

zientere Arbeit möglich zu machen. Es 

muss gelingen, neue Förderbürokratie zu 

vermeiden, bestehende Hürden abzu-

bauen und Deutschland auch digital im 

21. Jahrhundert ankommen zu lassen.

Wir appellieren an die künftigen Koalitio-

näre, richtungsweisende Entscheidungen 

für eine effizientere Politik und Verwaltung 

zu schaffen, die über den Umgang mit 

dem Sondervermögen hinaus langfristig 

für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort 

wirken. Es muss der Grundsatz gelten: 

Deutschland wird digitaler, resilienter und 

weniger bürokratisch. Ob dies gelingt und 

das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit 

des Staates wieder steigt, wird über den 

Erfolg der zukünftigen Regierung ent-

scheiden.

schutz in Kommunen“ (444) gestellt wer-

den. Mit dem Neustart des Programms 

können nun auch Maßnahmen zur Entsie-

gelung gefördert werden. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-

cherschutz (BMUV) und die KfW setzen die 

im letzten Jahr gestartete Förderung „Na-

türlicher Klimaschutz in Kommunen“ fort. 

Zum Neustart des Programms wurden das 

Merkblatt sowie die Mindestanforderun-

gen überarbeitet, die in dieser Version für 

alle Anträge und Zusagen gelten, die ab 

jetzt erfolgen. 

Neu hinzu gekommen ist das Fördermo-

dul D für Entsiegelung. Gefördert werden 

nun auch die Erstellung von Entsiege-

lungskonzepten sowie die Entsiegelung 

und Wiederherstellung natürlicher Boden-

funktionen. 

Weitere Informationen zu dem Förderpro-

dukt finden sich auf der Homepage der 

KfW (Rubrik „Öffentliche Einrichtungen“ – 

Neustart für KfW-Förderprogramm 

„Natürlicher Klimaschutz in 

Kommunen“ (NKK) 

Ab sofort können wieder Förderanträge 

für das Programm „Natürlicher Klima-

„Städte und Gemeinden gestalten“).

 

KfW-Online-Seminar am 9. April 2025

Die KfW veranstaltet zum Neustart des 

Programms ein kostenloses Online-Semi-

nar am 9. April 2025 von 11:00 bis 12:00 

Uhr. Die Möglichkeit zur Anmeldung findet 

sich unter folgendem Link: https://www.

kfw-event.de/standard/183449
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Buchbesprechungen

Personalnachrichten

Heiko Voß im Amt des Bürgermeisters 

von Laboe bestätigt 

Am 2. März 2025 waren in Laboe rund 

4.700 Wahlberechtigte zur Bürgermeister-

wahl aufgerufen. Amtsinhaber und Einzel-

bewerber Heiko Voß wurde dabei im Amt 

des Bürgermeisters von Laboe mit 56,6 

Prozent der Stimmen bestätigt. Mitbewer-

ber André Wilkens (SPD) erhielt 27,6 Pro-

zent der Stimmen, Steven Schaumann 

(CDU) 15,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung 

lag bei 60 Prozent.

Der SHGT gratuliert Heiko Voß herzlich zur 

Wiederwahl und wünscht für die weitere 

Amtszeit viel Erfolg.

Heike Feig ist neue Amtsdirektorin 

des Amtes Leezen

Heike Feig ist neue Amtsdirektorin des 

Amtes Leezen. Sie trat ihr Amt bereits am 

1. Januar 2025 an. Der Amtsausschuss 

hatte Heike Feig in seiner Sitzung am 11. 

Dezember 2024 zur neuen Amtsdirektorin 

für die Dauer von sechs Jahren ernannt. 

Sie leitet als erste hauptamtliche Amtsdi-

rektorin die Geschicke des Amtes Leezen.

Der SHGT gratuliert Heike Feig herzlich 

zur Wahl und wünscht für das neue Amt 

viel Erfolg. 

Bülow/ Erps/ Schliesky/ von Allwörden 

(Hrsg.)

Kommunalverfassungsrecht

Schleswig-Holstein

•  Gemeindeordnung

•  Kreisordnung

•  Amtsordnung

• Gesetz über kommunale Zusammen-

 arbeit

• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

KSV Medien

Kommentar 

Loseblattausgabe (in 3 Ordnern)

Gesamtwerk: 3.654  179,00 �

Format 16,5 x 23,5 cm

ISBN: 978-3-86115-906-3

Das „Kommunalverfassungsrecht Schles-

wig-Holstein“ mit den Herausgebern 

Bülow, Erps, Schliesky und von Allwörden, 

beinhaltet die Kommentierungen zur 

Gemeindeordnung (-GO-), zur Kreisord-

nung (-KrO-), zur Amtsordnung (-AO-), 

zum Gesetz über kommunale Zusammen-

arbeit (-GkZ-) und zum Gemeinde- und 

Kreiswahlgesetz (-GKWG-).

Mit der anwenderorientierten und praxis-

nahen Erläuterung aller kommunalverfas-

sungsrechtlich wichtigen Themen ist das 

Werk eine wichtige Orientierungs- und 

Arbeitshilfe. In den Kommentierungen 

werden alle in der Praxis auftretenden Fra-

gen kompetent, nachhaltig und leicht 

verständlich beantwortet.

Die bewährte Kommentarsammlung eig-

net sich für sämtliche Gemeinde-, Stadt-, 

Amts- und Kreisverwaltungen, Eigenbe-

triebe und Zweckverbände, Gemeinde-

vertreter und Kreistagsabgeordnete, 

Kommunalaufsichtsbehörden, andere 

kommunale Institutionen, Fraktionen, 

(kommunal)politische Vereinigungen, 

Verwaltungsschulen, Gerichte und 

Rechtsanwälte und interessierte Bürger.

Die vorliegende 75. Nachlieferung (Juli 

2023, 272 Seiten, 49,90 �) enthält:

Gemeindeordnung für Schleswig-Hol-

stein (Gemeindeordnung – GO)

Von Dr. Hartmut Borchert, Geschäftsfüh-

rer beim Schl.-Holst. Gemeindetag a. D., 

Klaus-Dieter Dehn (†), Kommunalberater 

und zuvor Stellv. Geschäftsführer des 

Schl.-Holst. Landkreistages, Gerd Lütje, 

Bürgermeister a. D., Prof. Dr. Utz Schlies-

ky, Direktor des Schleswig-Holsteinischen 

Landtages und Geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied des Lorenz von Stein 

Instituts für Verwaltungswissenschaften 

an der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel, Dr. Joachim Schwind, Beigeordneter 

des Niedersächsischen Landkreistags, 

Dietrich Sprenger, Stellvertretender Ge-

schäftsführer des Städteverbandes Schl.-

Holst. a. D., Jochen von Allwörden, 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

des Städteverbandes Schl.-Holst., Prof. 

Dr. Marcus Arndt, Rechtsanwalt in Kiel, 

Jörg Bülow, Geschäftsführendes Vor-

standsmitglied des Schl.-Holst. Gemein-

detags, Marc Ziertmann, Ass. jur., Dipl.-

Verwaltungswirt, Geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied des Städteverbandes 

Schl.-Holst., Dr. Sönke E. Schulz, Ge-

schäftsführendes Vorstandsmitglied des 

Schleswig-Holsteinischen Landkreista-

ges, Gabriele Anhalt, Ministerialrätin, 

Landesrechnungshof Schleswig-Hol-

stein, Frank Husvogt, Ltd. Verwaltungsdi-

rektor, Leiter des Rechtsamts der Landes-

hauptstadt Kiel, Dr. Jakob Tischer, Ass. 

iur., Lorenz-von-Stein-Institut für Verwal-

tungswissenschaften an der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel, Dr. Thilo 
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Rohlfs, Kreisverwaltungsdirektor, Fachbe-

reichsleiter Umwelt, Kommunal- und Ord-

nungswesen, Kreis Rendsburg-Eckernf-

örde, Thorsten Ingo Wolf. Justitiar beim 

Kreis Segeberg, Saskia Habelt, Regie-

rungsdirektorin beim Landesrechnungs-

hof Schleswig-Holstein, Kiel, Dr. Achmed 

EI Bureiasi, Hochschullehrer an der FH für 

Verwaltung und Dienstleistung in Alten-

holz, Silke Sommer, Justiziarin bei der 

Stadt Rendsburg 

Mit dieser Lieferung wurden die Kommen-

tierungen zu den §§ 5, 7, 16a, 16c, 16f, 

16g, 32a, 33, 35a, 47d und 47e aktuali-

siert.

Die vorliegende 76. Nachlieferung (März 

2024, 208 Seiten, 49,90 �) enthält:

Gemeindeordnung für Schleswig-Hol-

stein (Gemeindeordnung – GO)

Mit dieser Lieferung wurden die Kommen-

tierungen zu den §§ 8, 9, 28, 46, 47d, 77-

82, 84, 85, 96, 104 sowie der Gesetzestext 

im Zusammenhang aktualisiert. 

Die vorliegende 77. Nachlieferung (Juli 

2024, 170 Seiten, 44,90 �) enthält:

Gemeindeordnung für Schleswig-Hol-

stein (Gemeindeordnung – GO)

Von Dr. Hartmut Borchert, Geschäftsfüh-

rer beim Schl.-Holst. Gemeindetag a. D., 

Klaus-Dieter Dehn (†), Kommunalberater 

und zuvor Stellv. Geschäftsführer des 

Schl.-Holst. Landkreistages, Gerd Lülje, 

Bürgermeister a. D., Prof Dr. Utz Schliesky, 

Direktor des Schleswig-Holsteinischen 

Landtages und Vorstandsmitglied des 

Lorenz von Stein Instituts für Verwaltungs-

wissenschaften an der Christian-Al-

brechts-Universität zu Kiel, Dr. Joachim 

Schwind, Beigeordneter des Niedersäch-

sischen Landkreistags, Dietrich Sprenger, 

Stellvertretender Geschäftsführer des 

Städteverbandes Schl.-Holst. a. D., 

Jochen von Allwörden, Geschäftsführen-

des Vorstandsmitglied des Städteverban-

des Schl.-Holst., Prof. Dr. Marcus Arndt, 

Rechtsanwalt in Kiel, Jörg Bülow, Ge-

schäftsführendes Vorstandsmitglied des 

Schl.-Holst. Gemeindetags, Marc Ziert-

mann, Ass. jur., Dipl.-Verwaltungswirt, 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

des Städteverbandes Schl.-Holst., Dr. 

Sönke E. Schulz, Geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied des Schleswig-Hol-

steinischen Landkreistages, Gabriele 

Anhalt, Ministerialrätin, Landesrech-

nungshof Schleswig-Holstein, Frank 

Husvogt, Geschäftsführer des Kommuna-

len Arbeitgeberverbandes Schleswig-

Holstein, Dr. Jakob Tischer, Ass. iur., 

Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungs-

wissenschaften an der Christian-Al-

brechts-Universität zu Kiel, Dr. Thilo 

Rohlfs, Kreisverwaltungsdirektor, Fachbe-

reichsleiter Umwelt, Kommunal- und Ord-

nungswesen, Kreis Rendsburg-Eckern-

förde, Thorsten Ingo Wolf. Justiziar beim 

Kreis Segeberg, Saskia Habelt, Regie-

rungsdirektorin beim Landesrechnungs-

hof Schleswig-Holstein, Kiel, Dr. Achmed 

EI Bureiasi, Hochschullehrer an der FH für 

Verwaltung und Dienstleistung in Alten-

holz, Silke Sommer. Beamtin des Landes 

Schleswig-Holstein, Eva Beute, ge-

schäftsführende wissenschaftliche Mitar-

beiterin am Lorenz-von-Stein-Institut für 

Verwaltungswissenschaften an der Chris-

tian-Albrechts-Universität zu Kiel, Julia 

Tiedemann, wissenschaftliche Mitarbeite-

rin am Lorenz-von-Stein-Institut für Ver-

waltungswissenschaften an der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel, Alena Taheri, 

Rechtsanwältin, Tobias Krohn, Rechtsan-

walt, Thorsten Karstens, Referent beim 

Schl.-Holst. Gemeindetag, Jan Engeler, 

Kreisjustiziar beim Kreis Segeberg

Mit dieser Lieferung wurden die Kommen-

tierungen der §§ 16g, 21, 32, 32a, 42, 43, 

46 sowie der Gesetzestext im Zusammen-

hang aktualisiert.

Kreisordnung für Schleswig-Holstein 

(Kreisordnung – KrO)

Von Reimer Bracker (†), Ministerialdirigent 

a. D., Klaus-Dieter Dehn (†), Kommunal-

berater und zuvor Stellv. Geschäftsführer 

des Schl.-Holst. Landkreistages, Dr. 

Christian Ernst, Wissenschaftlicher Assi-

stent am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 

Völker- und Europarecht, Bucerius Law 

School Hamburg, Dr. Kurt-Friedrich von 

Scheliha, Ministerialdirigent a. D., Prof. Dr. 

Utz Schliesky, Direktor des Schl.-Holst. 

Landtages und Geschäftsführendes Vor-

standsmitglied der Lorenz v. Stein Gesell-

schaft, Helmut Birkner, Ltd. Kreisverwal-

tungsdirektor, Kreis Schleswig-Flensburg, 

Dr. Joachim Schwind, Beigeordneter des 

Niedersächsischen Landkreistags, Jür-

gen-Patrick Roth, ehern. Kreisrechtsrat 

und Amtsleiter des Rechtsamts beim 

Kreis Steinburg, Itzehoe, Dr. Thilo Rohlfs, 

Richter am Schleswig-Holsteinischen 

Verwaltungsgericht, Thorsten Ingo Wolf, 

Justiziar beim Kreis Segeberg und Cora 

von der Heide, Justiziarin beim Kreis 

Rendsburg-Eckernförde, Dr. Sönke E. 

Schulz, Geschäftsführendes Vorstands-

mitglied des Schleswig-Holsteinischen 

Landkreistages

Die Kommentierung des § 42a KrO wurde 

erstmals vollständig von Dr. Sönke E. 

Schulz überarbeitet. Sie ist nunmehr auf 

dem aktuellen Gesetzes- und Rechtspre-

chungsstand. Die §§ 5, 7, 16a, 16c, 16f, 

16g, 32a, 33, 35a, 47d und 47e wurden 

aktualisiert.

Die vorliegende 78. Nachlieferung (Ja-

nuar 2025, 308 Seiten, 59,90 �) enthält:

Aufgrund der Gesetzesänderung wurden 

neben dem Gesetzestext auch die §§ 35, 

39, 45, 46, 75 und 76 angepasst. Das Lite-

raturverzeichnis ist hinfällig und wurde 

daher in Gänze entfernt.

Amtsordnung für Schleswig-Holstein 

(Amtsordnung – AO)

von Thorsten Ingo Wolf, Regierungsober-

rat, Land Schleswig-Holstein

Die Kommentierungen zu den §§ 1, 3, 4, 7, 

10, 10a, 11, 15b, 15c, 19, 21, 22a, 23, 24a, 

25, 26, 26a sowie die Anhänge wurden mit 

dieser Lieferung grundlegend überarbei-

tet. Aufgrund der Gesetzesanpassungen 

wurde der Text ebenfalls angepasst. Auch 

das Literaturverzeichnis wurde um rele-

vante Werke ergänzt.
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leistungsaufträgen betroffen. Das Buch 
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läufen der Vergabeverfahren für Sektoren-

auftraggeber und differenziert nach Verga-

ben oberhalb und unterhalb der Schwel-

lenwerte. Wichtige Strukturen und Zusam-

menhänge werden anhand von prakti-

schen Beispielsfällen nachvollziehbar. 

Besonders aktuellen Aufgabenstellungen, 

wie z. B. dem Verhandlungsverfahren, so-

wie Fragen des Rechtsschutzes sind je-

weils eigene Kapitel gewidmet. Die dies-

bezüglich relevanten Texte zentraler Ver-
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Das in Praxis sowie Wissenschaft bekannte und geschätzte 
Standardwerk befasst sich mit dem deutschen Migrations- 
und Aufenthaltsrecht. 

In dem Werk werden das Aufenthaltsgesetz sowie die wei-
teren für den Aufenthalt und die Migration von Ausländern 
einschlägigen Vorschriften praxisnah erläutert und kom-
mentiert. Ebenso wird das Freizügigkeitsrecht von Unions-
bürgern der Europäischen Union, wie es im Freizügigkeits-
gesetz/EU geregelt ist, praxisnah aufgezeigt und auslegt. 
Für diese Bereiche werden auch die Rechtsnormen der 
Europäischen Union zum Freizügigkeits- und Migrations-
recht einbezogen und in ihren zentralen Auswirkungen auf 
das nationale Recht dargestellt. 

So zeichnet das Werk auch künftig die Entwicklung der 
Rechtsmaterie, wie sie vom Gesetzgeber, von der Recht-
sprechung und der Wissenschaft angestoßen wird, zeitnah 
und aktuell nach.

Die Autoren: 
Dr. Otto Häußer, Leitender Ministerialrat a. D.; Elke Häußer, 
Rechtsanwältin; Michael Keilbach, Regierungsdirektor beim 
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 
Baden-Württemberg; Manuela Haut, Mitarbeiterin beim 
Regierungspräsidium Karlsruhe.
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Das kommunale Beitragsrecht in Schleswig-Holstein 
unterscheidet sich in einigen Grundpositionen wesentlich 
von den Regelungen in den meisten anderen Bundesländern. 

Das Werk enthält u. a. eine ausführliche Kommentierung 
des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein und 
die einschlägige Rechtsprechung des Schleswig-Holsteini-
schen Oberverwaltungsgerichts.

Hans Thiem, Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgerichts a.D.
Dr. Günter Böttcher, Richter am Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgericht.
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